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Straf- und Untersuchungshaftanstalt für Frauen, 
Ffm.-Preungesheim 

von 
Dr. 8.18& Ei .... 1., DIrektorin 

Die Straf- und Untersuchungshart
anstalt für Frauen in Frankfurt M.
Preungesheim, gelegen am NOl'd
rande der Stadt, wurde als Teil des 
Männerhauses in den Jahren 1886-
lSSS erbaut. Sie diente dem Vollzug 
der Untersuchungshaft an Frauen 
tür die FI'ankfurter Gerichte und 
der Vollstreckung von Gefängnis
strafen bis zu 5 Jahren. Dieser Zu
stand änderte sich, als 1940 der 
Voilzug der Untersuchungshaft und 
die Vollstreckung der Strafurteile 
an erwachsenen Frauen auf die 
Anstalt FrankJurt/M. - Höchst über
tragen wurde. Damals wurde in 
Frailkfurt/M. -Preungesheim ein J u
gendgerängnis mit Zuständigkeit über 
die Grenzen des gegenwärtigen 
Landes Hessen binaus eingerichtet. 
Im Jahre 1941 wurde das Haus in 
seiner Verwaltung von dem Männer
bau abgetrennt. Als selbständige 
Anstalt wurde es 1945 wieder Un
tersuchungshaft- und Strafanstalt 
für Fl'auen aller Altersgruppen. Im 
Jahre 1947 wurde die Jugendabtei
lung in das Gerichtsgerängnis in 
Langen, einem kleinen Ort etwa 
20 km von Frankfurt/M. entfernt, 
verlegt, das nun als Zweiganstalt 
von der Hauptanstalt aus mitver
waltet wird. In dieser werden R'J.

genblicJ,lich sämtliche Str::tfal'ten, 
von kurzer Haft bis zu langtristigem 
Zuchthaus, einschließ ach der durch 
die Militärregierung verhängten Stra
fen, an Frauen über 18 Jahren 

vollstreckt. Außerdem wird die Un
tersuchungshaft rür die Frankfurter 
Gerichte - in Ausnahmefällen auch 
fül' weiter entfernte Gerichte - an 
allen Frauen über 14 Jahren voll
zogen. 

Das verhältnismäßig hoch gele
gene Hauptgebäude 1st 4 stöckig 
und in seiner einfachen, ungeglie
derten Anlage klar übersehbar. 
Seine Nordwestfront bietet einen 
freien Blick auf den Taunus. Der 
Gesamteindruck ist hell, sauber und 
ein wenig kübl. Das Haus ist wie 
aUe Gefängnisbauten jenel· Zeit aus
sc!liießlich auf den Vollzug von 
Einzelhaft eingerichtet. (Augenblick
lich sind jedoch die ehemaligen 
Einzelzellen aus Raummangel durch
weg mit jeweils drei Gefangenen 
belegt.) Es gibt nur einen Raum, in 
dem eine größere Anzahl von Ge
fangenen Platz findet, den Kirchen
saal, der jetzt auch als profaner 
Festraum benutzt wird. Die Ver
waltungsräume, die sich ursprüng
licb sämtlich in der Männeranstalt 
befunden haben, mußten nach del' 
Abtrennung des Frauenhauses pro
visorisch in dem Zellen bau untel'
gebracht werden. Das wirkt sich 
ungunstig aus, denn die große Nähe 
der Gefangenenunterkünfte mit ihrer 
ständigen Unruhe erschwert die 
Konzentration auf die Arbeit. 

Ei'st lange nach der Fertig!;itellung 
der eigentlichen Anstalt wurde an 
die Innenseite der 4 bis 7 m hohen 



Umfassungsmauer ein langgestreck
tes Gebäude zur Unterbringung der 
Wirtschafts- und Vorratsräume, der 
Wäscherei und der Arbeitsbetriebe 
angebaut. Auch eine Küche mußte 
nach der Abtrennung des frauen
vom Männerhause provisorisch in 
einem ehemaligen Lagerraum ein
gerichtet werden. Leider wurde nur 
ein kleiner Teil des Hauptgebäudes 
unterkellert, da sich auch aUe Vor
ratsräume in der Männeranstalt be
fanden, so daß z. B. die Kohlenvor
räte überwiegend im Freien aur 
dem Wirtschaftshof gelagert werden 
müssen. Der Anstaltshof, der durch 
den Zellen bau in einen Spazler- und 
Wirtschartshof getrennt wird, um
faßt eine Fläche von ca. 0,6 ha. In 
den Grünanlagen des Spazierhofes 
pflanzen die Gefangenen Blumen. 
Ein Stück mit festem Sandboden 
dient zu Spielen und Gymnastik. 
Außerhalb der Umfassungsmauer 
befindet sich ein gärtnerisch ge
nutztes Gelände von ca. 3 ha. 

Die Belegungsfäbigkeit des Hauses 
beträgt 100, die laufende Belegung 
schwankt zwischen 170 und 200. Das 
Gesicht der Anstaltsbevölkerung 
wird im wesentlichen durch die 
Lage deI' Anstalt am Rande der 
Großstadt bestimmt, die noch immer 
als Mittelpunkt des Schwarzmarktes, 
d. h. des illegalen Handels mit Ziga
retten, Kaffee, Schokolade und neu
erdings insbesondere Falschgeld, und 
infolgedessen auch als Zentrale der 
PI'ostitution gilt. Neben etwa 40-50 
Untersuchungsgefangenen befinden 
sich durchweg ca. 60-80 Haftge
fangene, 70-80 Gefängnis- und 
Zuchthausgefangene bier. Davon 
sind mit Strafen unter 3 Monaten 
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etwa 100 und mit Strafen über 
3 Monate 40, mit Strafen übel' 1 Jahr 
10 und mit Strafen über 3 Jahre 
weniger als 10 belegt. Schon aus 
diesen Zahlen geht hervor, daß der 
Umschlag in der Population dieser 
Anstalt groß ist. Das wird beson
ders deutlich, wenn man bedenkt, 
daß etwa 30% der eingelieferten 
Gefangenen Strafen unter 4 Wochen 
verbüßen. Eine Tageszugangs- und 
AbgangsziIfer von 20 ist nicht selten, 
von mehr als 10 häufig. 

Die 170 - 200 Gefangenen werden 
von einem Personal von 37 Dienst
tuern betreut. Diese gliedern sich 
in 28 Aufseher und Werkmeister, 
5 Verwaltungsbeamte, 2 Fürsorge
rinnen, 1 Ärztin und die Anstalts
leiterin. Dazu kommen zwei neben
amtlich tätige Geistliche. 

Ungefähr 50°/" der eingelieferten 
Frauen sind geschlechtskrank und 
unterziehen sieb über einen langen, 
oft über den längsten Teil ihrer 
Haftzeit hinweg, einer entsprechen
den Behandlung. Aus diesem Grunde 
erfordert die verhältnismäßig kleine 
Anstalt, in die zusätzlich die Ge
schlechtskranken der anderen Res
sischen Frauenanstalten und -abtei
lungen verlegt werden, die ganze 
Kraft einer Ärztin, die mit durch 
weg 60-80 Untersuchungs- und 
Kurenpatientinnen und häufig 50-60 
Sprechstundenpatientinnen am Tage 
voll beschäftigt ist. Die ärztliche 
Pflege ist bei Frauen wahrscheinlich 
noch wichtiger als bei Männern. 
Jedenfalls zeigen Statistiken, daß 
die inllaftierten Frauen bäufiger er
kranken als die Männer. Entbindun
gen finden hier in Ausnahmefällen 
in der Anstalt statt. Auch die in-



strumentarische Einrichtung ist nicht 
so, daß auf alle Krankenhausunter
suchungen verzichtet werden kann, 
ebenso müssen gewisse, schwere 
Erkrankungen in dem Städt. Kran
kenhaus behandelt werden. Aus 
dieser Tatsache folgen Entweichun
gen und vielfältige Beunruhigungen 
der Anstalt. Die zahnärztliche Be
treuung hingegen wird in der An
stalt an einem Vormittag in der 
Woche und außerdem je nach Be
darf wahrgenommen. 

Die Hauptschwierigkeit der Arbeit 
liegt neben den Problemen, die der 
Umgang mit dem psychisch oft sehr 
schwierigen Untersuchungsgefange
nen bietet, in der Behandlung der 
kurzfristig eingelieferten Gefange
nen, insbesondere der Landstreiche
rinnen, von denen viele - ein un
seliges El'be des Krieges und der 
Nachkriegszeit - immer wieder in 
die Anstalt zurückkehren. Diese 
Gruppe von Bestraften, die z. T. 
ihrem Wesen nach hemmungs- und 
disziplinlos, z. T. auf Gl'und ihrer 
El'lebnisse bindungslos sind, fügt 
sieb während der kurzen Zeit ihrer 
Inhaftierung nur sehr schwer in die 
Hausordnung eiu. Ein Schuldgefühl 
ist bei den meisten von ihnen nicht 
yorhanden. Sie meinen sich unge
recht vom Schicksal einer verwor
renen Zeit verfolgt und im Recht 
gegenüber einer Autorität, die sie 
nach ihrer Vorstellung nicbt kraft 
überlegener Gerechtigkeit, sondern 
allein kraft größerer Macht und ei
genen "Glückgehabthabens" ein
sperrt. Die kurzfristige Inhaftierung 
kann hier ein Heilmittel nicht sein, 
da sie für einen ernsthaften Reso
zialisierungsversuch keine Gelegen-
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heit läßt. Die Bemühung muß sich 
desllalb im wesentlichen daraur be
schränken, im Zusammenwirken mit 
den entsprechenden Wohlfahl'tsstel
len Arbeit zu vermitteln, Papiel'e zu 
bescharfen. Wohnmöglichkeiten au[
zufinden oder zu halten, um so eine 
Grundlage für das Weiterleben in 
der Freiheit zu schaffen, die dann, 
da ein echter Umwandlungsprozeß 
nicht stattfinden konnte, sehr häu
fig nicht einmal genutzt wird. Die 
Einwirkung während einer kUl'zen 
Haft selbst muß vor allem darin 
bestehen, äußere Zucht zu fordern 
und durchzuführen. Die Schwiel'ig
keit jedoch, das letztere zu errei
chen, liegt in zwei Tatsachen: daß 
eben diese Gruppe von Gefangenen 
jedem Versuch, sie in Zucht zu 
nehmen, heftigen inneren Wider
stand entgegensetzt, der wegen der 
Kürze der Zeit kaum überwunden 
werden kann; zum anderen befindet 
sich im gleichen Hause die Gruppe 
der langfristig bestraften Gefange
nen, bei denen die Zucht nur eine 
Voraussetzung der eigentlich an 
Ihnen zur leistenden Erziehungsar
beit, die an die Behandlung ganz 
andere AnfOl'derungen stellt, Ist. In 
dem Versuch, diese heiden ver
schiedenartigen Aufgaben zu ver
einen, liegt das Hauptproblem und 
die Hauptnot dieser Anstalt. 

Es wird auf folgende Weise ver
sucht: 

Alle für mehr als zwei Monate in
haftierten Frauen mit guter F'ilhl'ung 
- es wird hier bewußt Wert auf 
äußere Haltung gelegt - werden in 
in der sogenannten "F'reizeitgruppe" 
zusammengefaßt. Diese Gruppe fin
det sicb sonntags und gelegentlich 



an anderen Abenden zu gemeinsa
men Feierstunden, Darbietungen, 
Filmvorstellungen, Musikabenden, 
Vorträgen, Diskussionen und Be
richten über die politischen Tages
ereignisse zusammen. 

Alle für länger als .. Monate in
haftierten Gefangenen bilden darü
berllinaus die sogenannte Elozie
hungs-"Gruppe", die sich in Unter
bringung, Kleidung und gewissen 
Privilegien von den übrigen Gefan
genen unterscheidet. Die Aufnahme 
findet am Anfang des 8. Monats 
statt. Durcbweg bat die Gruppe 
50 - 60 Mitglieder. Schon sehr bald 
nach ihrer Einrichtung entwickelte 
sich ein ausgesprochener. erziehe
risch positiv wirkender Gruppen
geist, in dem sich einer rür den 
anderen mitverantwortlich und zu 
gegenseitiger HHIeleistung verpflicb
tet füblt und der z. B. das gelegent
liche orrenlassen der Zellentüren 
auch bei kurzfristig bestraften Ge
fangenen ohne weiteres zuläßt. Nur 
innerhalb dieser Gruppe kann in 
diesem Hause Erziehungsarbeit ge
leistet werden. 

Für diesen Personenkreis gilt das 
Kla.ssifizierungsprogramm, d. h. die 
Festlegung eines Behandlungsplanes 
für die Zeit der Haft und für die 
Entlassung auf Grund eines einge
henderen Persönlichkeitsstudiums. 
Die Unterbringung in einer Zugangs
abteilung bis zur Sammlung des 
Wissens über den einzelnen und 
bis zu dessen Eingewöhnung in die 
neue Lage ist aus räumlichen Grün
den nicht möglich. Das hat neben 
großen Nachteilen den Vorzug, daß 
die Frauen sofort im Gemeinschafts
leben und in deI' Gemeinschaftsal'-
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belt beobachtet werden können. Da 
viele der Insassinnen aus der Ost
zone ode I' aus den Ostgebieten 
stammen, ist es oft nicht möglich, 
Heimatberichte über sie zu bekom
men. Die Killssifiziel'ungskonferenz 
setzt Unterbringung, Arbeitseintei
lung, Gruppenzugehörigkeit, Teilnah
me an Grul>penveranstaltungen uud 
den Vel'kehr mit der Außenwelt in 
gemeinsamer Besprechung mit der 
vorgeführten Gefangenen fest.Die Un
terbl'ingungsmöglichkeiten innerhalb 
der Anstalt entsprechen nicht den 
Anforderungen. Nur ganz wenigen 
kann das Privileg der Einzelhaft bei 
Nacht gewährt werden. Es ist sehr be
gehrt und muß sorgfältig verteilt wer
den. Auch die Arbeitsmöglichkeiten 
befriedigen nicht. Bei den gemeinhin 
kurzen Strafzeiten muß die Anstalt 
sich um die Arbeit mit kurzen Anlern
rristen bemühen. Die meisten weibli
chen Gefangenen sind völlig arbeits
ungeschult, d. h. sie sind nicht nur un
gelernte KI'äfte, sondern sie haben in 
der Freiheit zum größten Teil über
haupt nicht gearbeitet, so daß es die 
erste,nur sch wer zu bewältigendeAuf
gabe ist, den Frauen das Arbeiten bei
zubringen. Die meisten von ihnen 
können ja nicht einmal stricken. So 
kann eine Arbeitstherapie, so sehr 
sie angestrebt wird, nur im Ansatz 
stehen bleiben. Die Gefangenen mit 
langen Strafen können durchweg 
in der Anstaltswäscherei, in deI' 
Küche, im Haus, in der Näherei, der 
Bibliothek, der KJeiderkammer und 
schließlich auch zum Ende der Straf
zeit in der Garten- und Feldarbeit 
beschäftigt werden. Es wird dabei 
versllcht, besonders die jüngeren 
Gefangenen alle Lel'nmöglichkeiten 



ausschöpfen zu lassen, d. h. sie 
möglichst in allen Betrieben einzu
setzen. Nur auf besonderen Wunsch 
und in besonders gelagerten FäHen 
\lel'bleibt eine Gefangene die gesam
te Strafzelt hindurch bel einer Ar
beil. So haben z. B. ältere Frauen häu
fig(!l' den Wunsch, ohne Arbeits
platzwechsel zu stricken. 

Unter dem Anstaltspel'sonal be
findet sich keine Lehrerin. Der 
Grund ist darin zu suchen, daß es 
angesichts der vielen kurzfristig be
sh'alten Gefangenen notwendiger 
erscheint, beide im Erziehungsdienst 
zur Verfügung stehenden Plätze mit 
FÜl'sOI'gel'innen zu besetzen, die die 
Entlassungen YOI·bel·eiten. Infolge
dessen kann ein planmäßiger Un
terl'ieht. dei' auch schon an dem 
gl'oßen Umschlag in der Anstalt 
scheitern würde, nicht durchgeführt 
werden. Lediglich können mit den 
vorhandenen und mit ehrenamtli
chen Kräften Sonderkurse eingericb
tet werden. Das augenblickliche Pro
gramm sieht folgende Kurse vor: 
Uteratur, Basteln in mehl'el'en Grup
pen, Chorsingen, engl. Konversation 
für Fortgeschrittene. Voran gingen 
)üallken- und Säuglingspflege, Zei
chenunterl'icht für einzelne, engli
scher Unterricht ftir einzelne. 
Das allgemeine Bildungsniveau ist 
niedrig. Im Hause sind nie mehr als 
::I - 4 Frauen mit Abschlußexamen 
der höheren Schule, etwa 1 mit ab
geschlossenel' Hochsch ul bildung. 
Der Bildungs- und IntelJigenzstand 
der Masse liegt unter dem Durch
schnitt der h'eien Bevölkerung. 

Das Intel'esse am kirchHchen Le
ben ist wie in den meisten Strafan
stalten rege. Die allsonntiiglichen 
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Gottesdienste beider Konfessionen 
und die allwöchentlichen Religions
stunden werden von den meisten 
Frauen regelmäßig besucht. 

Zu körperlichei' Betätigung in der 
Freizeit sind die we!blichen Gefan
genen, die älter als 20 Jahre sind, 
nur schwel' zu bewegen. Alle zu
sammengestellten Gymnastik - und 
Spielgruppen - der Versuch wird 
immer wieder gemacht - tragen 
die Tendenz der Auflösung in !lieh. 
Ein kurzer FI'ühsport unmittelbar 
nach dem Aufstehen hält sich am 
besten. Ballspiele werden manchmal 
an Sommerabenden geschätzt. Am 
liebsten sitzen die Fl'auen handar
beitend, lesend oder sich unterhal
tend im Hof. Ein kürzlich gemachter 
Versuch mit Volkstänzen erregte 
soviel Interesse, daß versucht wer
den wird, das Volkstanzen in die 
Freizeitgestaltung einzubauen. 

Großen Wert legen die Frauen 
auf Selbstbeschäftigung nach der 
AI'beit. Die meisten möchten hand
arbeiten, einige lernen Stenographie 
und Englisch. Aus Mangel an Schreib
maschinen kann leider ein Schreib
kursus nicht eingerichtet werden. 
Gelesen wh'd verhältnismäßig viel, 
jedoch Überwiegend die leichteste 
Unterhaltungsliteratur, die erreich
bar ist. Bei den langfristig Bestraf
ten bat eine gewisse Leseerziehung, 
insbesondere auch durch gemeinsa
mes Lesen Erfolg, weil Verständnis 
damr geweckt werden kann, daß 
die Zeit der Haft eine einzigal'tige, 
wahrscheinlich nie wiedel'kebrende 
Gelegenheit zu lesen bietet. Die 
Hausbibliothek umfaßtca.1700 Bände. 

Die Anstalt besitzt ein Harmonium, 
ein Klavier und einige Kleininstru-



mente. Zu einem geregelten Musik
instrumentalunterricht stehen keine 
Lehrkräfte zur Verfügung, jedoch 
wird bei den Feierdarbietungen 
nicht selten von Gefangenen instru
mental musiziert; auch beteiligt sich 
der Chor. 

Die Hauptbemühung um die ein
zelne Gefangene muß in dem per
sönlichen Kontakt liegen. Es zeigt 
sich immer wieder, daß es die per
sönliche Bindung in erster Linie 
ist, die die straffällig gewordenen 
Frauen dazu veranIaßt, sich in den 
zunächst widerstrebend hingenom
menen Rahmen der Anstalt einzu
fügen, sich ernsthaft mit dem Sinn 
des Inhaftiertseins auseinanderzu
setzen und sich dann in der Frei
beit um sb'affreie Lebenshaltung 
zu bemühen. Häufig dauert dei' Kon
takt über die Zeit der Inhaftierung 
hinaus. 

Bei beiden Gr'uppen, den kurz
und langfristig Inhaftierten, wil'd die 
unmittelbare Vorbereitung der Ent
lassung für besonders wichtig ge
halten. Wo noch Bindungen zu dem 
Leben in der Freiheit bestehen, 
werden diese gesucht und notfalls 
wiederbelebt. Wo keine vorhanden 
sind, wird versucht, neue Bindungen 
zu schaffen. Die Einsamkeit ist eine 
der Haupttragödien im Leben vieler 
straffällig werdender Frauen. Sie zu 
überwinden, ist eine der ersten 
Voraussetzungen dei' Resozialisie
rung. Deshalb wird in vielen Fällen 
die Anknüpfung von Beziehungen 
zu Lalenbesuchel'n vermittelt, also 
zu Personen, die den in der Anstalt 
für die Gefangenenbebandlung ver
antwortlichen Personen nahe be
kannt sind, und die bereit sind, schon 
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während der Raft innere und äußere 
Beistandschaft zu übernehmen, um 
dann in der Zeit unmittelbar im 
Anschluß an die Entlassung eine 
Art Schutzhelferschart auszuüben. In 
einzelnen Fällen wurde die Unter
stellung unter eine solche Aufsicht 
zur Bedingung der gnadenweisen, 
vOl'zeitigen Entlassung gemacht. 
Und es eI'öffnet sich m. E. hiel' ein 
Weg, durch systematische Anwen
dung dieser Form der Entlassung 
die Einfülu'ung des anglo - amel'ika
nischen Paroleverfahrens, dessen 
Vorteile bei den von den Militärge
dchten Vel'Urteiiten el'falu'en wer
den, vorzubereiten. 

An dieser Stelle verdient die Zu
sammenarbeit des Hauses mit den 
freien Wohlfahrtsverbänden Enväh
nung. Sie ist rruchtbar und erfreu
lich. Schon lange vor dei' Entlassung, 
ort bald nach der Einlieferung, wird 
mit den im Einzelfall geeignet eI'· 
scheinenden Stellen Fühlung ge
nommen. Es handelt sich um die 
Verbände der Inneren Mission, der 
Caritas, um den Gefällgnisverein, 
den katholischen FÜl'sorgeverein, 
rue Mitternachtsmission, die Gefäng
nismission und die QuäkeJ'. Bei den 
Jugendlichen ist das Jugendamt 
entscheidend beteiligt. Im Gespräch 
mit den Gefangenen und in Gegen
wart der Anstaltsfürsorgerinnen wird 
das EntlassungsprogJ'amm festge
setzt. Diese Zusammenarbeit setzt 
sich bis weit nach der Entlassung 
fort , wenn immer wieder eingegrif
fen werden muß und rue Erfahrun
gen übel' weitere Entwicklungen 
ausgetauscht werden. lm Augenblick 
sind Bemühungen im Gange, dU/'eh 
Schaffen eines Netzes von Ol'gani-



sationen auch für die Entlassungen 
über die Stadtgrenzen hinaus den 
Boden vorzubereiten, damit niemand 
in einen Raum freigegeben werden 
muß, in dem er mangels Hilfeleistung 
erneut gefährdet wäre. 

Die Hauptverpflichtung allerdings, 
daß ein solcher lebensfeindlicher 
Raum nicht entsteht, liegt unmittel
bar bei der Gesellschaft selbst. 
Diese zu grundsätzlicher Aufnahme
bereitschaft und zu einem Willen 

aktiver Mithilfe im einzelnen Fall 
anzusprechen, ist eine letzte Auf
gabe derer, die sich um die Straf
fälligen bemühen. Auch sie darf im 
Arbeitsplan der Strafanstalt nicht ver
gessen werden. 

Uber das innere Leben der ge
schilderten Anstalt und über die 
Besonderheit weiblicher Kriminali
tät und des Strafvollz.uges an Frauen 
soll in einem späteren Aufsatz be
richtet werden. 

Ob wir dafür sind oder dagegen, Tatsaelze bleibt, 

daß das me n s ch li ei, e Leb e n sich beständig mit der 

Zukunft befaßt. In jedem gegenwärtigen Augenblick 

sind wir damit besmäftigt, was der näd,ste Augenblick 

bringen wird. Somit bedeutet Leben immer wieder, 

lInau/hörlim lmd rastlos, ein Tun. E~ sollte daher für 

jedermann klar Jein, daß alles Tun in sim sm ließt, 

irgend etwas Zukünftiges zu tJenvil'klichm . ... Laßt uns 

nicht daran zweifeln, daß fiir den Mensmen sinnvoU 

nur das ist, was auf die Zukunft abzielt. 

Aus "Aufstand der Massen" 

von Ortego y Gasut 

9 



Ein Ubergangsheim für entlassene Strafgefangene· 

Zwischen der Entlassung und dem 
Tage, an dem durch eigenei' Hände 
Arbeit wiedei' ein elll'!iches, wirt
schaftliches Auskommen möglich 
ist, liegt für den Entlassenen eine 
kUppenl'eiche und entscheidende 
Zeitspanne. Wohin, wenn sich die 
Tore der Freiheit öffnen und soziale 
Bindungen und familiäre Bande in
folge der Straftat zerrissen sind, 
wohin, wenn kein "Zuzug" vorhanden 
ist, fl'agt sich eier durch die Kriegs
folgen um Heimat und Heim Ge
kommene, Wh' wissen, daß diese 
Frage besonders im Herbst und 
Winter noch dringlicher gestellt 
wird und daß sie dUl'eh die letzte 
Weihnachtsamnestie eine deutliche 
lIIustl'ation el'fuhr, 

Bisher hing eine befriedigende 
Lösung diesel' Frage von der Un
verdrossenheit und Tatkl'art des 
Betroffenen und dem Einfallsreichtum 
eineI' mitgeringen finanzieUen Mitteln 
ausgestatteten Anstaltsfürsorge ab, 
"Venn aber diese Kl'ärte vel'sagten, 
wenn in Not und Konflikt, Versuchung 
oder VerzweHlung sich Ll'ichtsinn 
oder Torheit als falsche Heli"er an
boten - was dann '? 

FÜI' viele, insbesondere "Langjäh
rige", glich dann das Erlebnis am 
Enthlssungstag einem "Salto mor
tale" in eL'Ie inzwischen fremd und 
und ferner gewordene Welt. 

Der humane Stl'afvollzug hat die 
Absicht, diesen Notstand, der auch 
die Gefahr der leicllten Riickfällig
keit in sich b!rgt, zu beheben und 
dem Rechtsbl'echel' den Weg in ein 

• Aus .. Um.chau", Hefl Nr. i1, IV. Juhrgllng 
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normales, gesetzmäßiges Leben el'
leichtem, bzw, die Wiedel'einglie
del'ung in die menschliche Gesell
~chaft anbahnen zu helfen, wenn 
auch dieser bereit ist, alle seine 
vernünftigen Kräfte in sich zu 
wecken und an diesem Plan tat
kräftig und gutwillig mitzu!lrbeitcn. 
Bisher scheiterte diesel' Plan am 
leidigen Geld und seine DUJ'chmh
rung ist auch heute nut' noch mit 
äußersten Mitteln möglich gewesen, 
- aber das "Heim" steht endlich, 

Für den Entlassenen ist natürlich 
wiChtig zu wissen, daß ihm - bei 
rechtzeitiger Anmeldung - vorüber
gehende Unterbringung, ausreichen
de Verpflegung, Löhnung und vor 
allem die Vermittlung in die Allge
meinwirtschaft gewährleistet wil'd. 
Der Heimaufenthalt wird natürlich 
kostenlos gewährt. Die AI'beit wir'd 
entspr'echend der geistigen und 
körperlichen Verfassung, und zwar 
in der L:mdwil'lschaft, Gäl'tnerei, in 
Wald- und Bauarbeiten geleistet. 
Es stehen aber auch kleinere Hund
werksstiitten zur Verfügung, Die 
Ausgangszeiten und der 'I'agesablaur 
sind geregelt. Dei' Briefverkehr un
terliegt keinel'lei Beschränkung, und 
auch Spol'tmöglichkeiten sind vor
handen. Wie in jedel' Unterkunft 
muß natül'lich Ordnung und Sau
berkeit, aber auch ein guter humo
rigel' Hausgeist herrschen, der von 
den Insassen "getragen" werden 
muß, Hier können sie beweisen, was 
in ihnen an menseblich wertvollen 
Kl'iHten und an gutem Willen lebendig 



ist. um damit später wieder selb
ständig einen Platz in der menscb
lichen Gesellschaft auszufüllen. Als 
"Helm" wurde vom Direktor des 
Gefängniswesens die reizvoll gele
gene Klein -Comburg. gegenüber von 
Schloß Comburg liegend. auser
sehen. Es würde zu weit gehen, 
hier für die Schönheit dieser wUrt
tembergischen Landschaft zu wer
ben. Zu Klein-Comburg gebört ein 
etwa 29 ha großer Hof, dessen Be
arbeitung allein Beschäftigung bie
tet. Die Klein-Comburg mit ihrer 
kunstvollen romanischen Basilika 
hat übrigens eine wechselvolle Ge
schichte hinter sich und war ur
sprünglich als Kloster gebaut; docb 
auch die kirchlichen Ordensgesell
schalten als Besitzer wechselten ort. 
Erst seit 1877 ist sie wieder in festen 
Besitz übergegangen. und St. Gilgen 
wurde als Kunstkleinod von dem 
damaligen Anstaltsvorstand von 
Schwäbisch HaU wieder "entdeckt". 

Als einst der Grieche Aegilius 
seine Vaterstadt Athen verließ. um 
im Rhonetal in Frankreich die christ
liebe Heilslehl·e zu verkünden und 
dort als Eremit zu leben, konnte er 
nicht ahnen, daß er (französisch: 
St. Gilgen) lm Jahre 1002 den An
stoß zum Bau der St.-Aegilius-Kir
ehe (Klein-Comburg) mitten in der 
schwäbisch-fränkischen Landschaft 
geben könnte und diese Anlage 
950 Jahre später bei der Verwirk
lichung humaner Ideen in den Be
reich des humanen Strafvollzugs 
geraten würde. 

Wenn wir von diesem etwa 300 m 
über dem Meeresspiegel gelegenen 
schwäbischen Kleinod in die wunder
schön geformte Landschaft und zur 
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Comburg hinüberschauen, dann we~ 
den wir besinnlich gestimmt - wir 
denllen an viele, die bald kommen 
werden, um auch hier innerlich 
wieder Ruhe, Frieden und neue 
Kl'art zu rinden. 

Wir gl'atulieren dem württemberg
badischen Strafvollzug zu diesem 
Ubergangsheim, das ein sichtbarer 
Ausdruck der heute h~rrschenden 
Ideen ist, und wir wünschen dem 
Anstaltsvorstand, Herrn Stoll von 
Schwäbisch Hall, dem diese neue 
Institution zu treuen Händen über
geben ist, viel Kraft und Unverdros
senheit an seiner Arbeit. Klein
Comburg ist mit der Eisenbahn übel' 
die Station Schwäbisch Hall oder 
Hessental zu erreichen. Hessental 
liegt an der Bahnlinie Cratlsheim
HeiIbronn und ist Kreuzungspunkt 
mit der Strecke Crailsheim -Stuttgart. 

Hier noch ein Auszug aus der Haus
ordnung. Tagesabtauf von Montag 
bis Freitag (Sommer und Winter): 
Wecken 7,00 Uhr 
Frühstück 7,:10" 
Arbeitszeit 8,00 - 12,00 und von 

13,00 - 17,30 Uhl' 
Mittagspause 12,00 Ubr 
Nachtessen 18,00" 
Freizeit 18,30 - 21,30 Uhr 
Nachtruhe (Hausschluß) 

21,30 - 7 Uhr 
Dieser Plan spricht flir sich, und 

so wird sich wohl hier und da noch 
Zeit finden, um auch in der Umge~ 
bung sowie in die hochgiebelige 
Gewerbestadt Hall mit ihren kost
baren Bauwerken, Sträßchen, Gäß
chen und Ihrem modernen Freibad 
zu spllziel'en. 

Die Anstaltsleitung hilft durch 
ihre Betreuer, den Kontakt mit der 



freien Wirtschaft aufzunehmen, um 
wieder einen Arbeitsplatz zu finden, 
der den eigenen Fähigkeiten ent~ 

spricht. 

Statt daß der Entlassene am Tage 
der Entlassung plötzlich vor einem 
unentwirrbaren Knäuel sozialer 
Schwierigkeittn steht, wird Jetzt 
langsam - Schritt für Schrilt -
entwirrt, geordnet, bis sich wieder 
alles klärt und der neue Anfang 
gefunden ist. 

Jeder, der glaubt, er stehe vor 
neuen Schwierigkeiten, derer er 
allein nach seiner Entlassung nicht 
Herr werden kann, hat jetzt die 
Möglichkeit, seine Anmeldung, und 
zwar möglichst umgehend, über 
seinen Anstaltsvorstand vorzuneh
men. Hauptsächlich kämen jene in 
Frage, die ohne "Zuzug", ohne Hei~ 
mat, ohne Arbeit sind, oder aus 
anderen Gründen Hilfe brauchen. 
Voraussetzung für die Aurnahme in 
dieses Heim ist natürlich eine gute 
Anstaltsführung. 

Rockenbelg-New VOlk-
Unser el'llter Auslnndskol'l'eßpondeut berichtet IIber seinen Flug In die USA. 

Washington, den 29 . 9 . 50 . donnert da. Schilf mit 14000 PS durch die Luft. 
Lieb. Jungen I Die vier Motoren veHchUngen von Frankfurt 

Von Rockenberg bis sum Abflug vom Rhein- bis New York ungelähr 40000 Lit9r Benzin. Da-
Main - flughafen habe ich genau 36 Stunden ge- mit könnte unser el~ganter Anstalts- Opel vier· 
braucht, bi. alle Organisation .. und Verwal. mal rund um den Äquator brau.en. Bei einem 
tunglSchwierigkeiten überwunden waren. Von Monat.sverbrauch von 100 Litern wären für - na, 
dort bio New York ging e. schneUer, nämlich das rechnet mal selber aus, für wieviel Jahre 
in genau 23 Standen. Und dabei waren noch wir versorgt wären. Keiner von Euch würde 
einlge Stunden Vertpitung auf dem Flughafen. jedenfalls in Rockenbarg erleben, daß sie alle 

Ich wünschte, ich könnte Euch einmal in 10 würden. Wir landeten ;n London, "ach herrli· 
einen Cüpper letl8n, {vielleicht etwa. spitar, im ohem flug über da. unilbeuahhare Lichtermeer 
Rahmen dei Berufsschulunterrichte. 'I Unser der Stadt. Dann in Irland - da war e. am .chön. 
"Strato· Kreuzer" hatte 60 Passagiere und 10 slen. Wir werden UM mit Irland etwa. be-
Mann Besallong. Davon sind zwei "Mann" die schäftigen müssen. Von dort kam der Sprung 
freundlichen SIewardensn, die währanddas Flu. über den Osean. Zehn Stunden iiber dem Was· 
gel die sechs leokeren Mahlseiten servieren. Man .er, ohne daß irgandeine Spur von Mentahen uns 
sitst bequem, wie im D-Zug in schönen ' Sao. begegnete. Uber den Wollten, Sturm und Sonne, 
.e1n, die weit .urückgelehnt werden können, immer neue, unvergellliche Bilder. Zwei Stunden 
wenn man .chlafen will. In die Armlehne ist auf der In.el Neufundlend gab I!! noch einmal 
ein Asohenbecher eingebaut und Schalter, eine Pausa. - Naw York ial gewaltig. Die Wol· 
durch die man ai ne Lualampe einschalten kenluatsar lind noch viel höher, all man denkt. 
oder die StewardeIl harbeizaubern kann . Im Aber ich will noch nichtl von Amerika und den 
"Kellar" des flugseuge. ist ein besonderer Amerikanern schreiban, weil der eHte Eindruck 
Raum r gemütlich, bequem mit einer kleinen .0 groll und verwirrend ist, deli ich ihn ent über· 
Bar. Tolle Sacbe, sich in 4 000 Meter Höhe in einem prüfen mull. Der lieble Eindruck hüben : Alle 
•• uberen Waschraum mit fließendem warmem Leute .ind eilig und aktiv, geschäftig - aber ganz 
und kaltem Wals er 111 ra.ieren. Die Wände über ohne Gehetztsein. Alle scheinen fröhlich und ver-
den Wa!chbecken bestehen aUI Spiegeln,lwi. gniigl, kameradschaftUch und hilfsbereit su sein. 
schen denen Leuchtröhren eingebaullind. Was Warten wiT aber ab, ob dieser .Eindruck sich 
mich besonders überraschle, war, d.ß da. Mo. weitar bellätigt. Nächste Woche mehr. 
torengeräulah nicht stört , Man kenn sich in Macht mir keinen Kummer, Boys I 
gans gomütlichem Ton I1nterhahen. Immerbin Euer Dr. Warner 

• Aus: "Die Brücke", Haus.eitung der Jugendltrafanstait Rockenberg, Hessen, vom 8. 10. 1950. 
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Zur Frage: "Boxsport im Jugendgefängnis ?" 
aua der Zeitschrift für Strafvolll&ug vom Mai 1950 

von Max Blumer. Fürsorger - ,/ungmilnner . Ahtellung - der Strafanstalt ßutzlJuch 

Der Hinweis auf den erzieherischen 
Wert des Boxens hat m. E. l'ül' junge 
Strafgefangene seine volle GüJtig
keit, besondet's für die Vielzahl der 
lab il e n, charakters eh wachen und 
weichlichen Jungen. 

Das Wesentliche des Boxsportes 
ist in dieser Hinsicht nicht der Schau
kampf oder der übliche Wettkampf 
nach Runden, mit dem Ziele eines 
K. o. oder eindeutigen Punktsieges, 
sondern der erziehliche Wel1 liegt 
in erster Linie in dem Training zum 
eigentlichen Boxen. Das heißt also, 
systematische tägliche Gymnastik, 
insbesondere Beinübungen, Arm
übungen, Belastung des Gleichge
wichtes, der verschiedenen Muskel
partien, Lo~kel'ung und Zusammen
arbeit aller Gliedmaßen, die spielende 
Behel'l'schung des eigenen Körpet's 
usw. Beim Boxen käme es nur auf 
die Technik, auf die Gewandtheit, 
Ausdauer, auf geistige und körper
Liebe Schnelligkeit des HandeIns an. 
Ausgewogene, nach all den Regeln, 
die für den Schaukampf gelten, durch
geführte Wettkämpfe wären zu ver
meiden. Die wenigen tJbungskämpfe 
Mann gegen Mann würden gl'und
sätzlich nicht vor sensationslustigen 
Zuschauern durcbgeführt. 

Der Einwand, der sicb darauf stUtzt, 
daß sich unter den Gefangenen 
manche befinden, die wegen Gewalt
verbrechen verurteilt sind, gilt nur 
dann, wenn das Erziehungsprol!ramm 
und somit auch die sportliche Er
ziehung nicht klassifiziert ist; d. h., 
wenn jeder x-beliebige Gefangene 
am Boxsport teilnebmen kann. 
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Unsere Et'zlehung soll und muß In
dividuell sein, Es ist also selbst
verständlicb, daß dei' Gefangene 
MUllet', der wegen Körperverletzung, 
begangen durcb einen Kinnhaken, 
verurteilt wurde, nicht am Boxsport 
teilnimmt. Da es sich bei dem Boxen 
im Gefängnis niemals um Schau
kämpfe, sondern immer' nur um die 
geleitete Durchfüll1'ung des Box
sportes in einer bestimmten Gruppe 
handelt, kann dem Gefangenen Müller 
auch nicht vorgeführt werden, auf 
welche Weise er seinen Kinnhaken 
noch geschickter hätte anbringen 
können. 

Trotzdem bleibt bestehen, daß 
Beamte gefühlsmäßig den Boxsport 
in der Anstalt ablehnen. Als Gr'und 
sagte neulich ein älterer Aufsicbts
beamter: "Man kann doch nie wissen, 
ob man nicht eines Tages von diesem 
Mann; den man im Boxen geschult 
hat, die Faust ins Gesicllt bekommt ". 

Diesel' Einwand der' Vorsicht und 
des Mißtrauens ist hinfällig, wenD 
der Boxsport mit seiner hervor
ragenden Durchbildung des gesam
ten Körpel's und der Förderung 
wesentlicher Charaktereigenschaf
ten nur als tJ bungssport für eine 
bestimmte und qualifizierte Gruppe 
von jungen Gefangenen durchgeführt 
wird. 

Dieses Thema ist in letzter Zeit 
schon öfters erörtert worden, abet' 
nurin sehr wenigen Strafanstalten ist 
der Boxsport bisher erlaubt worden. 
FÜI' den klassifizierten Erziehungs
strafvollzug kann die Frage: "Box
sport oder nicbt" kein Problem sein. 





Das Jugendgefängnis Ulm 
in Geschiehte und Cegenwart 

"on Direktor Job.nn .. Splndley 

Die Anstalt, im östlichen Teil der 
Stadt Uhn gelegen, wurde in den 
Jahren 1904 - 06 alsMilitär- Festungs
gefängnis errichtet und diente als 
solches bis zum Jahre 1920. Sie ist 
aus Backsteinen massiv erbaut. Um
wehrt mit einer ::150 m langen, 5 m 
hohen und 70 cm starken Mauer, 
zerfällt sie in einen Hauptbau mit 
Gemeinschaftsräumen und einen von 
diesem getrennt gelegenen reinen 
ZeLlenbau. Im Jahre 1949 erruhr die 
Küche eine Modernisierung durch 
den Einbau von 4 Dampfkesseln und 
einer elektrisch beheizten Kippbrat
pfanne. 

Nach Aufhebung dei' Militäl'ge
richtsbarkeit auf Grund des Gesetzes 
vom 17. August 1920 wurde das Fe
stungsgefängnis am 1. Oktober 1920 
der WÜl'tt. Justizvel'waItung zur Be
nützung übergeben und diente von 
da an bis zum April 1945 dem Straf
vollzug an männlichen Strafgefan
genen mit deI' Bezeichnung "Landes
strafgefänlrIlis". 

Beim Einmarsch der amerikani
schen Truppen fand die Anstalt 
Vel'wendung als Strafgefängnis fül' 
männliche und weibliche Strarge
fangene. 

Seit dem 1. April 1946 bis heute 
dient sie als Jugendgefängnis für 
das Land Nordwürttemberg- Baden. 
Das seithel'ige Jugendgefängnis des 
Landes in Hellbronn hatte nämlich 
im Dezember 1944 so erhebliche 
Zerstörungen und Beschädigungen 
erlitten, daß es als solches nicht 
mehr verwendbar war; Die Wahl 

fiel nunmehl' auf Ulm, obwohl die 
bier vorliegenden Verhältnisse man
cherlei Erscbwerung fül' einen sach
gemäßen Vollzug bedeuten; die 
räumliche Enge, infolgedessen die 
Notwendigkeit, an verschiedenen Or
ten iunge Gefangene unterzubringen, 
sowie der Mangel un einem hinrei
chend großen fih' Spiel und Sport 
geeigneten Innenhof. Die Anstalt 
ist in der Lage, I1t) Gefangene aur
zunehmen, Außerdem I\önnen in ei
nem ganz für sich bestellenden. 
gleichfalls als JlIgendgefängni;; ver
wendeten Teil der Haftanstalt 40 Ju
gendliche untergebracht wel'den. Das 
landwirtschaftliche Hofgut Musis
müllie bei Langenau, das gleichralls 
der Amüaltsverwaltllng untersteht, 
vermag 25 Arbeitskräfte zu beher
bergen, Insgesamt also hat die Anstalt 
eine Kapazität von IHl Gefangenen. 
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Bis zum Mai 1950 sind mehr als 
2000 j u n ge Str'afgefangene in der 
Anstalt aufgenommen und aus ibr' 
wiedeI' entlassen worden. 

Eine S tat ist i k, welche die Zeit 
vom 1. April 1946 bis :n. März 1949 
umfaßt, ergibt das folgende Bild: 
Von 1698 Gefangenen standen 

im Alter von 14- 16 .Jahren 4,2"/" 
im Alter von 16- 18 Jahren 24,5"/" 
im Alter von 18---20 Jallren 49,5":" 
über 20 Jahre alt waren 21,8" '" 

Es batten Strafen zu verbüßen 
bis zu 6 Monaten . , . . 54,2"!" 
von 6 Monaten bis 1 Jahr 27,7" " 
von 1 bis 2 Jahren 11,50;., 
über 2 Jahre. , . . . 4,3"/" 
von unbestimmter Dauer 2,3"1" 



Von den 1698 Gefangenen waren 
unehelich geboren 7,2"1". Scheidung 
der Eltern -Ehe lag vor bei 5,5% ' 
Beide Elternteile besaßen 48,3''10, ei
nen Elternteil 23,5%' Elternlos wa
ren 15,5°/". 

Die Erstbestraften machten 66,8% 
aus. Es wiesen aul 

1 Vorstrafe .... . 21,4"/0 

2 Vorstrafen . . .. 7,6% 
a Vorstrafen und mehr . 4,2% 

Die Entlassungen erfolgten nach 
Strafende bei 59,5"1., auf Grund von 
Begnadigungen bei 40,5"/0' 64"'" wur
den von deutschen Gerichten ver
urteilt. 32,4°/" von Militärgerichten, 
:3,4% von Militär- und deutschen 
Gerichten. Unter den Straftaten 
herrschten vor Diebstahl, Hehlerei, 
Unterschlagung, Betrug. Diese De
likte machen 73,2°/,• aus. Es wurden 
ferner bestraft: 

wegen Waffenbesitz . . . 6,3"/" 
wegen Schwarzhandel . . 3,9"1" 
wegen Sittlichkeitsdelikten 2,2"/" 
wegen Raub . . . . . . 1,40;" 
wegen Landstreicherei . . 3,4% 
wegen Körperverletzung, Tot-

schlag, Mord . . . . . 1,4% 
wegen sonstiger Delikte . 8,2% 

Nach der Währungsreform und in
folge der Amnestien hat die Uber
füllung des Gefängnisses aufgehört. 
Die Anstalt beherbergt zur Zeit 159 
Strafgefangene, darunter 3 Mörder. 

Der Verwaltung untersteht 
1. das Jugendgefängnis, TaUinger
straße 30; 2. die Untersuchungshaft
anstalt im Frauengraben 4, wovon 
ein Teil zur Zeit gleichfalls mit Ju
gendlichen belegt ist; 3. das land
wirtschaftliche, 200 11a große, Hofgut 
Musismühle bei Langenau, das nur 
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mit jungen Strafgefangenen bewirt
schaftet wird. 

Zur Betreuung der Anstaltsinsas
sen stehen dem Leiter der Anstalt 
zur Seite 

a) im Hauptamt: 
2 Anstaltsgeistliche, kath. u. ev, 
1 Lehrer (Oberlehrer) 
1 Fürsorger 
1 Arzt 

b) im Nebenamt: 
1 Gewerbelehrer. 

Bevor der Jugendliche in den An
staltsbetrieb hinein geschleust wird, 
durchläuft er die Zugangsabtel
lu n g. In ihr muß der Schock der 
Verurteilung verarbeitet, der Blick 
von der Vergangenheit gelöst und 
der Zukunft zugewendet werden, 
Die Anstalt muß Klarheit gewinnen 
über Herkunft, Werdegang, Persön
Iicbkeitsstruktur des Gefangenen; 
der AnstaItsinsasse muß zur Klar· 
heit gelangen über seine seelische 
Situation. Uber die Dauer des Au
fenthaltes in der Zugangsabteilung 
Hi.ßt sich nichts allgemein Gültiges 
sagen. Sie ist von individuellen Ge
sichtspunkten abhängig. 

Eines der wichtigsten Erziehungs
mittel ist die Ar bei t, die 40 Wo
chenstunden ausfüllt. Zahlreich sind 
die Gefangenen, welche draußen je
der geregelten Arbeit aus dem We
ge gingen und sich wandernd herum
trieben. Sie müssen es nun lernen, 
bei einer Arbeit auszuhalten und 
an einen Arbeitsplatz fixiert zu 
bleiben. Deshalb kann ein Wechsel 
desselben nur beim Vorliegen ge
wichtiger sachlicher Gründe geneh
migt werden. Die Ausbildung für 
bestimmte ' Berufe ist möglich. Wer 



eine Lehre als Schreiner, Schlosser, 
Schneider, KQrbmacher erhält, kann 
diese durch die Gesellenprüfung 
zum Abschluß bringen. Denn die 
Betriebe werden geleitet von Werk
meistern, welche die Berechtigung 
zur Ausbildung von Lehrlingen be
sitzen. Die Zahl der in einem r.Jehr~ 

verhältnis stehenden Gefangenen 
beträgt z. Zl 10, die Gesellenprü
fung bestanden bisher 20 Anstalts
insassen mit den Noten befriedigend 
bis gut. In der Korb -, Bürsten - und 
Mattenmacherei können Kenntnisse 
und Fertigkeiten erlernt werden, 
die auch olme Spezialisierung auf 
diesen Beruf im Leben immer wie
der gute Verwendung finden werden. 
Gärtnerei und Landwirtscbaft be
schäftigen besonders geeignete und 
interessierte Jungen. Für Reparatur 
von schadhaft gewordenem Schuh
werk sorgt die Schuhmacherei. 

EchteGläubigkeit, Verantwortungs
bewußtsein vor der höchsten, letz
ten instanz, ist ein hervorragendes 
Erziehungsinittel und ein wirksamel' 
Schutz vor neuem Abgleiten. Des
halb läßt sich die Anstalt die Pflege 
der R e I i gi 0 n angelegen sein. Sonn
täglich werden katholischer und 
evangelischer Gottesdienst gehalten. 
An ihm wie auch am Religionsun

. terricht, der wöchentlich einmal ge-
halten wird, beteiligt sich nahezu 
die gesamte Belegschaft. Die Einzel
seelsorge liefert wichtige Beiträge 
zu~ Persönlichkeitserforschung. Der 
katholische AnstaltsgeistJiche saß 
selber .Jabre hindurch in einem 
K. Z. · als Gefangener ein; der evan
gelische hat neben der theologischen 
auch eine psychologische Ausbil
dung erfabrel!: '" 
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Sorgfältige Pflege erfährt auch 
der Unterricht. Auf Grund einer 
Prüfung wird jeder Zugang einer 
der vier Klassen zugeteilt, unter 
denen die leistungsschwächste auf 
Hilfsschulniveau steht. Auch Aus
landsdeutsche, welche die deutsche 
Sprache nur unvollkommen behen
sehen, und sogar An.alphabeten, be
finden sich unter den Schülern. Jede 
Klasse hat wöchentlich vormittags 
4 Unterrichtsstunden, während die 
Gefangenen, welche auf Außen kom
mandos tätig sind, 1'/. Stunden Un
terricht am Abend genießen. Die 
Schulkenntnisse sind übe.·wiegend 
schlecht. Schwache Begabung und 
mangelnde Schulkenntnisse findet 
man zumal in den unteren Klassen, 
die· stärker besetzt sind als die vor
geschrittenen. Unterrichtsfächer sind 
Rechnen, Deutsch, Erdkunde, Natul'
kunde und Geschichte, wobei das 
Schwergewicht auf Rechnen und 
Deutsch ruht. Der Unterricht wird 
bereichert und vertieft durch Schul
funk und Scbullilm, welcher sich 
günstig auswirkt. 

Ergänzend tritt hinzu ein Ge w e 1'

bescbulunterricht, der zwei
mal in der Woche je 11/ 2 Stunden 
durch einen Fachlehrer erteilt wird. 
Zur regelmäßigen Teilnahme sind 
verpflichtet aÜe diejenigen, welche 
das 18. Lebensjahr noch nic1It voll
endet, ferner diejenigen, welcbe ei
ne Lehrlingsausbildung erhalten, und 
schließlich alle die, welche sich frei
willig gemeldet hallen. 

_ Außerdem hält der Anstaltsarzt 
. Vorträge aus dem Gebiet der Ge
biet der Gesundheitslehre und lin

.det lebenskundlicher sowie Sprach-



unterricht im Rahmen des Freizeit
programms statt. 

Eine 2500 Bände umfassende Bi b
li 0 t h e k füllt und bereicbert man
che stille Stunde. Zeitungen und Zeit
schriften liegen im Lesesaal aus. 

Leibesübungen fördern nicbt 
nur die Gesundb.eit, sondern wirken 
auch charakterbildend. Deswegen 
haben sie einen angemessenen Platz 
im Wochenprogramm der Anstalt 
gefunden. Jeder Tag beginnt mit 
15 Minuten Frühsport für alle auf 
dem Anstaltshof nach Musik oder 
Tamburin. Jede Klasse übt auf dem 
neben der Anstalt, also außerbalb 
der Maum', gelegenen Sportplatz in 
Laufen, Werfen, Springen und Spiel. 
Zwei Auswahlmannschaften treten 
sich wöchentlich für 45 Minuten zu 
einem Hand- oder FußbaUkampf ge
genüber. In einer an sich für die 
öffentlichkeit bestimmten Schwimm
halle kann während des größeren 
Teils des Jahres gebadet und ge
schwommen werden; sie ist mehr
mals wöchentlich fül' 1 Stunde dem 
Jugendgerängnis reserviert. Di~se 

Verwendung- des Sportplatzes und 
des Schwimmbades außerhalb der 
Anstalt führte nur ein einziges Mal 
zu einer Flucht. 

Fre izei tge s t al t u ng während 
der Abendstunden will nicht die 
Haft erleichtern und Langeweile 
vertreiben; sie will das Einerlei des 
Alltagslebens außockern, Freudigkeit 
zu neuer Arbeit bringen, aber auch 
den Gesichtskreis erweitern und 
echte Werte verniittein. Auf ihren 
vielseitigen Ausbau und die Erras
slmg jedes einzelnen wird daher 
Wert gelegt. Wöchentlich einmal 
werden Kulturfilme und W ochen-

schauen gezeigt. Informatlons- und 
Radiostunde halten auf dem laufen
fenden über das Tagesgescheben, 
Bastler können ihrer Liebhaberei 
nachgehen, Freunde des Schach- und 
anderer Spiele dürfen sich zusam
mensetzen. Für Vorträge, zuweilen 
mit Lichtbildern. werden mitunter 
Redner von draußen gewonnen. Ar
beitsgemeinschaften fül' verschie
dene Wissensgebiete tun sich auf. 
Z. Zt. geht es in Aussprache-Aben
den über Fragen aus dem Bereich 
der Lebenskunde und der Kulturge
schichte lebhaft zu. Spracbkennt
nisse in Französisch und Englisch 
können erworben werden. 9&or5in
gen schließt zu besonderen Gemein
schaften zusammen. Ein Konzert 
führt zuweilen Gedanken und Emp
findungen aus de.r Enge dEs Ge
fängnisses heraus. Höhepunkte im 
Anstaltsleben sind jedesmal ,die 
Theater-Aufführungen. Völlig v.on 
eigenen Kräften bestritten, stehen 
sie auf einem beachtlichen Niveau. 

In der Freizeitgestaltung betätigt 
sich an hervorragender SteUe der 
katholische Hausgeistliche. Ihm ver
dankt die Anstalt die mannigfachen 
Theater-Aufführungen, er erleilt den 
fremdsprachlicben Unterricht und 
!eitet die Arbeitsgemeinschaften. An
leitung zum Bastein gibt ein Werk
meister, das Chorsingen wird gelei
tet durch den Oberlehrer. tTher das 
Tagesgeschehen informiert der Für
sorger. Lichtbilder-Vorträge, Posau
nenchöre und Spielscharen konnten 
durch Vermittlung des evangeli
schen Anstaltsgeistlichen gewonnen 
werden. 

lli 

Die Unterbringung der InsasseIi 
erfolgt in Gemeinschafts- und Ein-



zelzellen. Maßgebend für die Aus
wahl der Haftart sind der Persön
lichkeitsbefund, die innere Verfas
sung, auch der eigene Wunsch des 
Gefangenen, soweit er sachlich be
grUndet ist. Das Mittagessen wird in 
t Räumen gemeinsam eingenommen. 

Hart und mühevoll ist die Arbeit 
im Jugendgefängnis. Sie erfordert 
viel Geduld. Einfühlungsvermögen 
und Verständnis. Ohne Liebe zur 

Sache, ohne Hingabe und Idealis
mus geht es nicht. Denn die an sich 
schon schwierige Behandlung des 
Gefangenen wird hier noch ko;mpll
ziert durch den Sturm und Drang 
der Pubertät. Bittere Erfahrungen 
und schmerzliche Enttäuschungen 
gehören zum täglichen Brot; aber 
neben mancherlei Schattenseiten 
bringen Dankbarkeit und Erfolge 
auch Lichtblicke. 

Die "Vier· Wände· Mentalität"· 

Kürzlich hörten wir einen jungen 
und enthusiastischen Priester diese 
Bezeichnung anwenden, als er be
AtJmmte Leute beschrieb, die er 
durch seine Tätigkeit auf dem Ge
biete des Erziehungsstratvollzugs 
kannte. Es gab uns nieht wenig zu 
denken! Zu denken deshalb, weil 
wir schon so ort zu diesem Thema 
Stellung genommen baben, obne daß 

I wir uns diese treffende Bezeichnung 
zunutze machen konnten. 

Noch viel zu oft lassen sieb An
staltsbeamte von der Redensart lei
ten: "Wenn man in Rom ist, macht 
man's wie die Römer". Wenn Sie 
hinter vier Wänden an ihre Arbeit 
gebunden sind, dann handeln Sie so, 
wie die GE:!bote der Konventionen, 
Tradition und Routine es Ihnen nahe
legen. Sie können uns glauben, daß 
dies die einfachste und leichteste 
Art ist, eine Anstalt zu führen. Keine 
Unruhen, keine Störungen, kein 
Skandal, und vor allem keine Ent
weichungen, scbeint die Vier-Wän
de-Philosophie von mehr als einer 
• A UII : Tlle Prlaon WDrld, Mal - .Iunl Im;t1. 

Haftanstalt und einer Gefängnis
Abteilung zu sein. 

Falls das ertötende Element der 
Untätigkeit, der Tradition und 
der Routine von innerhalb nach 
außerhalb der vier Wände verlegt 
werden kann, dann kann die Anstalt 
beginnen, wirklich bessernd zu 
wirken. 

Die Furcht vor dem Steuerzahler 
sollte sich in Achtung verwandeln; 
die Furcht vor dem Experimentieren 
mit neuen Verfabrensweisen soUte 
sich in Pionierarbeit an neuen Me
tboden verwandeln; aus der Furcht 
vor Tadel durch die Politiker sollte 
Verantwortungsgefühl gegenüber der 
öffentlichkeit entstehen, an denje
nigen hinter den Mauern bessere 
Al'beit zu leisten. - Alter Kram! 
Alter Hut! Alte Plattel Gewiß, das 
ist es - aber nicht so abgedroschen 
oder althergebracht wie "Wenn man 
in Rom ist, macht man's wie die 
Römer". 
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Vier-Wände-Mentalität. Betrifft sie 
auch SIE '? 



Zum Problem der Freizeitgestallung 
von 

Fran. Böuch.er, StraranstalllKlberlehrer 

Bremen - OAlebshnusen 

Die Insassen unserer Jugendge
fängnisse kommen vielfach aus einer 
Umwelt, in der Oberflächlichkeit und 
Genußsucht herrschen. Nur wenige 
haben eine systematische Beru[saus
bildung begonnen oder durchgehal
ten. Unstetigkeit und Tl'iebhaftigkeit 
sind die Gl'undzüge diesel' Charak
tel·e. Sie lassen sieb treiben und 
haben keine Freude an der Arbeit. 
AUes in allem ist Ziellosigkeit der 
Ausdruck ihres Lebens. Diese Ju
gendlichen und Minderjährigen haben 
nur selten eine echte Verbindung 
zum Sport, noch weniger zur Ju
gendbewegung. Sie kennen nur 
Kino, Tanzboden und das Herum
treiben auf der Straße. Hinzu kommt 
noch. daß ihnen die innige Gebor
genheit in der Familie fehlt. 

Das alte Sprichwort: .. Müßiggang 
ist aller Laster Anfang" bewahrhei
tet sich auch bier wiedeI' in vollem 
Maße. Der Jugendliche weiß nichts 
mit seiner ü'eien Zeit zu beginnen 
und wird stl'aITäUig. 

Aus dieser Erkenntnis der Stl'Uktul' 
unserer Zöglinge müssen wir unsel'e 
Konsequenzen ziehen. Auch der Straf
vollzug muß mit der Freizeitgestal
tung seine eigenen Wege beschreiten. 

Der Jugendliche muß es lernen 
und sicb daran gewöhnen, seine 
Freizeit auszunutzen. Diese Freizeit-

. gestaltung muß abtu' planvoU dUl'ch
geführt werden. Sie darf nicht nur 
ein Programm einer Unterhaltung 
sein, denn dann würden wiI' nur der 
Unterhaltung dienen und erfolglos 
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unsere Zeit aufwenden. Wil' müssen 
für unsere .Jugend einen Bannkreis 
schaffen, der sie voll in Anspruch 
nimmt. Diese Veranstaltungen müs
sen vor allem Einfluß auf das Ge
fühlsiebengewinnen und damit die 
künftige Willensbildung fundamen
tieren helfen, 

Unsel'e jungen Menschen sind zu 
jeder Al;Jwecbslung und Unterhaltung 
bereit. Sie lieben Sentimentalität 
oder spannende Sensation, Immer 
wieder muß man den Mangel an 
wirklichem Wissen und klarer Ur
teilsbiJdung feststellen. Unbeliebt ist 
daher eine systematische Arbeits
weise, die gelegentlich sogal' ein 
abstraktes Denken verlangt. 

Diese psychologische Feststellung 
deckt sich mit dem Bild aus der 
Umwelt in der Freiheit. Diese El'
kenntnisse diktieren nun die Methode 
unserer Arbeit. 

Dal'um ist bei allen Veran.staltungen 
ein klares Ziel au[zusteUen. Dieses 
Ziel ist ein Z,usammenklang fOlgen
der viel' Faktoren: 

1. Erziehung zur systematischen 
Arbeit, 

2. Pflege des Gefühlslebens, 
3. Stärkung des Sei bstbewußtseins, 
4. Die sittliche Bereitschaft zum 

gemeinschaftlichen Verhalten. 
ti bel' jede Vel'anstaltung ist eine 

sittliche Forderung zu stellen. Film
stunden im Gefängnis sollten dahel' 
niemals deI' Unterhaltung dienen. 

Der Wert des SpOI'tes im Gefängnis 
braucht nicht bewiesen zu werden. 



Aber- betont werden muß die Be
treuung eines jeden Einzelnen und 
der Wert der Erziehung zum Wett
kampf und besonders des Geräte
turnens. 

Die Bastelgruppen nehmen einen 
besonderen Raum ein. Ihr prakti
scher Wert liegt klar auf der Hand. 
Mädchen und junge Frauen können 
in manchen Fällen für ihre Ent
lassungskleidung sorgen und ent
lasten damit die staamche Fürsorge. 
Die Hinführung ZUI' Selbständigkeit 
ist die sittliche Forderung. Unter
mauer1 wird dieses Ziel, wenn echte 
Freude entsteht über das Werk, das 
nach eigenem Entwurf entstand und 
Anerkennung Iantl Dann ist auch 
der Weg der Erziehung zur Arbeit 
um ein erhebliches Stück beschritten. 

Auch unsere Büchereien dürfen 
nicht nur der Unterhaltung dienen, 
sondern sie müssen, zwnindesten 
die langfristigen Gefangenen, zu ei
nem plan vollen Lesen und Lernen 
führen. Dazu sind Kataloge und 
Wunschzettelnotwendig.DieWunsch
zettel sind eine reiche Quelle für 
die Beurteilung der Leser und sind 
Wegweiser, wo der Hebel der Arbeit 
anzusetzen ist. 

Eine besondere Stellung im Rah
men der Freizeitgestaltung nehmen 
die künstlerischen Darbietungen ein. 
Eine Auswahl von Balladen und 
anderer Dichtungen können einen 
Höhepunkt einer literarischen Ar
beitsgemeinschaft bilden, wenn sie 
in künstlerischet' Form dargeboten 
werden. Solche Veranstaltungen 
können einer wertvollen Bereiche
rung des Lebens innerhalb der 
Mauern dienen. Menschen, die die 
Schönheit eines Gedichtes nicht 
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kennen, die glauben, es sei ein Pro
dukt aus einer anderen Welt, können 
die Dichtung wedel' verstehen noch 
Freude empfinden. Solche Arbeits
gemeinschaften können auch an
regen zu eigener Darstellung und 
zum Verständnis von echter 
Kunst führen. Dasselbe gilt für Dar
bietungen musikalischer Werke. Die 
:)orglältige Vorbereitung lmd die 
Auswahl der Teilnehmer ist beson
ders geboten. Jede Vberladung durch 
StoU ist abzulebnen. Der Inh9.lt der 
dargebotenen Werke muß den gei
stigen Fähigkeiten der Zuhörer an
gepaßt sein, ohne daß eine Ver
rIachung eintreten darf. Auch Vor
tt'1ige aller Art ,zwingen unsere labi
len Menschen ZUl' Konzentration uncl 
regen zu einet' lebhaften Benutzung 
der Bücherei an. 

Höhepunkte im AnstaltsJeben sind 
Felerstlmden. Durch sie kann man 
das Gefühl unserer Zöglinge in her
vorragender Weise packen. Natür
lich darf man Feiern nicht häufig 
dw'chfUhl'en, da sie sonst zur Ge
wohnheit werden und keine Vor
freude mehl' entstehen kann. Die 
Höhepunkte solcher Stunden müssen 
unsere GefMgenen aufrütteln und 
noch lange in ihnen nachklingen 
lassen. In den Briefen an die Ange
hörigen finden gute Feiern bald 
einen Niederschlag. Zwingen solche 
Stunden die Teilnehmer nicht zum 
Nachdenken, daun kommen wir den 
jungen Menschen entgegen, die DU!' 

Untet'haltung wollen und sich ange
nehm die Zeit zu vertreiben wünschen. 

Es ist eine große Fülle der Aus
wahl zur Gestaltung der Freizeit 
vorhanden. Wollte man alle Mög
lichkeiten erschöpfen, so würae 



bald ein äußerst reger Betrieb in 
unseren Gefängnissen herrschen. 
Darum sollte man den Umfang der
selben genau prillen. Der Gefangene 
darf sich nicht selbst verlieren und 
abgelenkt werden von seinem ei
genen .Ich. Er muß Zeit behalten, 
das Erlebte in Besitz zu nehmen. EI' 
soU zu den vorgetragenen Proble
men ganz filr- sich SteUung nehmen. 
Aussprachen in kleiner Gemein
schaft können sehr wertvoll sein, 
aber entscheidend ist die Ausein
andersetzung mit sich allein. Außer
dem muß er Gelegenheit behalten, 
sich fortzubilden. Jede ausschließ
liche Gemeinschartshaft birgt eine 
außerordentlich große Gefahr in sich, 

so sehr sie ein Mittel der Erziehung 
zur Gemeinschaft ist. Aber der 
Mensch muß Zeit behalten, sich mit 
seinem eigenen Schicksal zu be
schäl'tigen: ausgehend von der Er
kenntnis, daß das Leben von ihm 
seine eigene Entscheidung und Ver
antwortung fordert. Es ist ein psy
chologischer und pädagogischer 
Trugschluß, die Angehörigen der 
höchsten Erziebungsgruppe unserer 
Jugendgefängnisse bei Tag und 
Nacht in Gemeinschaft zu lassen. 
Der junge Mensch kann, trotzdem 
er- guten Willens ist, in ständiger 
Gemeinschaft nicht nachhaltig be
einrlußt werden. 

Solange ein Mensch nodz nid,t imstande ist, sidz selbst 

einen Lebetlsplan zu bilden, solange ist lind bleibt er 

ullmündig, er stehe nun als Kind unter der Vormund

sdzaft sei/ler Eltern oder al,~ ~fann ullter der Vormund

sdlaft des SOlitXsals. Die erste Handlung der Selbstän

digkeit eines Mensdzen ist tier Entwurf eines sold,en 

Lebensp/anes. Heillridz von Kleist· 

Wer nur SoJledltes vo/z den Alensdwl zu sagen weiß, 

der ist wenigstens insofem ehr/im, daß er UIlS zeigt, 

er rede nur /Zoo, Beobachtungetl an sim selbst. 

Friedridl Maximilian Klinger 
(/7.52 - 1881) 
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Internationale Kommission 
für Sirafrecht und Gefängniswesen 

XII. Internationaler Kongrea für Stl'afrecht und Oefängnilwelen 
Den Haag 1950 

Abschnitt I - Ente Frage: 
Ist eine soziologische PersönlichkeitsfoI'schung des Rechtsbrechers (sein 
Vorleben, Umwelt, Psyche), empfehlenswert, um dem Richter die Wahl 
einer den Bedürfnissen des einzelnen Straffälligen ent!1prechenden Art 

der Behandlung zu erleichtern? 
Bericht von Sheldon Glück ') 

Professor für Kriminalrecht und Kriminalwissenschart 
an der Harvard Law Schooll Cambridge, Muss., USA. 

Nach den Bestimmungen des Kon
gresses muß ein Hauptrelerent jenes 
Wunder in einem von Pharaos be
rühmten Träumen, das Josephus 
(Jüdischer Historiker 37 - 95?) 
bereits mebrere Jahrhunderte vor 
Freud so wunderbar gedeutet hat, 
noch übertrefIen. In jenem Traum 
vollzog sich das Wunder, daß 7 ma
gere Kühe 7 fette verscblangen, 
wobei jedoch seltsamerweise die 
ersteren 7 Kühe mager blieben. Ihr 
Hauptreferent mußte 12 fette Be
richte verschlingen, um mit nur 
einem mageren Eigenbericht übrig
zubleiben. Wenn deshalb einige der 
gelehrten Verfasser der Berichte, 
die mir als Unterlagen dienen, 
glauben sollten, daß er ihre Ansich
ten nicht hinreichend berücksichtigt 
hat, so möge man doch an den bib
lischen Präzedenzfall denken und 
ihm vergeben, daß er im wachen 
Zustande nicht fähig war, das im 
Traumzustand so vollkommene Wun-

1. 
Wie man in der Mitte des 20. 

Jahrhunderts erwarten kann, be
antworten die beitragenden freien 
Mitarbeiter unsere Grundfrage ein
stimmig positiv. Verschiedene Be
richte weisen daraufhin, daß eine 
soziologische Untersuchung der 
Persönlichkeit des Gefangenen vor 
der Festsetzung des Strafmaßes 
wertvoll sei, selbst wenn man an 
der Uberzeugung testhält, daß das 
Hauptziel des Kriminalrechts die 
emprindliche Strafe mit allgemeiner 
und besonderer Abscbreckungsab
sicht ist; dies ist um so notwendiger, 
wenn man die Besserung und Re
babilitierung des Straffälligen als 
Hauptziel betrachtet. Es ist Dr. Mi
schos Meinung, daß, während die 
Gesellschaft das Recht hat, die frei
heit der die öffentliche Sicherheit 
gefährdenden Menschen einzu
schränken, so hat sie auch die 
wechselseitig bedingte Pflicht, für 
deren Rehabilitierung einzutreten; 

der, Naturgesetze umzustoßen, zu eine VerpDichtung, die die Persön
vollbringen. Iichkeitsforschung des Delinquenten 

1) Dieser Bericht basiert aur einer Reihe von Elnzelbericbten, die von Experten aus verscbiede· 
denen Ländern verlallt wllJ'deo. Die In dJesem Bericht vertretenen MeluMgeo sleUen nichl 
notwendJgerwelae diejenigen des XU. internationalen Kougrell8eB dar. 
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vor dem Urteil und die psychia
trischen Aspekte derselben mit sieb 
bringt. Diese Persönlichkeits
forscbung VOr der Festsetzung des 
Su·almaf3es ist nicht nur als Grund
lage fül· letztere und fül; die Behand
lung des Einzelfalles wet·tvoll, 
sondern, wie DI". Bl"ancale sagt, die 
Sammlung und genaue Durchsiebt 
vieler Berichte über das Ergebnis 
der Persönlichkeitsforschung kann 
eher zu einer realistischen als einer 
bloßen tbeoretischen Revision der 
gesamten PWlosophieder Bestrafung 
führen. Besondere BetraQbtungen 
hinsichtlich der Beziehungen zwi
schen der Persönlicbkeitsforschung 
vor der Festsetzung des Strafmaßes 
und der Bestrafungstheorien wurden 
von Sir Leo Page angestellt. 

Trotz dieser grundsätzlichen öber
einstimmung gibt es gewisse mehr 
oder weniger unser Problem betrel
rende Punkte, die Meinungsverschie
denheiten hervorgerufen haben: 

a) Nicht alIeBerichterstatterhaben 
ihre Meinung darüber geäußert, in 
welchen Fällen die Persönlichkeits
forschung vor der Festsetzung des 
Strafmaßes erforderlich ist. Chiel 
Justice Gorphe's und Professor Nu
volone's gelehrte Berichte mahnen 
zur Diflerenzierung zwischen poli
tischen und "natürlichen" Verbrechen 
und sprechen für eine Begrenzung 
der Persönlichkeitsforschung vor deI· 
Festsetzung des Strafmaßes auf die 
traditionellen Vergehen gegen die 
Person oder Besitz; andere wiederum 
halten dies nur bei schwereren Ver
ge)len oder Schwerverbrechen für 
angebracht. Mr. Chute weist darauf
Wn, daß Persöollchkeitsforschungen 
vor der Festsetzung des Strafmaßes 

durch Probation Officers in den Ver
einigten. Staaten in zunehmendem 
Maße bei aUen schwereren Vergehen 
obligatorisch wel'den. JustlceGorphe 
weist auf die Notwendigkeit einer 
psychiatrischen Untersuchung bei 
"moralischen" Vergehen hin, selbst 
wenn der Straffällige keine äußeren 
Anzeichen von Psychopatllie auf
weist. Das Ideal wäre, daß, wenn 
man die Bessel·ung oder "Heilung" 
und Rehabilitierung des Straffälligen 
als Hauptziel der modernen Krimi
naljustiz betracMet, bei der über
wiegenden Mehrheit aller Fälle, mit 
Ausnahme rein politischer Vergeben, 
Bel'ichte tiber das Ergebnis der 
Persönlichkeitsforschung vor der 
Festsetzung des Strafmaßes beige
bracht werden sollten. Aber finan
zielle Probleme, ungewöhnliche Ver
zögerungen in der Bearbeitung; ein
geschränkte Befugnis der Gericbte 
bei der Urteilsfestsetzung, die Ver-
8cbiedenartigkeit der für die Be
handlung zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten, erfordern ror die 
verschiedenen Länder entsprechend 
verschiedene Systeme. Ich spreche 
deshalb eher für das Pr in z i p als 
fUr den Anwendungsbereich des 
Berichtes über die PersönJlchkeits
forschung. 

b) Auch hinsichtlich der li'rage, 
mit welchem Stadium des Strafver
fahrens die Pel'sönlichkeitsuntersu
clJUng einsetzen soll, bestehen Mei
nungsverschiedenbeiten. Besonders 
Justice Gorphe und die Pl·ofessoren 
Nuvolone und Vril welsen auf die 
Vorteile der Einheitlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit hin, die durch die 
Nutzbarmachungder Persönllchkeits
forschung nicht nur für die Fest-
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setzung des Strafmaßes und der 
Behandlung, sondern auch für die. 
Vorbere!tung des Gerichtsverfahrens 
und des Termines vor dei' Schuldig
erklärung selbst, entstehen. Da je
doch die Mehrheit der freien Mit
arbeiter den Begriff .,soziologische 
Persönlichkeitsforscbung vor der 
Festsetzung des Strafmaßes" (pre
sentence iuvestigatiou) als die für 
die FestsetzUng des Strafmaßes nach 
der Schuldigsprecllllng vom Gericht 
benötigten Unterlagen deuten, habe 
ich es untc:'lassen, die Rolle der 
durch die Kriminalpolizei, dem Un-

n, 

tersuchungsricbter und dem Staats
anwalt angestellten Voruntersuchung 
zu erwähnen, Außerdem verbindel't 
diese EiuscbI'änkung eine Verwecbs
lung der verschiedenartigen Anglo
Amerikanischen c') und kontinentalen 
verfassungsmäßigen Bestimmungen, 
Systeme der Kriminal- und Verwal
tungsverfahren, 

Trotz dieser Konzession übel' die 
notwendige Vermeidung von De
batten über Einzelheiten und grund
sätzliche Unterschiede von Gesetzen 
wird das unsere Frage betreffende 
Prinzip einstimmig bejabt. 

Welchen Rahmen und Inhalt 

soll die Persöollchkettslorschuog haben '1 

a) 'l'l!eoretischmüßte das eigentlich 
davon abhängen, ob der Bericht einzig 
und allein für die für die Festsetzung 
des Strafmaßes el'forderlicbe grobe 
Klassifikation, oder auch für den 
später einsetzenden El'ziehungsstl'af
vollzug Verwendung finden soll. 
Professor Clel'c hält slcb wiederum 
an gewisse Bestimmungen des 
sc b w e i zer Strafgesetzbuches und 
wUrde die soziologische Persönlich
keitsforschung vor der Festsetzung 
des Strafmaßes auf die Fälle be
schränken, bel denen es zur Unter
stützung des Ricbters bei der Wahl 
der verschiedenen Strafmaßnahmen 
("heilend", erzieherisch, odel' einfacb 
unterdl'[ickend) erfOl'derlich ist; er 
spricht jedoch gegen die Pel'sön
lichkeitsuntel'suchung, wenn diese 

nur fül' die individuelle Behandlung 
in einer Strafanstalt, also für den 
Strafvollzug, vorgeseben ist. Justice 
Gorphe und Professor Nuvolone er
innern daran, daß der Wert einer 
s ozio] 0 gisc h en Persönlichkeits
forschung vor der Festsetzung des 
Strafmaßes von einer vorherigen 
Reform des ErziebunglSstrafvolizuges 
ahhängig ist: wenn man bei der 
Festsetzung des StI'afmaßeS indivi
duell vorgehen will, so muß man 
auch einen individuellen Strafvoll
zug sanktionieren, 

Die Lösung dieses Problems ist 
also von den örtlich gegebenen 
Möglichkeiten zur Persönlichkeits
forschung und Behandlung der De
linquenten abhängig. Da diese ver
schieden sind, ist es schwierig, eine 

2) Wie z. B. "der Schutz VOI' SeJbstbesclluldigulJg", die "8ngenomlnene Voraussetzung der Un~chuld", 
die Vuraussetzung, duLl der Staull<lluwalt die Schuld de. Angeklagten über jeglicben Zweitel 
hinaus lJewei~t, das Anlllo·Amerlkllllische Vetorecht In der BewetslHliruog, besonders die Ab
lehnung einer Bezugnahme auf frOhere Vergehen des Angeklagten während der VerhandlUllll', USW. 
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generelle AritwOl't aur diese Frage 
zu geben: örtliche Freiheiten kön
nen gewährt werden, ohne das 
Prinzip der erwünschten, gründlichen 
Persönlichkeitsforschung vor Fest
setzung des Strafmaßes bZw, efuen 
diesbezüglichen Bericht zu beein
trächtigen. Doppelt eingeleitete Un
tersuchungen seitens des Gerichtes, 
Gefängnisses oder der Parolebebör
den ist Verschwendung und soUten 
vermieden werden; sorgfältig aus
ge arbeitete Untersuchungsergeb
nisse sind sebr olt vergeudete Mühe, 
wenn keine Möglichkeiten für eine 
bessere Behandlung des Su'atfälligen 
vorhanden sjnd. Man kann wohl 
abschließend sagen, daß, wenn die 
örtlichen Gegebenenheiten ein gründ
liches Studium des Straffälligen wäh
fend einer angemessenen Unter
suchungshaft zwi.schen Schuldig
sprechung und Urteil erlauben, die 
Persönlichkeitsforschung und ein 
diesbezüglicher Bericbt, die der Fest
setzung der Strafe und der Behand
lung dienen sollen, wünschenswert 
sein dürfte. Dies ist z. B. in New 
Jersey, USA., der FaU, wo, wie 
Dr. Brancale berichtet, in der Straf
anstalt Menlo Park eine ausgezeich
nete Abteilung für Persönlichkeits
forschung (Diagnostic Center) unter 
der Leitung von Mr. Sanford Bates, 
dem Präsidenten der Internationalen 
Kommission für Strafrecht und 
Strafv ollzug , eingerichtet wurde. 
Es sollte hervorgehoben werden, 
daß die Anhäufung lehl'reicher Be
richte übel' Persönlichkeitsfor
sehungen sicherlich den sich zu
fällig ergebenden, aber wertvollen, 
Vorteil hat, daß bei dieser Gelegen
heit auch Gesetzgeber, Richter, Be-

amte im El'ziehungsstrafvollzug und 
die öffentlichkeit ausgebildet werden, 
wodurch der Erziehungsstl'afvQllzug 
eine Verbesserung erfährt. 

b) Der Kerninhalt einer Reihe von 
Berichten über die Persönlicbkeits
forschung vor Festsetzung des Straf
maßes gibt sehr we·rtvolle Anre
gungen. Ganz besondere Aufmllrk
samkeit verdienen jene von Dr. Bran
cale, M. Constant, Richter Ersman, 
Chief Justice Gorphe, Prolessor 
Nuvolone, M. Pinntei, Dr. Schröder 
und Professor Vrij. Es würde zuviel 
Platz erfordern, wenn man diese 
ausJülu'lich zitleren würde; aber 
praktisch alle Referenten erkennen 
die Wichtigkeit, über die Umstände 
des Vergehens hinaus eine inten
sive Untersuchung der Persönlich
keit des Straffälligen sowohl als auch 
des ihn umgebenden sozial-kultu
rellen Milieus durchzuführen. Dl'. 
Brancale und Justice Gorphe be
tonen den Wert der Persönlichkeits
forschung der unter der Obel'Däche 
liegenden seelischen Konflikte des 
Straffälligen - ist doch das Ver~ 
brechen oft nur ein Symtom oder 
Symbol solcher Konflikte. Die freien 
Mitarbeiter sehen 1m Allgemeinen 
die Notwendigkeit ein, auf die dem 
Verständnis und der Veränderungs
fähigkeit der Tendenzen mensch
lichen Benehmens sachdienlichen 
Hilfsmittel, wie die Psychologie, 
Psychiatrie, Soziologie und andere 
Wissensgebiete zurückzugreifen. 
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c) Platzmangel verbietet die Ana
lyse einer aoderen, unserem Haupt
problem mehr oder weniger ver
wandten Frage: nämlich die, ob die 
Befugnis zur individuellen Fest
legung des Strafmaßes dem Richter, 



oder dem Autsichtsbeamten erteilt 
werden soll. Richter Ersman bl'ingt 
in einer gelehrten Zerlegung des 
Problems den Vorteil in Erinnerung, 
eine solche Befugnis weitgebendst, 
und als Garantie zum Schutz de1' 
Rechte der Einzelperson, im Gericht 
zu belassen, Einige Kl'iminologen 
haben schon seit geraumer Zeit 
einen besonderen Punkt diesel' Streit
frage zur Diskussion gestellt, näm
lir.h, ob dae StJ'afverJahren nicbt 
überhaupt von der Festsetzung des 
Str;,ltmaßes und der Behandlung ab
getrennt werden sollte, wobei der 
landläufige Richter die Feststellung 
der Schuld oder Unschuld leitet, 
während Sonderricllter oder Sonder
ausschüsse von Experten mit der 
Verantwortung der Ortswahl, Dauer 
und Art der Behandlung im Er
ziehungsstl'arvollzug betraut werden, 
Einige dieser Aspekte wurden wäh
rend des letzten Kongt'esses aul 
interessante Weise behandelt, wo
bei. man viel von der Idee eines 
"Arzt - Richters " sprach. der "nach 
der Verordnung einer bestimmten 
Behandlung innel'halb des Straf
maßes sorgfältig die Wirkung be
obachten und prüfen, ausführliche 
Anweisungen übel' die Anwendung, 
und, falls notwendig, das Rezept 
angesichts der gesammelten Er
fahrung ändern soll" "), Jus ti c e 
Gorphe empfiehlt, daß ein in Kri
minologie geschulter Gel'ichtsbeam-

tel' (magistrate) der diagnostischen 
Abteilung. wo der Straffällige unter
sucht werden soll. vorstehen und 
mit dem Anthropologen. Psychiatel' 
und anderen Spezialisten eng zu
sammen arbeiten soute: diesel'wäre 
dann verantwortlich für die Et'gän
zung und Vervollständigung der 
verschiedenen Aspekte der Unter
suchung und hätte den Vollzug der 
Strafe zu überwachen. Einige wenige 
amerikanhiche Staaten (California, 
Massachusetts, Wisconsin) haben 
kürzlicb Bestimmungen über die 
Besserung Jugendlicher (" Youth 
CorrectionAuthority';) erlassen, nach 
d~nen Straffällige zwischen 16 und 
21 Jahren dUl'ch die Gericbte einem 
FacbausschuU zur Diagnose, Klassi
lizierungund BehandJungzugewiesen 
werden. vorausgesetzt, daß die Strafe 
der Jugendlieben nicht gegen Be
währung ausgesetzt worden ist .), 

Da das ganze umfassende Problem 
der Befugnisteilung zwischen den 
gerichtlichen und anderen Abtei
lungen der Kriminalbehörde bereits 
früher besprochen worden ist, und 
da (]je Persönlicbkeitsforschung vor 
der Festsetzung des Strafmaßes so
gar untel' dem noch in den meisten 
Ländern vorherrschenden tradHions
gemäßen System den Richter und 
Erziehungsbeamten in ihrer Arbeit 
unterstützen soll, können wir diese 
Streitfrage beiseitelegen. 

11) Protokoll dlls XL InternatioPllleu Kongresses tür StTalrecht und Oemngnlswesen, lIer im A1tgus l 
19:1;; In Berlln nbgehaltllD wurde. ($. 41) 

4) Siehe .,Youth UorrccUon ·AlllhorJLIry Plan·' VOD De~mond T. C,II11 Jo:ncyclopediaol Criminolugs, S.522, 
und "The Correclfon 01 Youthrul OUenders" in Lnw aud Contemporury Problem8, Rd. IX (IU42). 
Vergleiche "Prlnelples or 11 Rational Penal Cllde", in Harvard Lnw Review, von S. Gfueok. BII. 4t 
(1928) pp. 453, 4i5, in welchem die Idee des . Disposition Tribunlll " unter Bezugnllhmc aul 
Prol\l88or Enrleo Ferrre italienisches l'Itrlltgesetzbucll behandelt wlrd~ 
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ßI. 
Wenn man obige Analyse betrach

tet, so scheint es, als ob einige der 
in unserer Hauptfrage enthaltenen 
Nebenfragen ohne Schwierigkeiten 
beigelegt werden könnten. Wenn 
man jedoch die Unentbebl'Uchkeit 
einer wissenschaftlichen Persönlich
keitsfol'scllung vor Festsetzung des 
Strafmaßes al s selbstverständlich 
betrachtet, tauchen andere quälende 
Nebenfragen auf. Diese sind inbalts
schwel'er als die Grundfrage selbst. 
In der herkömmlichen Kriminal
justizverwaltung ist die Aufgabe 
eines Richters, oberflächlich gesehen, 
und sowe.it es sich um die Auferle
gung von Strafen handelt, nicht sebr 
vielseitig. Die von der Gesellschaft 
zur Verfügung gestellte Anzahl von 
Straf-und Erziehungsmittel istgel'ing. 
Wo das Strafgesetzbuch an die 
Ideen der klassischen Schule grenzt, 
gewähren die Bestimmungen dem 
Richter wenig oder gar keinen 
Spielraum für seine Entscheidungen. 
Wo die Bestimmungen fortschritt
licher sind, unterscheidet sich das 
dem Ricbter zugebilligte Maß und 
die Art der Vollmacht von der 
gesetzlich vorgesehenen Anwend
barkeit "unbestimmter" Freiheits
strafen und einer Menge Stl'af-, 
Besserungs-, Erziehungs-, Heil- und 
"Sicherheits"- Maßnahmen. Hier 
kommt nun die schwierige Kunst 
der "IndividuaUsierung" zur Gettung, 
wodurch sich unsere erste Neben
h'age ergibt. 

a) Wie sollen nun die Nöte des 
einzelnen Rechtsbrechers, die 
in Frage I so zuversichtlich be· 
handelt wurden, festgestellt 
werden? Was ist in andel'en 
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Worten wirklich mIt ,,[ndiVidu
alisierung" ge m ein t '? Diese 
grundsätzlich e Frage ist in 
Büchern, Statuten und 8tr8f
kongressen nur allzuIeicht be
handelt worden. 

Man hat einfach angenommen, daß 
dem Richter ein Bericht übel' die 
Persönlichkeitsforschung über den 
ihm ZlU' Aburteilung zugeführten 
Rechtsbl'echer vorgelegt wird, auf
grund dessen der Richter dann mit 
Hilfe seines Könnens und seiner jahre
langen Erfahrung, oder mittels über
irdischer Kräfte in der Lage sei, 
die zUl'Besserungdes Rechtsbrechers 
erforderliche Länge der Haftzeit 
festzusetzen und die Wabl zwischen 
El'ziehungs- oder Sühnestrafvollzug 
entsprechend dem individuellen Fall 
zu treUen. 

Die Individualisierung des Straf
maßes bei jedem einzelnen Rechts
brecher bedeutet also offensicht
lieb erstens, daß el' hinsichtlich 
Persönlichkeit, Charakter, sozial
wirtschaftlichen Vorlebens, der Mo
tive seines VeJ'gehens, und seiner 
innewohnenden Anlage zur Besse
rung oder Rückfälligkeit von anderen 
Delinquenten differenziert wird, und 
zweitens, die genaue Bestimmung 
der Stl'al-, Erziehungs- oder Heil
maßnahmen, die zur Lösung der 
individuellen Probleme des Rechts
brechers am geeignetsten sind, eine 
Rückfälligkeit desselben zu ver
hindern. 

Wenn wir nun eine Weile stehen 
bleiben und uns übel' dieses Thema 
Gedanken machen, so kommen wir 
immer mehr zur Ansicht, daß die 
Erörterung der "Individualisierung" 
und deren Durchführung zweierlei 



Dinge sind, Professor Nuvolone rät, 
daß der mit der Persönlichkeits
forschung des Angeklagten beauf
tragte Experte eine Diagnose übel' 
die Persönlichkeit des Straffälligen, 
und eine Prognose hinsichtlich seiner 
Besserungsmöglichkeit aufs t ellen 
sollte. MI'. Pinatel bejaht die Frage, 
"ob es bei dem augenblicklichen 
Stand dei' wissenschaftlichen Metho
den möglich sei, mit einem Höchst
maß an Sicherheit festzustellen, ob 
dem individuellen Straffälligen eine 
Strafe oder soziale Sichel'heitsmaß
nahmen auferlegt werden sollen? " 
Justice Gorphe weist auf die Tat
sache hin, daß manchmal ein sehr 
kleines Vergeben auf einen in der 
Entwicklung zum Schwel'verbrecher 
befindlichen Menschen schließen 
läßt, und stellt die Frage, ob es 
nicht zweckmäßig wät'e, solch einen 
"selbstangemeldeteo" Verbrecher 
frühmöglichst festzustellen, so daß 
dessen ernste kriminelle Anlagen 
durch geeignete Aufsichts- oder Um
erziehungs maßnahmen rech tzei tig 
abgedämmt werden können. 
Dr, Brancale betont, daß "es das 
Ziel sei, die beste Möglichkeit zu 
finden, den jungen Menschen bei 
ihrem Rehabilitierungsbestreben zu 
helfen, ohne dabei auf die Straf
maßnahme zurückzugreifen". Aber 
nur Professor Vrij macht das er
quickliche Zugeständnis, wenn er 
ausruft: "Welch eine Verwegenheit 
liegt in diesen drei Aufgaben: ein 
Leben zu deuten, eine Handlung zu 
erklären, und die geringsten Nei
gungen eines menschlichen Geistes 
vorauszusagen. " 

Es ist höchste Zeit, daß Strafrechts
wissenschaftler die Tatsache erken-
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n'en, daß die Durchführbarkeit und 
die Entwicklung eines zuverlässigen 
lndi vidualisierungsverfahrens fUr das 
gesamte Programm derwissenscbaft
lichen Kriminaljustizverwaltungent
scheidend ist. Wenn die Individua
lisierung tatsächlich nicbt mit einer 
vertretbaren Genauigkeit durchführ'
bar ist, so kann das System selbst 
mit Rücksicht auf die ausgearbeite
ten Berichte über Persönlichkeits
forschungen, Personalakten und 
anderes Unterlagematerial und trotz 
der erhabenen Ziele des modernen 
Erziehungsstrafvollzuges, nicht ver
wirklicht werden. Angesichts dessen 
wird man es Ihrem Hauptreferenten 
sichel' nicht übelnebmeD. wenn er 
den Rest dieses Berichtes einer 
Analyse dieser entscheidenden Streit
frage widmet. 

Zu Beginn muß gleich erwähnt 
werden, daß es ein naives SeJbst
bewußtsein ist. wenn ein Richter, 
Kriminologe, Psychiater, oder tJber
wacbungsbeamte glauben, die so 
feinen Unterschiede in der Persön
licbkeit, Charakter, Motive und Tat, 
sozial - wirtschaftlichen Lage d~s 
Rechtsbrechers und andere subtilen 
Faktoren und Kräfte, die einen 
Straffälligen vom andel'en unter
scheiden, festzustellen und darüber 
hinaus noch r,lie einzig und allein 
dem Einzelfall angepaßte Art und 
das Maß der erzieherischen und 
rehabilitierenden Behandlung zu be
stimmen, Das kann nut' Gott. Und 
da .Richter keine Götter sind, so er
gibt sich bei der "Individualisierung" 
des Sbatmaßes nachstehe,ndes 
Ergebnis: 

Vor einigen Jahren wurden 7.000 
Freiheitsstrafen, die von 6 Richtern 



innerhalb neun Jahren in einem 
gewissen Gebietsabschnitt des Staa
tes New Jersey, USA., auferlegt 
worden waren, analysiert. Jede!' 
dieser Richter behandelte Verbre
chen, wie Diebstahl, Raub, Einbruchs
diebstahl, Unterschlagung, Tätlich
keit, Vergewaltigung usw. Da den 
betreffenden Richtern die Fälle nicbt 
nach Verbrechensarten gesondert zu
gewiesen wurden, übel'nahmen die 
Richter Fälle, bei welchen, wenn man 
diese als ein Ganzes und über eine 
lange Zeitspanne hin betrachtete, die 
Verbrechen unte).' ähnlichen Umstän
den begangen wurden und die Rechts
brecher, als Gruppen gesehen, sich 
nicht in ihrer allgemeinen persön
lichen Zusammensetzung und ihrem 
Vorleben unterschieden. Und doch 
ergab die Uberprüfung, daß, wäh
rend Richter A bei 36 "/Q seiner Fälle, 
Richter B bei 34°" .. Gefängnisstra
fen auferlegte. es sich bei den Rich
tern C, D, E und F um jeweils 5:3,58, 
45 und 50% ihrer Fälle handelte. 
So hatte ein eines schwereren 
Verbrechens überfühl'tarGefang~ner 
bei den Richtern A und B die ge
ringere Aussicht in das Gefängnis 
zu kommen (ca. 35"!u) als bei den 
Richtern C, D, E und F (ca. 50"/..). 

Die Aussetzung de.r Gefängnis
strafe des Angeklagten gegen Be
währung in der Freiheit (probation) 
variierte bei den verschiedenen 
Richtern zwischen 20 und 32°IQ, bei 
Straferlaß gegen Bewährung (jedoch 
ohne tlberwachung) schwankte der 
Prozentsatz zwischen 16 und 34. 
Es wäre gehässig anzudeuten, daß 

eine gleiche Analyse der in euro
päischen Gerichten aUferlegten Ge
fängnisstrafen ähn li ehe Abwei
chungen ergeben wÜI'de. Andere 
Uberprüfungen in Amerika haben 
jedoch ergeben, daß derartige Un
terschiedt' auch bei Gerichten ver
schiedener Staaten bestehen. ~) 

Diese Riebtel' waren nun alle be
strebt, eine individuelle Justiz zu 
üben. In den meisten Fällen hatten 
sie den Vorteil der soziologischen 
Persönlichkeitsforschung, übel' die 
die Uberwacltungsbeamten die Be
ricbte anfertigten. Wenn man die 
in die Hunderte gehende Anzahl der 
von jedem einzelnen Richter wäh
I'end einer SQ langen Zeitspanne 
abgeurteilten Fälle berücksichtigt, 
so müßte sich doch in den Arten 
der auferlegten Strafen eine viel 
größere Ähnlichkeit ergeben bllben. 
Wo liegt hier eigentlich die Schwie
rigkeit '? Es gibt deren mehrere, die 
in wechselseitiger Beziehung zue.in
ander stehen: Zunächst beeinfiußte 
gewissermaßen die Persönlichkeit 
und die VOl'urteile der veJ'tlchiedenen 
Richter das Strafmaß: zweitens 
waren die Richter für ihl'e Aufgabe 
wesentlich unterschiedlich hinsicht
lich Unterlagen material und Schu
lung al,lsgerüstet. Es würde den Um
fang dieses Berichtes sprengen, 
WEmn man diese zwei wichtigen 
Faktoren hier erörtern wollte: ich 
möchte mich lediglich auf die Tat
sache beschränken, daß .selbst wenn 
der Richter einen Bericht über die 
Persönlichkeitsforschung zur Ver
fügung hatte, er noch kein Mittel 

0) Siebe ,,1'be Senterieing Behllvlor 01 tbe Juclge" (Die Festsetzung des Strafm'lIles dUrQh den 
Ricbtet) von Frederlck J. Gnudet.ln nEncyolopedla or Crlmlnology", pp, 449 und die darin enthaltene 
Blbllograpble. 
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besaß, genau festzustellen, welche 
der zablreichen im Bericht über die 
Persönlichkeits forschung enthalte
nen Faktoren für die Frage der 
späteren Besserung oder Rückfällig
keit des Rechtsbrechers am sach
dienlichsten seien. 

Professor Vrij erinnert uns daran, 
daß es außer der Klassifizierung 
nach allgemeinen Normen "nötig ist, 
den Lebensweg des Einzelnen vor
auszusagen". Justice Gorphe trägt 
sich mit einer ähnlichen Idee, die 
er durch eine auf einem genormten 
Formblatt dargestellte Profil- bzw. 
Durch schnittsansiebt an s c hau li c h 
illustriert. und WodUl'cb man die 
individuellen Ergebnisse einer gei
stigen Arbeit mit denen anderer 
vergleichen kann. Abel' der Schwer
punkt der Angelegenheit liegt W(lhl 
darin. daß man nicbt individualisieren 
kann, ohne den betJ.'effenden Ein
zelnen mit vielen anderen zu ver
gleichen. Man kann jedoch mit Hilfe 
eines Mitarbeiterstabes, bestehend 
aus Sozial- Untersuchungsbeamten, 
PSYChiatern und Psychologen, test
stellen, erstens, in welcher Hinsicht 
der zur Aburteilung vorgesehene 
individuelle Rechtsbrecher dem 
Sammelbild von Hunderten anderer 
Delinquenten, dIe vor ihm kamen 
und gingen, ähnelt oder davon ab
weicht, und zweitens, welche Er
gebnisse man in der Vergangenheit 
bei der Behandlung eines Rechts
brechers mit diesen oder jenen 
Eigenschaften durcb diese oder jene 
Art der vorhandenen Mittel des Er
ziehungsstrafvollzuges erzielt hat. 
Eine solche Methode wird jene 
Faktoren stark hervorheben, die 
wirklich mit der entscheidenden 

Frage der Verllütung von Rück
fälligkeit eng verknüpft sind, und 
jene, die wenig oder gar nichts 
damit zu tun baben. Wenn man aber 
so den individuellen Rechtsbl'echer 
mit dem Gesamtbild bundel'ter an
derer vel'gleicht, und zwar hinsicht
lich der Charaktel'eigenschaften, die 
vorher als der RückfäUigkeit oder 
Besserung am nächsten liegend 
betrachtet worden wal'en, kann der 
Richter getrost den beh'effenden 
Rechtsbreche(' durch Vergleich der 
Ahnlichkeiten und Unterschiede des 
Letzteren mit den aufgestellten 
"Normen" individualisieren. Ohne 
AnsteUungvon Vergleichen zwischen 
dem Individuellen und solchen aur 
jahl'elanger Erfahrung aufgebauten 
Normen kann sich der Richter höch
stens auf "Eindrücke" oder" Ah
nungen ", oder jenes vage und un
bestimmte Etwas, was man "Berufs
erfahrung" nennt, stützen. 

Eine solche Art der Individuali
sierung könnte die realistische Ant
wort auf die erste der aus unserer 
HllupUl'age hel'vorgehenden Neben
fragen sein. 

b) Die zweite entscheidende Ne
ben[rage lautet: Ist für den Indivi
duaLisierungszweck eine Handhabe 
vorhanden, die dem Richter bei der 
Feststellung behilflich sein soll, 
welche Faktoren wirklich sachdien~ 

lieh für die Streitfrage über die 
Festsetzung des Stl'afmaßes sind. 
und welche Bedeutung er diesen 
Faktoren bei dem betreffenden ihm 
vorliegenden Falle beimessen soll ? 
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Einige amerikanische Kriminologen 
glauben, daß es eine solche Hand
habe gibt. Die Antwort liegt in dem 
als Voraussage - Tabelle bekannten 



prognostischen Hilfsmittel. Bei einer 
beträchtlichen Anzabl von Nach
untersuchungen, d. h. die Uberprü
fung der sozialen Lage verschiede
ner Klassen von ehemaligen Ge
fangenen,haben Dr.Eleanor T. Glueck 
und ich eine ganze Reihe progno
stiscber Hilfsmittel zusammenge
stellt, die die Annahme rechtfe}'tigen, 
bessere Methoden zur Festsetzung 
des Strafmaßes umlderBehandlungs
ergebnisse hervorzubringen, als es 
bis jetzt der Fall gewesen ist. 

Es würde eine zeitraubende Dis
kussion erfordern, dje prognostischen 
Hllfsmitte.J im Einzelnen zu beschrei
ben und zu illustrieren, die für die 
Festsetzung der verscbiedenen Ar
ten von Freiheitsstrafen, Aussetzung 
dei' Strafe gegen Bewährung, Ent
lassung auf Parole und zur Vorher
sage der Führung ehemaliger Paro
Hertel' entwickelt worden sind. 
Unsere verschiedenen Veröffent
lichungen befassen sich eingehendst 
mit den Methoden der Prognose. 
Eine vel'anschaulichte Erläuterung 
derMetbode ist jedoch gerechtfertigt. 

In UD!~erer ersten Arbeit ,,500 Cri
roinal Careers" haben wir das Vor
leben von 500 ehemaligen Insassen 

der Besserungsanstalt (Reformatory) 
von Massachusetts für "jung - er
wachsene" Rechtsbrecher (ca. 18 - 28 
Jahre) einer genauen Cberprülung 
unterzogen, die sofort nach ihrer 
Entlassung aus der Anst!).lt einsetzte 
und bis 5 Jahre nach Beendigung 
der Parole als .. Prüfungsperiode " 
andauerte. Gegen 50 Faktoren in 
der Beschaffenheit, dem Vorleben 
und Benehmen der Straffälligen, 
von Kindheit an tiber die Parole
bis zur Nach ~ Parole - Zeit, wurden 
untersucht und an alysiel1, Mittels 
entsprechenderstatistischerTabellen 
wurde derVel'wand.tschaftsgl'ad 
zwischen den einzelnen biologischen 
und 'sozialen Faktoren und dem Be
tragen der entlassenen Gefangenen 
nach der Parole bestimmt. So' wur
den, um nur ein Beispiel anzuführen, 
die ,Männer hinsichtlich ihres Ar
beitswillens, den sie bis zur Ein
lieferung in die Anstalt zeigten, in 
.. gute Arbeiter" 7), "mittelmäßige 
Arbeiter"') und "schlechte Arbeiter"S) 
unterteilt. Durch AnsteU~g von 
Vergleichen zwischen diesen Kate
gorien und dem krimineUen Verhal
ten der Männe!' während dei' fünf
jährigen Prü tu ngs period e stellte 

7) Guter Arbeiter: ZuverlMsig, litet. fleißig: versprlght in ständigem Arbeitsverhiiltnls zu bleiben; 
wird durCh Arbeitgeber empfohlen. 

S) Mltlelml1lliger Arbeiter: Eine Pel'8On mit den Eigenschaften eines gewöhnlichen Arbeltel'll. der 
seine Arbeit aber durch periodlsches Trinken. EInnahme von Rauscbgllten, gelegentlieller Land· 
streicberei, Diebstahl, oder durch die absichtliche Wahl unregelmäßiger Beschärtlgungen. wie 
Haienarbeil, stark vernaohlässigt und sein liauptziel darin sieht, mögllolu;t wenig zu arbeiten: 

9) Schlechter Arbeiter: Dlese Kategorie ist llllZuverlllßlg, lungert herum, ist faul, unehrlich, unstet. 
launisch und IIrtet olt in LandBlrelcberel aus. Diese Faktoren sind unabhängig von der Arl der 
BuchifUgung (aWllleDommen dle Fälle, bel denen durch gewerbliche Unzucht oder lindere 
Illegalen Beschäftigungen Geld verdJent wurde) und Salion, oder Ilndersbedingten Schwankungen 
&Dl Arbeitsmarkt berllckiicbtlgt worden, und spiegelt· die allgemeine Einstellung dieser Kategorie 
Z1Il' Arbeit wieder. Dictle Feststellungen basieren auf den gemeinsamen Ansichten der Arbeit· 
geber, Polizei und Verwandten, wobei den letzteren Jedoch die geringste Bedeutung beigemes" 
sen wird. Ein .schlechter Arbeiter" Ist al611 11111 Ilinge Slcbt geaebllll eine Belastung fUr den 
Arbeitgeber. 
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sich heraus, daß 43% der "guten 
Arbeiter", 59% der "mlttelmäßlgen", 
und 68% der "schlechten Arbeiter" 
rückfällig wurden.. Diese Prozent
sätze nennen wir "Verlustzirtern", 
da sie die Verhältniszahlen der 
verscl'liedenen Untergruppen der 
Männ~r enthalten, die sich vom Ge
sichtspunkt eines Faktoren, wie ibn 
z. B. die Arbeitsamkeit vor der In
haftierung darstellt, nicht gebessert 
haben. 

Ä.hnliche Beziehungen wIIl'den 
zwischen jedem der fÜDrzig biolo
gischen und soziologischen Faktoren 
einerseits, und dem Vel-halten des 
entlassenen Gefangenen naell der 
Parolezeit andererseits. aufgestellt 
mit der Feststellung, daß viele Fak· 
toren kaum in Beziehungen zur 
Rückfälligkeit nach der Entlassung 
standen, während einige engstens 
damit verbunden waren. Außer der 
"Arbeitsamkeit vor der Einlieferung 
in die Strafanstalt" wurden damals 
nachstehendefünf Faktoren, die unter 
anderen die mit der Führung nach 
der Parolezeit am engsten vel'knüpft 
waren, für die Zusammenstellung 
einer Tabelle verwendet, die den 
Richter bei der Festsetzung des 

Strafmaßes unterstützen soll: Die 
Schwere und Häufigkeit der vor 
Einlieferung in die Besserungsan
stalt begangen~n Vergehen, Ge
fängnisstrafen für frühere Vergeben 
(vor der Einliefel'ung in die Besse
rungsanstalt), Konflikte mit dem 
Gericht vor der Einweisung in die 
Besserungsanstalt, wirtschaftlicher 
Verantwortungsbereicb (Unterhalt 
etc.) vor der Verurteilung zu 
Besserungsanstalt IQ}, und geistige 
Unzurechnungsfähigkeit. 

Durch die Koorilinierung der nied
rigsten Rückiälligkeitspl'ozentsätze 
der verschiedenen Unter - Katego
rien dieser sechs Faktoren einer
seits, .und der höchsten derselben 
andererseits, wurden die beiden 
Möglichkeitsgrenzen für die "Rück
fiilligkeitstabelle" festgesetzt. So er
hielt man 244 als die niedrigste, und 
396 (und mehr) als die höchste Ziller. 
Innerhalb dieses Zahlenbereiches 
wurde dann nachstehende Unter
teilung vorgenommen: 244 - 295, 
296 - 345, :346 - 395, 396 und da
rüber. Schließlich wurden alle 5O(l 
FäUe entsprechend ihrer für alle 
sechs prognostischen Faktoren er
haltenen Noten einerseits, und hin-

10) Wlrtscharllich verantwortungsvoll sein, heißt sich selbst und, wenn errorderllch, seIlte Eltern, 
oder gegebenenralls seine ,,'amille zu unterhalten. WirtBohartllch verantwortungslus mnd jene, 
die ~Iell oller gegebenenfalls andere nloM unterhalten, den Eltern zur Last liegen und sloh !tei
ne Mnhe geben, Illre Familie auch nur teilweise zu unterbalten. Dieser Faktor berOckslcb(j~ 
nielli das Ausmaß des gewährten Unterhalts. sondern eber die Binstellung des Jugendlichen 
~ur ErrnUuDg seiner UnterhaltspJlcht. 

Der Prozentsatz der .. holloungslofien FiOle" rtIr die lfnlE:r· KlIlegorlen obige .. Faktoren Iat: 
(I) Reclltl;brecher mit scbweren Vergehen 67 Prozent, bfiulig Rückllilllge mll kleineren Ver· 
gehen 53 Pro7.ent, Gelegenbellllverhreober 35 Prozent, Heimeinweisungen (obne Vergehen) 21 
Pro~ent; (2) Vorbestrafte 69 Pro~enl, nicht vorbestrafte Delinquenten 32 Prozent; (3) Rechts
brecher, die früber berellil mit dem GerJohUn Konflikt gekommen waren, 74 Prozent. 801che,dlevorber 
nichIs mit dem Gerlcht:tu tun balten, 47 Prozent; (4J Gefangene, die llirer Unterha\1spß{chl 
naChkamen, 41 Prozent, solche, die der Unterbaltspfllcht gegenllber eine verantwortungslose 
HaHuDJj' elnnllhmen, 64 Prozent; (5) Recbtsbrecher, die bei der Einweisung in die Besserungs· 
anstalt niobt geistig anormal sind, 60 Prozent, Psycbopntben 75 Prozcnl, Geistesgestörte 87 Prozent. 
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sichtHeb ihres Verhaltens nach der 
Parolezeit andererseits, eingesturt. 
Dabei wurde besonders bel'ücksich
tigt, ob sich die Behandlung bei 

ihnen "erfolgreich" 11), "teilweise 
erfolgreich" I!) oder ganz "erfolg
los" 13) ausgewirkt hat. 

Dies ergab nachstehend aufgeführte Zahlen: 

Statu8 über die KrlmlnaUtlit von Parollerten 

nach deren endgültigen Entlassung 

Gesamtnote Erfolg 
der sechs Faktoren in % 

244 - 295 75,0 
296 - 345 il4,6 
346 - 395 26,2 
396 und darüber 5,7 

Alle Fälle 20,0 

Mittels einer solchen Tabelle kann 
der Richter, wenn er sich im Un
klal'en ist, ob er den betreffenden 
Rechtsbrecher in eine Besserungs-

TeUw. Erfolg Mißerfolg 
in Ofo ' 0 1 

In ' " 

20,0 5,0 
11,5 53,9 
19,1 54,7 
13,7 80,6 

15,6 64,4 

anstalt einweisen soll oder nIcht, 
mit ziemlicher Bestimmtheit fest
stellen, ob ein derartiges Strafmaß 
für den betreHendenFall angemessen 

11) Man spricht von einer erfolgreichen Behandlung, wenn IIU!; dem Strafregister de~ Gefangenen 
nach seiner Entlassung keine weiteren Verleh:ungen des Gesetzes, mit Ausnahme von Verke1ars· 
überschreitungen, ersichlllcll sind; rler Betreffende nicht unebrenlul1t aus dem Heer oder der 
Kriegsmarine ausgeijloßen wurde oder diese Vel'bünde gesetzwidrig verUeß; und wenn keine 
weiteren Verbreohen oder Vergehen, ob strarreehtllch verfolgt oder nicht, begangen wurden, 

12) Man spricht von einer teilweise erfolgreichen Behandlung, wenn der Betrerrende nicht mehr 
als zweimw klelnl!ror Vergehen Dbel'fUbri, oder wegen nicht meLLr als drei k.leiner Ver· 
gehen IIrrestIerl wurde, ohDe gerichtHch belangt wOl'den zu seiD. Hinsichtlich Verkellrsverlet· 
zungen oder Trunkenheit durfte der Betreffende his !ilnlmal eingesperrt gewesen sein. Man 
spricht lIuch dann von einer teilwel.e erfolglosen Behandlung, wenn ein entlassener 
Gelangener wegen meht mebr wS zwei scbwereren Vorgeben arrestlert wurde, ohne gerlchUJch 
belllngt zu werden. oder \Jel Arresllcnmg !(tr ein schwereres und zwei leichtere Vergehen, ohne 
gerlcbtlich belangt zu werden, oder gelegentlicher kleiner Vergehen, rur die der Rechtsbreeber 
weder eingesperrt, nocb gerlcbllich belnngt wurde (7# B. vereinzelte, aber nicht laulend vor· 
kommende Fälle von schleChter FUhrung, die 1:Wllr mit Bestimmtheit als solche festgestellt, aber 
IIU8 verschiedenen GrUnden nicht stralrecbUlch verfolgt wurden). 

til) Von erfolglosen Fällen spricht man, wenn der Betrellende wegen drei oder mehr schwereren 
Vergehen arre5tiert wordel\ war, ob ne gerichtlleb verfolgt zu werden, oder bel A:rrestierung wegen 
mehr lI)sdrei ]eleblen Vergeben (ausgenommen Trunkenheit), dle meht stralrechUJch verfolgt wurden ; 
oder bel t1herlUbrung eines oder mebrerer schwerer Vergehen; t1berlUhl'ung der Trnnkenhelt 
In mehr a'" IUnf Fii.Uen; Fahnenflucht oder unehrenhalte Entlassung aus der Armee oder KrIegs· 
marine ; wenn sich der Recbtsbrecller der Gerechtigkeit dlll'cb Flucht entzogen hatte : oder 
weDn es sich um ein scbweres Vergehen, oder eine stllndlge Folge kleinerer Vergehen handelt, 
die Irgend wie nlchl strll.lreclJUleh verlolgt wurden und rür die eier BetreUende alleIl mebt 
arrestiert wurde. 
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ist; dies setzt natürlich voraus, daß 
der Richter zuverlässige Angaben 
über den Status des Rechtsbrechers 
hjnsicbtlich der sechs prognostischen 
Fa k tor e n, worauf diese progno
stische Methode basi(n1, besitzt. Ein 
Gefangener, der nur :.!44 bis 295 
Punkte bei diesen sechs Faktoren hat, 
die gemäß einem Vergleicb dersel
ben mit den Ergebnissen von Hun
derten anderer Fälle mit der Frage 
der Besserung oder RückIäUigkeit 
eng verknüpft sind, gehört zu der 
Kategol'ie, die 75 von 100 Chancen 
hat, ein el'foJgrelcher Fall zu sein, 
d. h., wiilü'end der Nach -Pal'olezeit 
nicht rückfällig zu werden. Anderer
seits hat ein Gefangener mit einer 
hohen Gesamtnote, wie z. B. i:i91i 
und dar'über, nur 5.,7 v. H. Chancen, 
positiv auf die Behandlung unter 
dem System des Erziebungssh'af
vollzuges zu reagieren. Der erst
genannte Gefangene kann abel' auch 
in zwei von zehn Fällen "teilweise 
eI'folgreich", und in 5 v. H. Fällen 
"vollkommen erfolglos" reagieren, 
während deI' zweitgenannte Mann 
in 13,7 v. H. Fällen "teilweise er
folgreich", und in 80,6 v. H. Fällen 
"vollkommen erfolglos" reagiert. 

Es muß hier noch erwähnt wer
den, daß man von den etwa 50 vor
handenen Faktoren nicbt nur die 
genannten 6 Faktoren, die die Grund
lage zu obiger prognostischen Ta
belle darstellen, sondern auch eine 
Reihe anderer festgestellt hat, die 
in einer günstigen Beziehung zur 
Führung des Rechtsbrechers nach 
dessen Entlassung stehen. Wenn 
Angaben über einige dieser Faktoren 
leichter zu beschallen sind als die 
anderer, so kann man auch mit 

diesen ganz gute prognostische Er
gebnisse bei der Zusammenstellung 
prognostischer Tabellen erz i el e n. 
Eine schwacbe Seite der bier auf
geführten Ta,belle ist, daß sie zu 
viele Faktoren entbält, die zum kri
niinellen Vel'halten des Betreffenlien 
vor der Einweisung in die Besse
rungsanstalt gehören; aber an ihrer 
SteUe hätte man auch andel'e höcbst 
sachdienliche Faktoren verwenden 
können. 

Seit der Veröl'fentlichung der 
ersten Tabelle, haben wir viele prog
nostische Tabellen revidiert und 
verbessert, haben sie jeder del' be
stehenden Stl'af- oder Erziehungs
arten, die den amerikaniscben Rich
tern 'zur Verfügung stehen, auge
paßt und haben eine Methode zur 
Aufstellung von Prognosen tiber 
El'folg oder Mißerfolg in der Be
handlung von Recbtsbrecbern hin
sichtlicb der variierenden Altel's
gruppen ausgearbeitet. 

Aber kann man mit solchen Ta
bellen wirklich arbeiten? 

Der mutmaßlich erfolgl'eiche Ge
brauch solcher Tabellen hat lleute 
nichts mebr mit einer bloßen Speku
lation zu tun. Die Sanktionierung 
der pl'ognostischen Methode durch 
deren Anwendung auf andere große 
Gruppen von Rechtsbrecbern be
weist ihl'e einzigartige Verwend
barkeit rur die Aufstellung einer 
Prognose über die Führung des 
Recbtsbl'echers. Zum Beispiel be
faßt sich eine der Tabellen, die wir 
in dem Buch "Criminal Careers in 
Retrospect" im Jahre 1943 vel'öffent
lichten, mit der Führung ehemaliger 
Gefangener der Besserungsanstalt 
des Staates Massachusetts als 801-



daten del' Streitkräfte während des 
ersten Weltkrieges. Durch die An
wendung jener Tabelle auf eine aufs 
Geratewohl ausgesuchte Anzahl von 
200 Soldaten, die al$ solche während 
des zweiten Weltkl'ieges sh'affiillig 
wurden, stellte sich heraus, daß die 
Prognostische Tabelle in 84,5 V. H. 
der 200 Fälle voraussagte, daß die 
fraglichen jungen Männer während 
des Militäl'dienstes im miiitärischen 
Sinne stl'afrällig werden wül'den, 
während die Tabelle bei weiteren 
10 v. H. anzeigte, daß die Möglich
keit der Straffälligkeit im Verhält
nis fifty - fifty besteht. I ~ ) 

SO geben die prognostischen Ta
bellen, die auf die gründliche und 
systematische gegenseitige Bezie
hung zwischen den entsprechenden 
Faktoren und dem folgllcllen Be
nehmen des Rechtsbrechers aufge
baut sind, eine vielversprechende 
Antwort auf unsere zweite Neben
fl'age der Hauptfl'age 1. Solche Auf
stellungen, die auf analysiel'ten Er
gebnissen belllhen, werden die Rich
ter verleiten, sich bei der Individu
alisierung auf illre vet'gegenständ
licbte und wissenschaftlich gem'd
nete Erfahrung zu vel"lassen, an statt 
zu versuchen, die Entscheidungdurch 
bloßes Dm'chlesen des Berichtes 
über die PersönJichkeitsforschung, 
oder der Personalakten, die sehr 
umfangreiche Unterlagen enthalten, 
zu treUen, ohne zu wissen, welche 
der darin enthaltenen Teile wirklich 
sachdienlich sind. Stellen Sie sich 
zum Beispiel einmal vor, ein Richter 
habe separate prognostische Tabel~ 

len zur Verfügung, die im einzelnen 
auf Geldstrafen, Gefängnisstrafen, 
Einweisung in eine Besserungsan
stalt oder ein Borstal, Einweisung 
in eine Sonderschule für jugend
liebe Straffällige, Aussetzung der 
Strafe gegen Bewährung, aufgebaut 
sind, oder noch genauer, auf Ergeb
nissen beruhen,dieinder Vergangen
heit von tJberwachungsbeamten er
zielt worden sind. Und stellen Sie 
sich nun weiterhin vor, daß der 
Richter nach Zm'ateziehung dieser 
prognostiscben Tabellen festgesteUt 
hat, daß der Gefangene X. gemäß 
den mit andeten Gefangenen, die X. 
entsprechend ähnelten, gemachten 
Erfahrungen bei Gefängnisstrafe 
mit 90°/" igel' Sicherheit rückfällig 
werden wUrde; daß diese in Pro
zent ausgedrückte Sicherheit der 
Rückfälligkeit bei dem Betreffenden 
bei Einweisung in eine Besserungs
anstalt oder ein Borsta) 80"/0' bei 
Einweisung in eine Arbeitserzie
hungsanstalt 60% , bei Aussetzung 
der Stl'afe gegen Bewährung (Pro
bation) 50"10, und wenn letztere 
durch den ö berwachungsbeamten Y. 
beaufsichtigt wird, 20"/0 betragen 
würde. Der Richter besäße damit 
natürlich äußerst wertvolle Unter
lagen zur Individualisierung, d; h.j 

die gegebenen verschiedenen Alter
nativen wissenschaftlich zu unter
scheiden, und die für den fraglichen 
Rechtsbrecber geeignetste zu 
wählen. 

Wenn man den Gebrauch prog
nostischer Hilfsmittel befürwortet, 
so will man damit nicht die rich-

14) Siehe . Predlctioll 01 Behllvlor 01 Clvlllllll Dellnquents In Ibe Armet! Forcesft
• Mental Hygiene 

(Führungs · Prognose tur zIvile StralfilfHge In der WeIlrmacht, Oelatige Oesundbllilspllegtl) 
Blind XXVlII. 11144. pp. I , 12. VQn A. J. N. Schneider, C. W. LI!. Grone, E. T. Glueck und S. OIueck. 
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tetliche Erfahrung in der Abm·tei
lung von Rechtsbl'ecbern durch 
statistische Tabellen ersetzen. Man 
beabsichtigt damit eher, dem Rich
ter ein Werkzeug höchster Wicbtig
keit für seine Tätigkeit in der in
dividualisierenden Justiz in die Hand 
zu geben. Ein Richter soUte sieb 
nicht blindlings auf die Tabellen 
verlassen. Diese sollen den Richter 
dabei unterstützen, den t:inzelnen 
in der Perspektive der Errahrung 
zu seben, die mit Hunderten ande
rer Rechtsbrecher, die dem be
treffenden Rechtsbrecher in vielen 
wesentlichen Punkten gleichen, ge
macht wurde. Hinsicbtlich einiger 
FaktOl'eD bleibt der Straffällige eine 
einzigal1ig dastehende Persönlich
keit; aber die Ausmaße des von 
ihm dargestellten Problems können 
vom Richter viel genauel' festgestellt 
werden, wenn dieser die entschei
denden prognostischen Charakter
züge mit dem Gesamtbild Hunderter 
anderer Rechtsbrecher vergleicht, 
als wenn er sich ausschließlich auf 
seine nicht sachlich geordnete 
"Erfahrung" stützt. 

Man ist sich heute im allgemeinen 
dar'über einig, daß man nur bei 
einem solchen Verfahren von einer 
"Individualisierung" im realistischen 
Sinne sprechen kann. Nur durch eine 
derartige selbstaulerlegte Disziplin 
bei der richterlichen Entscheidung 
individueller Fälle, durch die Be
trachtung des Falles nicht nur hin
sichtlich der Tatsachen, sondern 
auch hinsichtlic1.t der systematiSCh 
geordneten Erfahrung mit zahlrei
chen ähnlichen Fällen, kann derlndi
vidualisierungsprozeß ver.hältnis
mäßig wirksam durcbgefiihrtwerden. 
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IV, 
Obige An a I y s e führt 1:U den 

nachstehenden, wicbtigsten Schluß
fo_lgerungen: 

1) In der modernen Kriminaljustiz
verwaltung ist ein Bericht über die 
sozio·1 ogische Persönlichkeitsfor
scbung vor der Festsetzung des 
Strafmaßes, der nicht Dur die Sach
lage des Vergehens, sondern auch 
die biOlogischen und soziologischen 
Faktoren in der Konstitution, Per
sönlichkeit, Charakter und sozial
kulturellem Milieu des Rechtsbre
chers enthält, eine unerläßliche 
Grundlage fül' das Verfahren der 
Festsetzung des Strl'lhnaßes und der 
Behandlung, zumindestens im Falle 
schwererer, aber nicht politischer, 
Vergehen. 

2) Der Umfang und Inhalt des 
Berichtes über die Persönlichkeits
forschung sollte den Richter mit 
ausreich ende ru Unterlagenmatel'l
al versehen, um unter den gemäß dem 
Strafgesetzbuch gegebenen Alter
nativen das geeignete Strafm aß 
wählen zu können; wo es aber ört
liche Verwaltungsbestimmungen und 
Forschungsruöglicllkeiten erlauben, 
sollte die Per'sönlicbkeitsforschung 
so umfangreich und intensiv wie 
möglich durchgeführt werden, um 
daraus auch wenigstens einen ver
suchsweisen Plan für die Behand
lung im Erziehungsstrafvollzug ent
wickeln zu können. 

3) Der Richter, der den Angeklag
ten während der Gerichtsverhand
lung beobachtet hat, kann bei der 
Festsetzung des Sh'afmaßes {>ein 
geschultes Wissen uud langjährige 
Erfahrung mitsprechen lassen. In 
der heiklen und schwierigen Kunst 



der "lndividuaUsierung" kann er 
jedoch seine Arbeit durch Berück
sichtigung deI' entsprecbenden Cha
raktereigenschaften des einzelnen 
Rechtsbrechers mittels der prog
nostischen Tabellen erleichtern, die 
auf gegenseitigen Vergleichen zwi
schen persönlichen und sozialenFak
toren, und der Rückfälligkeit oder 
Nicbtrückfälligkeit vieler ehemaliger 
Rechtsbrecher, die bereits mit der 
einen oder anderen der verschie-

denen Formen des ErziehungsstraT
vollzuges bebandeltwurden, beruhen. 
Es ist deshalb empfehlenswert, daß 
die Kl'iminologen der verscbiedenen 
Länder Forschungen zur Zusammen
stellung von auf örtlicher Erfabrung 
aurgebautenprognostiscben Tabellen 
ansteHen, so daß Richter sowohl als 
auch Beamte im Erziehungsstraf
vollzug mittels diesel' Tabellen Ver
suche an~tel1en können. 

Ein Staat, deI' die N/ensdun verkleinert, um Sie zu 

gefiigigel'eIl Werkzeugen in seinen Händen zu m adle n, 

und sei es aud, um nützlicher Zwecke willen, wird er

kennen, daß mit kleinen Mensdlen keine wirk/ich große 

Sadle wirk/idl "ollendet werden kann , , , , , • , , , , 

J. S. Mill 

Halte didz nid,t 'Zu lange bei den Fehlel'll 

deiner Mitme/lSlhen ouf! 

Die J\llenschen haben Fehler, wir wissen es, 

ulld alle A1ensdlen ungefähr dieselben. 

Aber ntln weiter, zu dem, was gut im Menschen ist, 

weiter, weiter . , . . , 

Hans Albredlt Mosel' 
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Abschnitt J - Zweite Frage: 
Wie kann die Psychialrie in aefängniuen angewandt werden,. 
und .war sowohl mit Hinsichl auf die ändiche Behandlung gewisser 
Sträflinge, als auch auf die Klassifizierung der aefangenen und die 

Jndividualisierung der Sirafbehandlung' 

Berlcbt von Dr. med. Torsten Sonden 
Chef-Psyohiater, Pi}'chla.ttÜIcihe Ableilung des. SlaIIllichen Zenl,..J.gefingni .. e. in MahuoB. 

Oo •• nt an dBr Univenitil von Lund, Malmoe, Schweden. 

Die Meinungen bezüglich der ge
sellschaftlichen Funktion der Strafe 
mögen betr lich tlich auseinander
gehen, aber welche innere Bedeu
tung auch immer der allgemeinen 
Vel'hütung zugeschrieben wird, so 
bleibt es offensichtlich, daß die Zeit, 
während der ein Verbrecher seiner 
Freiheit beraubt wird, dazu verwandt 
wel'den sollte, eine Behandlungs
methode anzuwenden, die diejenigen 
geistigen Fähigkeiten stärken wird, 
die für seine Teilnahme am Gemein
schaltsleben wesentlich sind, und 
die soweit wie möglich diejenigen 
Faktoren ausschalten wird, die ihn 
zu seiner Verfehlung veranlaßt haben. 
Diese Aufgabe ist ihrem Wesen nach 
der Behandlung von Geisteskranken 
ähnlich, Die Behandlung des Geistes
kranken und die Behandlung des 
Gefangenen schließen beide die 
PsychotheI'apie und die Erziehung 
mittels Bildung von Gewohnheiten 
und Schaffung von Leitmotiven ein. 
DemzufOlge ist es notwendig, daß 
ein Strafvollzug, der eine Individual
behandlung anstrebt, sich die von 
der psychiatrischen Wissenschaft in 
der Menschenbehandlung gemachten 
Erfahrungen zunutze machen muß. 

In früheren Zeiten spielte die Psy
chiatrie eine nur beschränkte RoUe 
in der Bebandlung von Verbrechern, 
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Genau genommen, wurde ihr die 
Betreuung solcher Personen über
lassen, die man für geisteskrank hielt. 
Und selbst dieser Schritt wurde in 
solch einem späten Stadium unter
nommen, daß es fast unmöglich 
schien, irgendeine Form von Thera
pie anzuwenden. Sie wlll'de dadurch 
ein bloßer Klassifizierungs- und 
Absonderungsprozeß., Heute 
wird allgemein anerkannt, daß 
die Thera!lle so frUh wie möglich 
angewandt wel'den muß.. Dies ist 
notwendig bei der Behandlung von 
Psychosen und Neurosen ebenso 
wie bei der Eintührung der Erzie
hungs -Psychotherapie zur Bekämp
fung krimineller Neigungen. Mit 
jeder Woche, ja mit jedem Tag, den 
die Therapie hinausgezögert wird, 
verringern sich die Chancen für eine 
erfolgreiche Heilung. Es scheint je
doch, als ob die praktischen Folgen 
hieraus hinsichtlich der Gefangenen
mrl"orge noch nicht recht verstanden 
worden seien. Der einem Gefängnis 
zugeteilte Psychiater sollte kein Arzt 
sein, zu dem nur solche Gefangene 
gesandt werden, deren psychotische 
und neurotische Störungen sö eI'Dst 
geworden sind, daß die Gefängnis
beamten sicb ibrer zu entledigen 
wünschen. 



Es ist im Gegenteil Aurgabe des 
Psychiaters, den Fortschritt der Ge
fangenenbehandlung in ihren all
täglichen Einzelheiten zu verfolgen 
und sie in einer Weise zu beein
flussen zu versuchen, daß die Ent
stelltmg von Psychosen und Neu
rosen weitmöglichst vermieden wird; 
wenn diese wirklich eintreten, sollten 
sie behandelt werden, sobald cUe 
ersten Symptome erkennbar werden. 

Als die Forderung nach einer in
dividualisierten Form der Gelange
nenfürsorge sich erstmalig ernstlich 
bemerkbar m~chte, war die Arbeit 
des Psycbiaters auf diesem Gebiete 
überwiegend klassifikatorischer 
Natur. Es wurde von ihm erwartet, 
die Insassen zu klassifizieren und 
in verschiedene Gl"Uppen aufzuteilen, 
und dies in einem sehr frühen Sta
dium, gerade vor oder nach der 
UrteiJsverkündung. Außerdem hatte 
er die Fälle abzusondern, die einer 
SonderbehandJung bedurften; die 
FäUe zu diagnostizieren, die o,eine 
Gefahr für die Gemeinschaft'· da .... 
stellten, und solche, die als "unheil
bar" galten, und im allgemeinen die 
entsprechende Deklarierung fest
zulegen. Selbst in diesem früben 
Stadium el'wm1ete man von illm, 
daß Cl' in jedem einzelnen Fall eine 
Prognose stellte und die zukünftige 
Entwicklung voraussagte. Die Haupt
funktion des Psychiaters erblickte 
man in der Ausfertigung seines ge
richtspsychiatl'ischen BeI·lcMs. Klas
sifiziel'ung und Behandlung hingen 
von dem in diesem Bericht enthal
tenen psycho-analytischen Befund ab. 
Dauernde Beobachtung und Ab
wechslung in den therapeutischen 
Methode·n spielten eine fast unend-

40 

lich kleine Rolle. Diese klasslfika
torisehe Kriminalpsychiatrie hatte 
ihren Ursprung und fand ihre na
türliche Erklärung in jenem Stadium 
der Psychiatrie, - das, obwohl heute 
veraltet, noch immer viel zu häufig 
anzutreUen ist - als der Diagnose 
eine Eigenbedeutung gegeben wurde 
und die mutmaßliche Prognose den 
Stempel der Systematik von Geistes
krankheiten trug und den BegriH 
des "Unheilbaren" schul, der die 
ärztliche Behandlung paralysierte, 
jeden Fortschritt behinderte und die 
Ursache eines therapeutischen Ni
hilismus wurde. Die Manie der Di
agnose und die der Klassifizierung 
sind aus dem gesunden Wunsch 
entstanden, das Wissen übel' eine 
Person zur Basis ihrer Behandlung 
zu machen, aber wenn diese Tätig
keiten ihre natürliche Rolle eines 
untergeordneten Hilfsmittels über
schreiten, stellen sie eine Bedrohung 
der Therapie und der individuali
sierten Behandlung dar, die bestrebt 
ist, positive Resultate zu erzielen, 
Als Folge des Fehlens jeglicher 
Therapie während der Diagnose
Zeit ist heute die Geisteskranken
Behandlung mit einer großen Anzahl 
von Personen belastet, die chronisch 
krank und aut eine Behandlung nicht 
bin ger reagieren, die aber in einem 
früheren Stadium auf die Therapie 
reagiert hätten: so wurde in ähn
lieber Weise die Gefangenenbehand
lung durch Fälle behindert, die wohl 
analysiert und klassifiziert worden 
waren, aber keine odel' eine un
geeignete Behandlung erhielten. Wir 
stehen jetzt vor der Gefahr einer 
wachsenden chronischen Kriminali
tät, cUe in beängstigender Weise im 



Ansteigen begriffen ist. Wir mussen 
erkennen. daß die Klassifizierung 
der Feind der individuellen Behand
lung seltl kann und aucb oft ist, da 
die Klassifizierung stets dazu neigt, 
die Bebandlung in ö bereinstimmung 
mit den zweifelhaften Vorurteilen 
einzuschränken, auf denen seiner
zeit die Klassifizierung beruhte. 
Individualisierte Behandlung erfor
dert dauernde Beobachtung und 
muß den Gegebenheiten des Augen
blicks angepaßt sein. Sie muß ab
wechslungsreich und stets einer 
Revision zugänglich sein. Daraus 
Yolgt, daß die Funktion der Psychia
trie in der Gefangenenbetreuung 
nicht darin bestehen kann, bei be
sonderen Anlässen fachmännischen 
Rat zu erteilen; sie muß ein fester 
Bestandteil der täglichen Routine 
sein. 

Ursprünglich glaubte man, es sei 
die Aufgabe des Psychiaters, sich 
der Fälle von schweren Geistes
krankheiten anzunehmen, und die 
Nachfrage nach pSYChiatrischen 
Fachleuten in den Strafgericbtshöfen 
und in den Gefängnissen erklärte 
sich aus der Feststellung, daß Per
sonen in den Gefängnissen gefunden 
wurden, die geistesgestört waren, 
i edoch keine richtige Pflege erhielten. 
Damals nahm man Rn, daß die psy
chiatrische Pflege von Verbrechern 
nur außerhalb von Strafanstalten 
vor sich gehen könnte. Diese Haltung 
mag damals gerechtfertigt gewesen 
sein, aber heute ist sie vöUig un
entschuldbar, denn je mehr wir 
kriminelle Erscheinungen untersu
chen, um so mehr werden wir über
zeugt von dem .engen Zusammen
hang zwischen Kriminalproblemen 
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und denjenigen Behandluugsfragen, 
die in das Gebiet der Psycbiah'ie 
gehören. Gleichzeitig muß ganz klar 
erkannt wel'den, daß es sich hier 
nicht um die übJicllen, zur Geistes
krankenbetreuung gehörenden, Pro
bleme handelt, sondern um solche 
einer besonderen kriminal-psychia
trischen Art. Die ausgesprochenen 
Geisteskrankheiten - klare Fälle 
von Psychose und extremer Geistes
schwäche - sind zu einem gewissen 
Grade die Ursachen von Verbrechen, 
selbst in eine.!' Gesellschaft, in der 
eine ausreichend planvolle pSYChia
trische Betreuung vorhanden ist. 
Aber heutzutage werden Geistes
kranke und leicht Geistesscb.wache, 
die eiD Verbrechen begangen haben, 
ziemlich wirkungsvoll aus dem Gros 
der Geftingnisbevölkerung ausge
schieden, indem man sie nicbt straf
verfolgt und sie entläßt, ohne ihnen 
eine StraTe aufzuerlegen.. Unter den
jenigen, die verurteilt werden, sind 
die Fälle von schwerer Geistesge
störtheit selten, wenn sie auch hin 
und wieder vorkommen. 

Die leichteren Formen von 
S'chwachsinn besitzen wohl ihre Be
deutung als Faktoren in der Verur
sachung von Verbrechen, aber 
mehrere in den letzten Jahren 
durchgeführte Untersuchungen schei
nen anzuzeigen, daß sie nicht die 
Wichtigkeit besitzen, die man ihnen 
vorher beimaß. Andererseits ist es 
heute mehr denn je augenscheillHch, 
daß unter einem Großteil der Ge
fängnisbevölkerung neurotische Er
scheinungen festzustellen sind. mese 
müssen oft als Ursache von Ver
brechen betrachtet werden, oder 
eigentlich als Ursache der leichten 



Lebensweise, die ein natürlicher 
Nährboden für Kriminalität Ist. Dar
Uber hinaus siDd sie oft die Ursache 
für Reibereien und Streitigkeiten 
innerhalb der Gefängnisse, denn die 
anormalen Spannungen des Gefäng
nislebens fördern Neurosen. Die 
Behandlung von neurotischen Zu
ständen und Reaktionen unter den 
Gefangenen ist demzufolge eines 
der Hauptprobleme der Gefangenen
betreuung. Der Kern des Problems 
kann jedoch nie angefaßt werden, 
solange die Gefängnisbevölkerung 
in zwei Gruppen eiDgeteilt wird: 
eine, von der man annimmt, daß sie 
der psychiatrischen Betreuung be
darf, und eine andere, normale, von 
der man annimmt, daß sie einer 
solchen nicht bedarf. Es muß stets 
daran erinnert werden, daß die Auf
erlegung von Strafmaßnahmen an 
sicb scbon cUe Tendenz hat, Neu
rosen zu erzeugen. Wie imaginär 
die Grenzlinie zwischen "anormal" 
und "normal" bei Verbrechern ver
läuft, wird besonders deutlich in den 
Anstalten für jugendliche Straffällige, 
wo neurotische Zustände oft in be
ängstigendem Ausmaß vorherrschen. 
Und doch ist die Tendenz der Ge
fangenenbetreuung, neurotische Zu
stände zu erzeugen., kein charakte
ristischer Zug, der aUSSChließlich in 
Anstalten für jugendliebe StraifäUige 
anzutreffen ist. 

Man hat festgestellt, daß unter 
Verbrechern auftretende Neurosen 
bis zu eiDern gewissen Grade auf 
rein medizinische Beham!lung rea
gieren (Insulin-Behandlung, Elektro
Schock, Narko - Analyse etc.), und 
manchmal "soziale Gesundung" zur 
Folge haben. 

Eine genauere Untersuchung dieser 
Erscheinungen könnte daraufbinwei
sen, daß eine medizinische Behand
lung sehr viel tunfassender angewen
det werden kann als man vorher für 
möglich gehalten hat, vorausgesetzt, 
daß sie durch eine sachgemäß durch
geführte Arbeits -Therapie und durch 
andere Formen der Psychotherapie 
ergänzt wird. Die in der einen oder an
anderen Art mit dem Mißbrauch 
-von Alkohol zusammenhängende 
Kriminalität stellt ein weiteres Haupt
problern der Kriminal-Psychiatl'iedar. 
Die auf diesem Gebiete in den letzten 
Jahren gemachten Erfahrungen ha
ben gezeigt, daß neue medizinische 
Heilmittel ZUl' Verfügung stehen, 
wodurch sich ganz neue Möglich
keiten ergeben haben. Im allgemeinen 
werden die durch die individualisIerte 
Gefangenenbehandlung erworbenen 
Erfahrungen zweifeUos neue Wege 
für die medizinische Behandlung 
von Verbrechern weisen. Aber na
türlich dürfen keine unmittelbaren 
Resultate umwälzender Natur er
wartet werden, die etwa mit der 
Neuro -Chirurgie,. Penicillin -Behand
lung etc., vergleichbar wären. Als 
eine Folge der von uns gemachten 
Erfahrungen ist es ganz klar, daß 
jede große und mittlere Strafanstalt 
ihre psychiatrische Abteilung für 
medizinische Behandlung und Son
derformen der Psychotherapie be
sitzen sollte. Aber diese Abteilung 
sollte nur ein Behandlungszentrum 
sein und die Aufgabe des Psychia
ters muß darin bestehen., alle Häft
linge zu beobachten und sie zu be
raten. Wenn der Psychiater es fiir 
empfehlenswert bält, - auf Grund 
seiner Beobachtungen der Häftlinge, 
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oder auf Grund von Beobachtungen, 
die von anderen Gefängnisbeamten 
gemacht und ihm gemeldet worden 
sind - einen Gefangenen unter ge
nauer Beobachtung zu halten, dann 
sollte diesel' an die psychiatrische 
Abteilung überwiesen werden. Dies 
braucht nicht eine dauel'ßde Ver
änderung nach sich zuziehen; noch 
bedarf es einer besonderen Dekla
rierung "Anormal". Es ist einfach 
eine praktische Maßnahme ange
sichts vorübergehender Verhäitnisse. 
Die tJberweisung sollte sofort und 
ohne il'gendwelche Formalitäten 
VOl' sieb gehen. 

Der Hauptgl'und für eine solche 
tJberweisung wird natürlich oft der 
sein, daß der Gefangene eine ärzt
liche Sonderbehandlung benötigt. 
Demzufolge sollte die Abteilung mit 
allen für die psychiatrische Behand
lung notwendigen Einrichtungen ver
sehen sein und auch ein besonders 
ausgebildetes Personal aufweisen. 
Es ist oft notwendig, einen Häftling 
zwecks näherer Beobachtung nach 
dieser Abteilung zu verlegen. Dar
über hinaus kann in Fällen, in 
denen keine besondere Therapie 
notwendig ist, eine Veränderung 
in der Umgebung, wie z. B. durch 
Verlegung in die psychiatrische 
Abteilung, eine wohltuende und ent
spannende Wirkung auf neurotische 
und unausgeglichene Gefangene aus
üben. Von diesem Gesichtspunkt 
aus gesehen ist es unter anderem 
notwendig, daß die psychiatrische 
Abteilung eine ausreichende Aus
rüstung für verschiedene Formen 
der Arbeits - Therapie besitzt. Eben
so wie es von größter Wichtigkeit 
ist, daß die Verlegung zwecks Be-
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handlung ohne Verzögerung erfolgt, 
ist es wesentlich, daß, sobald ein
mal der therapeutische Erfolg er
zielt ist, der Gefangene nicht allzu 
lange in diesel' Abteilung verbleibt, 
vielmehr, daß er zu einer geeigneten 
allgemeinen Abteilung zurückkehrt. 
Bei dieser Wieder - Aufnahme muß 
mit besonderer Vorsicht vorgegangen 
werden und der Psychiater sollte 
den Gefangenen hesonders während 
(leI' der Wiedel'aulnahme unmittelbar 
folgenden Pel'iOde unter Beobachtung 
halten. 

In welchem Ausmaß die psychia
trische Konsultation die Individu
alisierung des Strafvollzugs bestim
men sollte, muß natürlich von dem 
Können und der Ausbildung des 
übrigen Gefiingnispersona.ls ab
hängen. In einem Lande, wo die 
Gefallgenenbehandlung ohne engen 
Kontakt mit psychologischer Erfah
rung durchgeführt wird, und wo 
z. B. Gefangene in einer geschlosse
nen Anstalt ohne zu arbeiten ge
halten werden dürfen, muß die Ar
beit des Gefängnispsychiaters weit 
umfassender sein als unter günsti. 
geren Verhältnissen, lmd es wird 
seiße Aufgabe sein, der Arbeit als 
Erziehungsmittel und als Seelen
medizin den richtigen Platz anzu
weisen. Unter einer Gefängnisver
waltung mit einer rationell geplanten 
und vernünftigen Anstaltsordnung 
kann sich der Psychiater aur spezi" 
elle, mit der Arbeits - Therapie zu
sammenhängende, Pro b leme be
schränken. Die Aufgabe des Gefäng
nispsycbiaters hängt auch davon ab, 
in welchem Ausmaß die Häftlinge 
persönlichen Kontakt zum Anstalts
personal unterhalten. Wo dieser 



Kontakt in der Regel nur formell 
und streng ist, ist es natürlich, daß 
die Härtlinge sich enger an den 
Psychiater anlehnen als dies sonst 
wahrscheinlich der Fall wäre, Auch 
in manch anderer Hinsicht wird die 
Arbeit des Gefängnispsychiaters von 
den in den vel'schiedenen Ländern 
vorherrschenden Verhältnissen ab
hängen; und auch die Art und Zu
sammensetzung der Gefängnisbevöl
kerung wiI'd dabei eine RoUe spielen, 
Infolgedessen ist es u n m ö g I ich, 
irgendwelche Regeln aufzustellen, 
die für die Organisation der Arbeit 
der Gerängnispsychiatrie Allgemein
gültigkeit besäßen, 

Es gibt jedocb drei Zeitpunkte 
während der StI'afzeit, zu denen die 
Mitarbeit und die Wachsamkeit des 
Psychiaters absolut notwendig sind! 
nämlich: zu Beginn der Haftzeit; 
wenn Stt'eitigkeiten und Reibereien 
oder andere verzweifelte Reaktionen 
auftreten; und wenn Diszipliuar
strafen erwogen werden. 

Psychiatrische Untersuchungen bei 
Beginn der Bestrafung - ebenso 
wie körperliche Untet'suchungen -
sollten die Regel sein. Zu Beginn 
der Strafzeit kommen Konflikte 
häufig vor. Es gibt da Konflikte, 
die die Ursache des Verbrechens 
gewesen sein mögen, und . solche, 
die mit dem Strafverfahren, der 
Strafe, der gesellschaftlichen De
gradierung und dem Schamgefühl 
zusammenhängen, das del'Gefangene 
gegenüber seinen Kameraden und 
solchen Personen empfindet. denen 
er sehl' nahe steht, Weitere Faktoren 
sind hiet' die Trennung des Ge
fangenen von seiner Familie und 
die Sorge um deren Wohl. Ange-

sichts aH dessen mbit der Gefangene 
oft Erregung und innere Spannung 
und ist auch besonders leicht zu 
beeinflussen und einer HHfe bedürf
tig, um seine eigenen Sr.hwierig
keiten klar erkennen zu können. 
Wenn dieses Anfangsstadium ver
nachlässigt wird, wird die psycho
therapeutische Behandlung in einem 
späteren Stadium größere Schwierig
keiten Zll überwinden haben, lind 
die neUl'otischen Reaktionen neigen 
dazu, sich zu Komplexen zu ent
wickeln. Manche Gefangenen ver
häl'ten und verbohren sich in den 
Gedanken, daß ihnen Unrecht gelan 
wird, odel' in der Einbildung ihrer 
eigenen Krartlosigkeit und Unfähig
keit, oder in der Hoffnungslosigkeit 
der Zukunft, Andere gleiten ab in 
einen Zustand apathischer' Widel'
sprucllslosigkeit und begraben ihre 
Unzufriedenbeit unter einer dicken 
Scbicht von Teilnahmslosigkeit und 
Gleichgültigkeit. Ein besonderer und 
sehr wichtiger Grund, zu Beginn 
der Haftzeit eine psychiatrische Un
tersuchung dUJ'cl1zuführen, ist der, 
daß reaktive Psychose-Zustände oft 
im Zusammenhang mit dem Straf
verfahren und dem Verlust dei' Frei
heit eintreten, und daß abgesehen 
davon unter Gerangenen gelegent
lich Fälle von nicht-reaktiver Psy
chose und extremem Schwachsinn 
auftreten, Die Anzahl solcher Fälle 
kann bestimmt verringert werden, 
falls das Gericht und der Staatsan
walt die nötige VOI'sicbt walten 
lassen, aber sie können kaum gänz
lich ausgeschaltet werden. Schließ
lich erscheint es selbstverständlich, 
daß der Psychiater in beratender 
Funktion dabei behilflich sein sollte, 
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geeignete Arbeit für den Gefangenen 
zu finden und die Gefangenen zu 
differenzieren, soweit dies notwendig 
erscheint. - eine Differenzierung, 
die jedoch keine KlassHizierung 
nach sich zieht. sondern nur elne 
Gruppierung aufgrund praktischer 
t1berlegungen, sQdaß sie stets den 
wechselnden Umständen angepaßt 
werden kann. 

Wenn behauptet wird, daß bei 
Auftreten von Streitigkeiten, Rei
bel'elen und anderen Verzweiflungs
Reaktionen unter den Gefangenen, 
und auch im Zusammenhang mit 
DisziplinaI'strafen, p sy chia trisehe 
Sachkenntnis benötigt wird, dann 
nicht allein wegen der Schwierig
keit, psychopathologische Erschei
nungen von schlechtem Betragen 
zu unterscheiden, oder wegen der 
furchtbaren Fehlurteile, deren sich 
Gefängnisbeamte des öfteren in 
dieser Hinsicht schuldig machen. 
Selbst dort, wo die Verhältnisse so 
liegen, daß das, was passiert, haupt
sächlich in das Gebiet der Erzie
hungsprobleme rüllt, und wo die 
DIsziplinarstrafe oder mündlicher 
Tadel angebracht sind, sollte der 
PSYChiater nicht abseits stehen. Die 
Erfahrung zeigt, daß sowohl die Ge
fangenen als aucb das Gefängnis
personal solche Vorkommnisse zu 
el'nst nehmen, und zwar in einer 
Weise, die nur zu leicht die frag
lichen Personen dazu reizen kann, 

ihre Demonstrationen fortzusetzen. 
Man darf außerdem nicht vergessen, 
daß die Gerangenen sich besonders 
gerne als Märtyrer fühlen. Der Ge
fangene sollte die Disziplinarstrafe 
im rechten Geiste versteben und 
lernen, die Dinge im rechten Maße 
zu sehen. Wenn in solcben Fällen 
dies eine Frage des Versuchs ist, 
in dem Gefangenen die richtige 
psychologische Einstellung herbei~ 

zuführen, dann besitzt der Gefäng
nispsychiater oft besondere Möglich
keiten, u. a. aufgrund seiner neu
tralen Stellung bezüglich der for
mellen Auferlegung der Strafe. 

Aus praktischen Gründen ist es 
kaum möglich. in kleinen Strafan
stalten besondere psychiatrische 
Abteilungen zu unterhalten. Es ist 
1edoch von Wichtigkeit, daß selbst 
hier die Gefangenenbehandlung in 
engem Zusammenwirken mit krimi
nalpsychiatrischen - nicht nur psy
chiatrischen - Beratungen durch
geführt wird. Die vorteilhafteste 
Art. dies einzurichten, ist wahr
scheinlich die, den Gefängnispsycbt
ater, der einer benachbarten größe
ren Strafanstalt zugeteilt ist, zu 
veranlassen, Ratschläge zu erteilen 
und die Gefängnisinsassen zu inspi
zieren. Die psychiatrischen Abtei
lungen dergrößeren Anstalten sollten 
als Zentren dienen, in denen die 
Insassen kleinerer Anstalten behan
delt werden wUrden. 

Dh! Cesifllllll1g der Ehrfurcht vor d(m Leben ist es 
audl, die allein fähig ist, eill Iltlles Bewußtseill des 

Hechts zu sdlaffen, A. Schweitzer 
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Die Hausordnungen in unseren Strafanstalten 
von 

Dr. Albert Orih, FUrsorger. Stralanslllll Bulzbaeb 

Es ist eine bekwmte Tatsache, 
daß Anstaltsbedienstete in der er
sten Zeit ihres Dienstes viele Fehler 
machen, die als Dienstvergehen 
nicht nur ihre Personalakten bela
sten können, sondeI'D bel denen es 
ihnen oft auch unverständlich bleibt. 
daß viele Dinge in einer Strafanstalt 
so wichtig genommen werden. AuJ 
Seiten des Gefangenen entsteht die
selbe Schwieri~keit. Es ist ihm zu 
Beginn der Haft kaum möglich, sich 
in der sehr komplizierten Hausord
nung zurechtzuf.inden: Er darf nicbt 
ans Fenster gehen, mit seinem Nach
bar nicht aus dem Fenster reden, 
ihm keinen Brief schreiben, ihm 
keine Kippe zu pendeln, er darf kein 
anderes Briefpapier als das ihm zur 
Verfügung gestellte benützen, er 
muß im Brief die Zeilen einhalten, 
er darf mit ehemaligen Hausinsassen 
nicht korrespondieren, er darf sich 
kein Paket schicken lassen, er darf 
beim Besuch nicht rauchen usw. So 
gibt es eine Vielfalt von Vorschriften, 
die er zunächst gar nicht alle wis
sen kann und zu deren öbertretung 
keine moralischen Hemmungen vor
ausgesetzt werden können, da sie 
im normalen Leben nicht gelten. 
Zwar hängt in jeder Zelle eine Haus
ordnung, aber sie ist meist einige 
Monate nach ihrem Druck bereits 
durch neue Verfügungen überbolt. 

Abgesehen von der Schwierigkeit, 
sich mit den immer neuen Verfü
gungen bekannt zu machen und sie 
durchzuführen, nimmt die Durch
führung selbst den Anstaltsbemen-
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steten sehr viel kostbare Zeit weg. 
Ein Beispiel: per Gefangene Müller 
möchte ein Schreibheft zur SeJbst
bildung kaufen. Bis der Gefangene 
in den Besitz dieses Heftes gekom
men ist, ist in vielen Anstalten fol
gende Arbeit geleistet worden: Der 
Gefangene wartet bis zum Sonntag, 
um "ins Anliegen zu gehen". Der 
Stationsbeamte schreibt seinen 
Wunsch in ein Anliegenbuch oder 
gfbt ihm einen Anllegenbogen. Aus 
dem Anliegenbuch schreibt der Zen
tralebeamte die einzelnen Anliegen
steller auf einen Bogen, den er dem 
Aktenv,erwalter gibt, der an Hand 
dieser Liste die Akten bereitlegt. 
Dann wird das Anliegen in den An
liegenbogen der Personalakte ein
getragen und diese dem Anstalts
leiter vorgelegt. Der Anstaltsleitel' 
wird das AnUegen des Gefangenen 
MüUer erst dem Anstaltslehrer zur 
Stellungnahme übergeben. Ist der 
Anstaltslehrer korrekt, so sucht er 
MüUer auf der Zelle auf, um sieb 
über die Ernsthaftigkeit und Fähig
keit seines Bildungswillens zu in
formieren. Dann schreibt er auf den 
Anliegenbogen "befürwortet". Nun
mehr geht das Anliegen zur Kasse, 
die aus dem O-Buch mühsam zu
sammenrechnet, wieviel Geld Müller 
bat, und zwar sorgfältig aufgeschlüs
selt in Hausgeld, Rücklage und Ei
gengeld. Dann wird das Aktenstück 
dem Anstaltsleiter wieder zngeleitet. 
Wird der Wunsch des Müller erfüllt, 
so erhält der Beamte. der die Ku
riergänge der Anstalt macht, DM 0,15 



von der Kasse als Vorschuß, natür
lich gegen Quittung. Er kauft sodann 
das Heft und läßt sich als Beleg 
eine Rechnung darüber ausstellen. 
Nun wird der Gefangene gerufen; 
um den Erhalt des Heftes zu quit
tieren. Bevor er es jedoch erhält 
muß der i\nstaltslehrer es nume
rieren, damit man feststellen kunn, 
ob er Blätter herausgerissen hat. 
Auch obliegt es dem Lehrer, sich 
von der zweckmäßigen Verwendung 
des Heftes zu überzeugen. Er müßte 
sich also in jedem Falle eine Notiz 
in seinen Terminkalender machen, 
wann er das Hert kontrollieren will. 
Wieviel Zeit und Arbeit ist nötig, 
um diese Kleinigkeit mit dem Heft 
zu erledigen. Und derselbe Apparat 
wird ftir viele andere Kleinigkeiten 
in Bewegung gesetzt. 

1m Falle des Heftes wäre es ein
fach, jedem Gefangenen zu gestatten, 
sich beim monatlichen Einkauf be
liebig viele Hefte zu kauten. Warum 
ist dies nicht erlaubt? Man sollte 
annehmen, daß ein Gefangener, der 
sich in der Zelle fortbildet. ein fried
licherer HB:usinsa.sse ist als derje
nige, der in der Zelle sitzt, über 
sein Unglück brütet oder seine EI'
lebnisse zum besten gibt. 

ln vielen Anstalten könnte man 
ao Hand der ergangenen Verfügun
gen die Geschichte mancher Vor
schrift schreiben. Da war man zu
nächst der Meinung, ein Hert zur 
Fortbildung zu besitzen, sei eine 
Verglinstigung. Also wurde ver~ügt, 
sein Besitz muß beantragt werden. 
Dann stellte man fest, daß einer, 
dem mehrere Herte bewilligt wurden, 
eins gegen einen anderen Gegen
stand vertauschte. Um dies zu ver-

hindern. wurdeo nur noch einzelne 
Hefte bewilligt. Plötzlich fällt auf, 
daß jemand das Heft zu anderen 
Zwecken als zur Selbstbildungbe· 
nützt hat, etwa um sich darauf ein 
Schachspiel zu malen. Ver'fügung: 
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Der Anstaltslehrer muß SteUung 
nehmen. Auf einmai \Vil'd ein Kas
siber entdeckt; das dazu benützte 
Papier wurde aus einem Heft ge' 
rissen. Vel'fügung: Alle Hefte sind 
zu numerieren. 

Und wie in diesem Falle, so kom
men auch viele andere Vorschriften 
zustande, die dann in ihrer Gesamt
heit die komplizierten Hausordnun
gen darstellen, Immer wieder stellt 
man fest, daß noch irgendein 
SChlupfloch geblieben ist, eine Aus
weichmöglichkeit für den Gefange
nen, an die bisher noch niemand 
gedacht hatte. Sofori wird eine Ver
fügung erlassen, um dieses Loch 
zu stopfen. Aber eines Tages ergibt 
sich, daß doch noch ein Umgehungs
weg benutzt wurde, und sofort wird 
wieder eIne Verfügung erlassen, um 
auch dem abzuhelfen, selbst wenn 
dieser Umgehungsversllch in 10 Jah
ren einmal vorkommt. Aber wird 
man jemaLs alle Löcher stopfen 
können? 

Gewiß ist es nicht einfach, das 
Leben in einer Strafanstalt, in 
der so viele Menschen unter stren
gen Gesetzen leben sollen, zu regu
lieren. Aber es sollte m. E. vor Er
laß einer neuen Verfügung erwogzn 
werden, ob die Ausschaltung irgend
eines Schönheitsfehlers so wichtig 
und notwendig ist, um den Verlust 
kostbarer Al'heitszeit und andere 
Schwierigkeiten zu rechtfertigen. 



Um bei dem Beispiel des Heftes 
zu bleiben, so ist es durchaus mög· 
lieh, daß ein Gefangener ein Heft 
vertauscht. Aber wenn er kein Heft 
hat und will unbedingt tauschen, 
so nimmt er einen anderen Gegen
stand. Und ist diesel' Tausch eine 
moralisch so wichtige Angelegenheit 
für einen Gefangenen? Er kann das 
Heft mißbrauchen, etwa zur Nieder
schrift obszöner Gedichte. Das kann 
er notfalls auch auf Toilettenpapier 
tun, und zudem wird in den Zellen 
hundertmal mehr Obszönes gespro
chen als geschrieben. Er kann von 
dem Papier des Heftes einen Kas
siber schreiben. Das kann er auch auf 
ein Stück Holz,wenn er das will, zudem 

ist Papierbeschäffung ,in Anstalten, 
in denen Tüten geklebt werden, 
keine Schwierigkeit. Er kann darin 
etwas gegen die Anstalt schreiben! 
Das kann er nachher, wenn er wie
der' frei ist, noch viel mehr, und 
keiner wird ihn hindern können. 

Vielfach hat die Durchführung 
vieler derartiger Vorschriften nicht 
das Geringste zu tun mit Sühne, Er
ziehung, Abschreckung usw, Es 
sind tJberbleibsel aus einer anderen 
Zeit oder Produkte der bürokrati
schen Verfügungs sucht. UIid wie
viel Zeit geht dabei verloren, die 
man zu viel notwendigeren und 
erfolgreicheren Arbeiten verwenden 
könnte! 

Das große Problt'1II in riller Demokratie ist welliger dies, daß 

jede/'mallll iiber .veinl! Intelligenz hinaus gebildl!l u~ld erzogt/l 

werde; als vielmehr die /'j'age, lilie man die Intelligenien dazu 

bringt, daß sie sidl so:ial veralllworllidl filMen. So zial dCllken 

lI/1d IW/lddn ist nidll etwa eille Art Mildtätigkeit an seiMm 

N ädlSten. Es ist eine /'imn dt'r Selbstbewallrllllg. 

- Jtlcqrll's ßarzllII -
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Die würll.-badische Sirafvollzugsschule 
von 

aeg.-Rat KleiDe~. Leiter der Schule. Llldwlgsburg 

1. Die Lehrgänge 

Württemberg hat durch V. O. des 
Justizministeriums vom 30. 3. 1926 
für die außerplanmäßig im Strafan
staltsdienst und an den Gerichtsge
fängnissen tätigen Aufsichtsbeamten 
Gefängniskurse eingerichtet. Die 
ersten dieser Kurse im Winter 
1926/27 landen bei jeder Anstalt 
für die dort angestellten Dienstan
fänger statt. Sodann wurde die 
Strafanstalt Ludwigsburg Ausbil
dungsanstalt; denn man sah ein, 
daß es zwecRmäßiger ist, die Kurse 
für alle Teilnehmer an ein e I' An
stalt des Landes durchzuführen. Als 
1939 der Krieg ausbrach, wurde 
die Schulung eingestellt, mit Aus
nahme von 2 Kurzlehrgängen im 
Jahre 1941/42. Nach dem Zusammen
bruch 1945 wurde es notwendig, dem 
zahlreichen neu eingestellten Ge
fängnispersonal im Lande Württem
berg- Baden eine gleichmäßige und 
gründliche Ausbildung zuteil werden 
zu lassen. Zu diesem Zwecke wurde 
vom Direktor des Gelängniswesens 
für Württemberg- Baden wieder eine 
Strafvollzugsschule ins Leben ge
rufen. Der erste dreimonatige Kurs 
für Beamtenanwärter des Aufsichts
dienstes lief am 15. 7. 1946 an dei' 
Landesstrafanstalt Ludwigsburg an. 
Mit der Wiedererrichtung der Lan
desstrafanstalt Hohenasperg am 
15. 1. 1948 wurde die Schule nach 
dort verlegt; sie kam aber arn 
1. 4. 1950 wieder an die Landesstraf
anstalt Ludwigsburg zurück. 
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Bis 1. 7. 1950 sind folgende Lehr
gänge an der Schule abgehalten 
worden: 

1:1 Ausbildungslehrgänge, teilweise 
von je 12 Wochen Dauer, für 
Beamtenanwärter im Aufsichts
dienst, 

5 Kurzlehrgänge von je 2 Wochen 
Dauer für ältere WaChtmeister, 

1 Lehrgang von 3 Wochen Dauer 
für weibliches Aufsichtspersonal, 

11 Lehrgänge von je 2 VVochen 
Dauer für Gel'ichtsrelerendare 
in der staatsanwaltUchen Aus
bildung. 

Insgesamt waren es 600 Lehrgangs
teilnehmer. 

Die Kursisten erhielten unentgelt
Hebe Unterkunft in der Anstalt. Die 
Beköstigung erfolgte ebenfalls durch 
die Anstalt und bestand aus Gefan
genenkost. 

2. Die Lehrmittel 
An Lehrmitteln stehen den Kur

sisten zur Verfügung: 
a) die neue württ.-badische Voll

zugsordnung vom 16. 7. 1947, 
b) die den gesamten Unterrichts

stoff umfassende "Kleine Straf
vollzugskunde", eine VeröHent
lichung des Direktors des Ge
liingniswesens für WÜl'ttem
berg-Baden. 

c) eine kleine Handbücherei, die 
neben einer Reihe von Lehrbü
chern eine vollständige Samm
lung der Jahrgänge "Blätter 

--für Gefängniskt m-de" -(i4 Bande) 



enthält, sowie die seit Januar 
1950 erscheinende "Zeitscllrift 
für Strafvollzug". 

d) Da Geschautes wesentlich ein
prägsamer ist, ist mit der Strar
vollzugsschule ein Museum ver
bunden, in dem in 5 Räumen 
Lehrmittel untergebracht sind. 
Wir finden da Material zu kri
minal- und erbbiologischen Stu
dien, Fälle von Entweichungen 
und Gewalttätigkeiten, von Ge
fangenen gefertigte Ausbruchs
werkzeuge, die Entwicklung 
der Freiheitsstrafe und des 
Gerängnisbaues im In- und Aus
land, Arbeiten der Freizeitge
staltung, ein Arcbiv (beginnend 
1736), eine einschlägige Lelu'
bücherei u. a. m. 

Neben diesem Leht·- und Anschau
ungsmaterial bildeten die Be s ich -
ti gun gen eine wertvolle Ergän
zung des Untel'richts. In der Lan
des strafanstalt Hobenasperg, dem 
Zentl'alkrankenhaus für die Straf
anstalten des Landes Württemberg
Baden, wurden die KUl'sisten mit 
dem Strafvollzug, wie er an kranken 
und invaliden Strafgefangenen durch
geführt wird, bekannt gemacht. In 
der Landesstrllfanstalt Ludwigsburg 
mit vorwiegend besserungsfähigen 
Gefangenen von mittlerer Krimina
lität dagegen el'hlelten sie einen 
Einblick in den normalen Vollzug 
an Erwachsenen. Wertvolle Ein
drücke erhielten die Rererendare 
bei der Besichtigung des Jugend
dorfes Schloß Kaltenstein, wo 60 bis 
80 gefäbrdete und verwahrloste, el
tern- und heimatlose Jugendliche 
untergebracht sind und die durch 
einen neuen Erziehungsweg zu ge-

ordneten und tüchtigen Menscllen 
erzogen werden sollen. Charakte
ristisch daran ist die weitgehende 
Selbstverwaltung der Jungen. Möge 
das Experiment, das vorbeugende 
Verb rech ensbeklimpfung ist ,gelingen 
und das Jugenddorf zu einer Hepu
blik der Hoffnung werden! 

3. Die Lehrer 
Die Schule wird vom Berichter

statter hauptamtlich geleitet. Die 
ilbl'igen Lehrer sind nebenamtlich 
tätig und werden von den Landes
strafanstalten Hohenasperg und Lud
wigsburg gestellt. Beamte und An
gestellte mit reicher beruflicher Er
fahrung und einem sicheren Fach
wissen wurden hierzu ausgewählt. 
Die tUr eine gedeihliche Gesamt
leistung der Schule unerläßliche 
harmonische Zusammenarbeit der 
Lehrer ist zugleich für die Schülel' 
ein Vorbild des erstrebenswerten 
Verhältnisses innerhalb der unter
schiedlichen Beamtenschaft in einer 
Strafanstalt. Außer dem Schulleiter -
waren an der Scbul.e tätig: 1 An
staltsleiter, 1 AnstaltsRrzt, 2 Anstalts
geistliche, 1 Psychologe, 1 Verw.
Oberinspektor, 1 Arbeitsinspektor, 
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1 Wirtschaftsinspektor, 1 Kassen
beamter, 1 Fiirsorger, 1 Sportlehrer, 
1 Aufsichtsdienstleiter, 1 Vollzugs
geschäftsstellenleiter, 1 Kranken
]Iausverwtdter. 

4. Die Lehrgänge für HIlfsaufseher 
(Beamtenanwärter) 

An jedem Lehrgang haben 20 Hilfs
aufseher teilgenommen. Die Teil
nehmerzabl ist für den Erfolg der 
Lehrgänge · nicbt gleichgültig. Sie 
darf nicht zu hoch sein; denn bei 
der Verschiedenheit der Befähigung, 



die selten über dem DU1'chschnitt 
Uegt, und bei der Verschiedenheit 
der Kenntnisse, die in vielen Fällen 
erhebl.iche Mängel aufweisen, ist es 
unmöglich, den vorgeschriebenen 
Lehrstoff mit einer zu hohen Zahl 
von Schülern in verhältnismäßig 
kurzer Zeit durchzuarbeiten, und 
zwar so, daß auch etwas davon 
hängen bleibt. Dauer der Lehrgänge 
und Teilnehmerzahl müssen so be
messen sein, daß mindestens der 
Schulleiter und womöglich jeder 
andere Lehrer die einzelnen Sohiiler 
nicht nur in ihren Leistungen, son
dern auch in ih,'el' Wesensart 
kenlien lernt. Nur dann können 
wertvolle und gründliche Beurtei
lungen zustande kommen. Die Teil
nehmer kamen aus den 10 selbstän
digen Vollzugsanstalten dU; L!mdes. 

Das Alter derselben lag zwischen 
25 und 50 Jahren. Beruflich gehörte 
die Meht'heit dem Handwerket'stande 
an (Schlossei', Meohaniker, Schuh
maoher, Schneider, Bäcker ete.). 
Einige kamen aus der L9.ndwirl
schaft. Sämtliche hatten die Volks
schule absolviert, mehret'e die Mei
sterprüfung abgelegt. Die Motive, 
die die einzelnen bewegten, in den 
Strafvollzugsdienst überzutreten, wa
ren sehr verschieden und aufschluß
reich. Die erfolgreiche Teilnahme 
an einem Lehrgang und das Be
stehen der vom Direktor des Ge
fängniswesens unter Mitwirkung des 
SchuUeiters und einiger Lehrer 
(Prüfungskommission) abgellaltene 
Abschlußprüfung ist die Vorausset
zung für die tJbernahme der Hilfs
aufseher in das Beamtenverhältnis. 

Stoffpläne ~nd Arbeitsweise 
·wurden so gehalten, daß auch der 
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geistig wenig regsame Teilnehmer 
mitkommen konnte. Die Form der 
Unterweisung war der Vortrag, die 
Demonstration, die Besichtigung, die 
Diskussion, die gemeinsame Emrbei
tung von Erkenntnissen und di~ 

schrHtliche Arbeit. Da rlie 1'eilneh
mer normalerweise im Konkreten 
leben und handeln, darf man nicht 
mit allzu viel Theorie kommen, nicht 
allzuviel voraussetzen und heraus
holen wollen. Man kann aber auch 
nicht ganz auI den Vortrag ver
zichten, weil es nioht möglich Ist, 
den ganzen Lehrstoff in einer Al't 
Arbeitsgemeinschaft zu eral'beiten. 
Jeder Lellrgang bildete eine Schul
klasse. Zur Bearbeitung des um
fangreichen Lehrstoffes eines Lehr
gangs standen 240 Unterrichtsstun
den, einsobließlich des Wiedel'ho
lungsuntel'richts, zur Verfügung. Je
der Teilnehmer haUe ein Tagebuch 
zu ruhren, in das el' kurze, disposi
tionsartige Einh'äge über die jeweils 
behandelten Themen zu machen 
hatte. Der Schulleiter nahm laufend 
Einsicht in diese Tagebücher. Die 
Einrichtung zwang die Km'sisten zu 
gespannter Aufmerksamkeit und 
Konzentration, diente der Schärfung 
des Gedächtnisses und wal' zugleich 
eine wertvolle tJbung im sclll'iftli
chen Gedankenausdruck. Dieser und 
der mündliche Gedankenausdl'uck, 
die Orthographie und der Satzbau 
machte·n der Mehrheit der Teilneh
mer viel zu schaffen. Sie mußten 
daher während eines ganzen Lehr
gangs intensiv gepflegt werden. Wö
chentlich wurde eine schriftliche 
Klassenarbeit gefertigt, die vom 
Schulleiter durchgesehen und mit 
den Schillern eingehend besprochen 



wurde, damit diese an ihren Feh
lern lernen konnten. Auch wurden 
über wichtige Themen nach deren 
Behandlung den Schülern fertige 
AuszUge in die Hand gegeben oder 
ins Tagebuch diktiert. Der gesamte 
Unterrichts stoff wurde gründlich 
wiederholt. Am Ende jeden Lehr
gangs fand eine mündliche und 
eine schriftliche Prüfung statt. 

Folgender Leb r s tor r wurde 
behandelt: 

Theoretischer 'I'eil: 
a) Verbrechen und Strafe: 

Sinn der Strafe. Ursachen des 
Verbrechens. Geschichte der Frei
heitsstrafe. Geschichte des Gefäng
nisbaues. Allgemeines vom Straf
recht. Arten von Straftaten. Ne
benstrafen. Von einzelnen Ver
brechen und Vergehen. Verbre
chen und Vergehen im Amte. 
Das Wichtigste aus der Gerichts
verfassung. Ausgewählte Kapitel 
aus der Strarprozeßordnung. 

b) Der Strafvollzug: 
Anordnung Nr. 19 des Kontroll
('ats vom 19.11. 1945. Die Voll
zugsordnung vom 16.7 .. 1947. Die 
Organisation des Gefängniswe
sens und der Anstalten. Der 
Vollstreckungsplan. Aufgaben des 
Strafvollzugs. Pflichten des Straf
vollzugsbeamten. Die Hartformen. 
Die Untersuchungshaft. Der Straf
vollzug an Frauen. Der Jugend
strafvollzug. Der Jugendarrest. 
Hausstrafen. Das Beschwerde
recht. Sicherer Gewahrsam. Der 
WaUengebl'auch. Fluchtfälle und 
ihre Behandlung. Die Disziplin 
der Gefangenen. Die rechtliche 
Stellung des Gefangenen. Der 
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Verkehr mit der Außenwelt. Die 
Briefzensur. Der Stufenvollzug. 

c) Gefängnispsychologie : 
Die Persönlichkeitsforschung. Die 
Klassifizierung. Die Behandlung 
der Gefangenen. Vom Seelen
leben des Menschen. Menschen
kenntnis. Die psychologischen 
Grundlagen der Kriminologie. In
telligenz, Gemüt und Willen des 
Verbrechers. Triebleben und Tem
perament des Verbrechers. Der 
zeitbedingte Rechtsbrecher. Die 
Psychopathen. Die Haftpsychose. 
§ 51 des Strafgesetzbuc.bes. Die 
Beurteilung von Gefangenen. 

d) Die Gesundheitspflege im Strar
vollzug: 
Der Arzt im Strafvollzug. Gefäng
nishygiene.Tnfektlonskrankheiten, 
ihre Erkennung und Bekämpfung 
in den Gefängnissen. Geistesge
störte Gefangene. Ungeziefer und 
seine Bekämpfung in den Gefäng
nissen. Erste Hilfe bei Unglücks
fällen. Unlallschutz. Verhalten bei 
Selbstmord und Selbstmordvel'
suchen. 

e) Seelische und geistige Betreuung: 
Der Seelsorger im Strafvollzug. 
EI'Zieherische Grundsätze im Straf
volJzug. Die Lektüre der Gefan
genen. Unterricht. Die FI'eizeit
gestaltung. Allgemeine Veranstal
tungen. 

f) Verwaltungs unterricht : 
Aufnahme von Gefangenen. Ent
lassung, Versetzung und Tod der 
Gefangenen. Aufgaben und Buch
werk der Vollzugsgeschärtsstelle. 
Eigengeld und Wel'tsachen der 
Gefangenen. Verpflegung, Beklei
dung und Lagerung der Ge
fangenen. Aufgaben der An-



staltskasse. Das Bericbtswesen. 
Die Arbeit der Gefangenen. Ar
beiten für Beamte. 

g) Gefangenen- und Entlassenenfür
sorge: 
Die Fürsorge im engeren und 
weiteren Sinne. Die berufliche 
Aus- und Fortbildung der Gefan
genen in der Strafanstalt. Dei' 
Verkelll' mit Jugend-, Arbeits
und Wohnungsämtern. Die Wobl
rahrtsol'ganjsationen. Die Entlas
senenbetreuung. Die Parole. Die 
bedingte Begnadigung. Das tJbel'
gangsheim. Der Verein zur Für
sorge f(ir Strafgefangene und 
Entlassene. 

11) Deutschunterricht: 
Die Kenntrusse in der Recht
schreibung, im Satzbau, im münd
lichen und schriftlichen Gedan
kenausdruck sind nicht selten 
recht dürftig, und doch muß ver
langt wel'den, daß der Aufsichts
beamte Meldungen, Beurteilungen, 
die Führung von Listen in einj
germaßen einwandfreier Weise 
fel'ligen kann. Es geht nicht an, 
daß zu solchen schriftlichen Ob
liegenheiten Gefangene zu Hilfe 
genommen werden. Der vorge
schriebene Lehrplan wurde dahel' 
durch einen besonderen Deutsch
unterricht ergänzt, für den täg
lich eine Stunde verwendet wur
de. Bei den meisten KUl'sisten 
bat dieser Untel'l"icht gute Er
gebnisse gezeitigt. Die täglichen 
schrirtHchen t1bungen baben auch 
die Handschrift jedes einzelnen 
merklich verbessert. 

Der gesamte Lehrstoff WRl' 
sehr umfangreicb und vielseitig 
und stellte recht erhebliche An-
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forderungen an die Aurtassungs
kraft und die Ausdauer der Teil
nehmer. Diese zt::igten jedocb 
stets eine erfreuliche Frische und 
Aufnabmewilligkeit, großes In
teresse und anerkennenswerten 
Eifer. Die Disziplin war durch
weg sehr gut. Das Verhiiltnis 
zwischen Lehrer und Schülern 
und zwischen den Teilnehmern 
wal' ausgezeichnet. Die AI'beits
gemeinschaft wurde zur Kamerad
schaft. 
Praktische tJbungen und 
Demonstrationen: 
Zellenrevisionen. Die erkennungs
djenstliche Behandlung. Körper. 
liehe Durchsuchung. Klassifizie
('ungskonferenz, Kammerverwal
tung, Brief-, Besuchs- und Paket
kontrolle. Werkzeugverschluß. 
Vorführungsdienst. Feuerschutz. 
Gefangenenbücherei. Wöchentlich 
zweimal zwei Stunden Sport 
und waffenlose Verteidigung, 
tJbungsschießen. 

5, Die Referendar-Lehrgänge 
Die Ausbildungslehrgänge der Ge

richtsreferendare hatten das Ziel, 
diesen einen Einblick in die Arbeit 
des heutigen Strafvollzugs zu geben, 
sie mit den Problemen des moder
nen Strarvollzugs bekannt zu ma
chen und ihnen die Wirkung der 
Strafe auf die Gefangenen aufzu
zeigen. Die Lehrgänge bestanden 
aus einem theoretischen und einem 
praktischen Teil. Der theoretische 
Unterricht fand vOl'wiegend vormit
tags (von 8 - 12 Uhr), der prak
tische Unterricht nacbmittags statt. 
Der Referendar legt das Hauptge
wicht auf die praktische Ausbildung. 



Was er bereits auf der Hochschule 
gehört und gelernt hat, will er in 
der VoUzugsschule nicht noch ein
mal hören und istvomLehrplanauszu
schließen. Im Vordergrund der theo
retischen Ausbildung standen daher 
Themen pädagogischer, psychologi
scher, sozialer und wirtschaftlicher 
Art. 

Anschließend an die Vorträge 
folgten Diskussionen, die mt!ist auf
schluß - und lehrreich waren. 

Dei' p r 8. k t i s c b e U nt er r ich t 
bestand in: 
a) Besichtigungen wie bei den Lehr

gängen für die Aufsichtsbeamten. 
b) Einführung in die Verwaltungs

zweige der Arbeits- und WiJ·t
schaftsbetriebe der Strafanstalt: 
Jeder Lehl'gangsteilnehmer wurde 
an einem Tage irgend einem Be
trieb zugeteilt, um diesen in der 
PI'axis kennen zu lernen und mit 
Gefangenen Fühlung nehmen 
zu können. 

c) Teilnahme an einer Klassifizie
zierungskonferenz, an einer Be
amtenbesprechung und an einem 
Bitt- und Strafrapport. 

d) Einführung in die freizeitgestal
tung und die geistige und see
lische Betreuung der Gefange
nen. Die Kursisten jeden Lehr
gangs nahmen an zwei Tagen 
je von 18 - 20 Uhr an einer Frei
zeitgestaltung teil. 

e) Führung dill'ch das StrafvoUzugs
museum und Auswertung des 
darin angesammelten Materials 
im Sinne der Aufgabe der Lehr
gänge. 

f) Besichtigung der Gefangenenbü
ehere! und Erörterung der Fragen: 
Die Lektül'e der Gefangenen. Die 
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Bedeutung der Gefangenenbüche
rei im Strafvollzug. Die Tageser
eignisse und der Gefangene. Das 
Leseheft im Jugendstrafvollzug. 
Die Besprechung der Neuerschei
nungen auf dem Büchermarkt mit 
den Gefangenen. 

g) Beurteilung von Strafgefangenen: 
Jeder Refel'endar batte über ei
nen Strafgefangenen eine einge
hende schriftliche Beurteilung zu 
fertigen. Zu diesem Zwecke er
bielt er Gelegenheit. mit einem 
bestimmten Gefangenen unter 
vier Augen Aussprache zu halten. 
Zu seiner Orientierung erhielt er 
lediglich die Personalien des be
treUenden Gefangenen in die 
Hände. Zuvor wurden die Lehr
gangsteilnehmer über die Arbeits
weise, die Bedeutung und den 
Zweck deI' Persönlichkeitsfor
Behung im Strafvollzug unter
richtet. Naeh der Fertigung der 
Gutachten wurden diese an Hand 
der Personalakten und der Äuße
rungen der VoUzugsbeamten be
sprochen. Aufschlußreiche und 
interessante Feststellungen wur
den dabei gemacht. Das Experi
ment war für jeden wertvoll, ei
nerlei, ob die Diagnose ganz 
oder teilweise richtig oder falsch 
war. Und wenn selbst erfahrene 
und geübte Vollzugspraktlker zu
weilen Gefangene falsch beurtei
len, darf es nicht wundernehmen, 
wenn ein Strafvollzugsschüler 
einen Gefangenen falsch diagno
stiziert. 

Das Interesse an dem Strafvoll
zug und somit an den einzelnen 
Disziplinen des Lehrgangs war nicht 
bei allen Referendaren gleich stark, 



weil ja doch nur ein Teil derselben 
die Möglichkeit und die Absicht 
hat, für immer bei der Justizver
waltung zu verbleiben. Es liegt zum 
Teil in der Mentalität der Jugend 
begründet, daß die meisten Refel'ep
dare den heutigen Strafvollzug als 
zu human bezeichnen. Sie äußerten 
wiederholt die Befürchtung, dei' 
Freiheitsentzug könnte die einzige 
Auswirkung einer Freiheitsstrare 
sein und mancher Gefangene könnte 
sich mit einer gewissen Wehmut 
der gesicherten Lebensvel'hältnisse 
im Gefängnis erinnern, wenn er 
nach seiner Entlassung in die frei
heit zUI'ückkehrt. Diese Bedenken 
wurden aber meist durch die Schu
lung zerstreut, was sich häufig auch 
bei der schl'iftLichen Beurteilung der 
Gefangenen von seiten der Referen
dare zeigte., 

6. Nachwort 
Das größte Verdienst der Dit'ek

tive 19 ist wohl darin zu seben, daß 
sie Bestimmungen über die Auslese, 
Aus- und Fortbildung der Beamten 
mit recht deutlichen Worten an die 
Spitze ihrer Grundsätze steUte. Die 
prinzipielle Notwendigkeit einer aus
reichenden praktischen und theore
tischen Schulung der StrafvoUzugs
beamten liißt sich nicht bestreiten, 
wenn auch zugegeben ist, daß für 
einzelne Gruppen von Beamten eine 
andel'e Ausbildung als durch die 
Pl'axis und durch Selbststudium 
immer noch schwierig ist. Auch gilt 
in besonderer Weise für den Voll
zugsbeamten die Erkenntnis, daß 
man im Leben nie auslernt. Ist nun 
der, der am Ende eines Lehrgangs 
das beste Zeugnis erhält, immer 
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aucb der beste Beamte in der Pra
xis? Nfchtimmer. Ausschlaggebende 
Bedeutung kommt der Gesamtper
sönlichkeit des Beamten für die 
allgemeine Eignung zu. Das, was 
ihn zum qualifizierten Beamten 
macht, kann man ihm durch keine 
Schulung beibringen, nämlich die 
innere Berufung, die erzieherische 
Befähigung, der gediegene Charak
tei'. Ohne diese "Mitgift" wird auch 
der mit dem besten Zeugnis aus
gerüstete Beamte nicht ganz ge
eignet sein. "Wenn ibl"s nicht fühlt, 
ihr werdet's nicht erjagen, wenn es 
nicht aus der Seele dl'1ngt" (Goethe). 
Die El'ziebungskunst ist wie jede 
Kunst angeboren, und die Erziehung 
des Gefangenen muß beim Beamten 
beginnen, d. h., der Beamte muß 
täglicb an seiner Selbsterziehung 
arbeiten und durch diese die Ge
fangenen anregen, Ülre Erziehung 
in die Hand zu nehmen. Nicht der 
schaumschlagende, moralisierende, 
mit reichstem Wissen ausgestattete, 
auf Macht und Autorität pochende 
Beamte wird die größten erziehe
rischen El'folge erzielen, sondern 
der, der still und ,'uhig bis zum 
Äußersten seine Pflicht erfüllt, ein 
warmes Herz und sonniges Gemllt 
besitzt, eine yorbildJiche Haltung 
an den Tag legt, dem Gefangenen 
vorlebt, was er von ihm verlangt. 
gerecht, unbestechlich, gewissenhaft 
und human, nicht nur Aufseher, 
Wärter, Meister, Inspektor. Lehrer, 
Beamter, sondel'n aucb Pädagoge, 
Seelsorger, Arzt und Heiter ist. Es 
I.ann keine Trennung der Beamten 
in solche, die lediglich Verwaltungs
geschärte zu erledigen haten, und 
solche, denen die Erziehung obliegt, 



geben. Jeder Vollzugsbeamte muß 
wissen, wieviel darauf ankommt, aU 
das, was der Strafvollzug in sich 
schließt, zu einer Einheit des Be
rufsganzen zusammen zu fassen, 
dem obersten Ziel und Zweck 
der Strafe dienstbar zu machen. 
Ein Ziel haben sie alle, aber die 
Wege sind vel'schieden. Der An
staltsleite)', der Al'zt, der Geistliche, 
der Lehrer, der Vel'waltungsbeamte, 
der Werkmeister, der Aufsichtsbe-

amte, jeder hat seine besondere 
Aufgabe, die eine ganze Hingabe 
der Persönlichkeit erfordert. und es 
ist nicht ganz einfach, die aus dem 
Eigenleben jeder Sonderaufgabe her
aus in gewissem Sinne und Grade 
auseinander strebenden Interessen 
zu vereinigen. Dies aufzuzeigen ge
hört auch zum systematischen Be
mühen der Lehrgänge, weil es un
bedingtes El'fordernis des Erzie
hungsstrafvollzuges ist. 

An unsere Leser I 
Es ist vorgesehen, in Ausgabe NI'. 9 der "Zeitschrift für Strafvollzug" 

die folgenden Artikel zu veröffentlichen: 

Vom Jugendstrafvollzug im Lande Bremen 
von 

Dr. Edmund Duckwib, stellvertretender Direktor des Geliiognlswesens. Bremen 

Berufserziehung und Berufsausbildung 
bei jungen Gefangenen 

von 
A. W. Heye, GCll"erbeoberlehl'er an der Straranstalt Rockenberg 

Fürsorge als Vorbereitung zur EnJlassung 
von 

Hennann Jung, Fürsorger an der Stralanstalt Bulzbach 

Welche Grundsälze sollen der Klassifizierung von 
Gefangenen in Strafanstalten zugrunde gelegt werden? 

Berlcllt von 

R. Duncan Falrn, Stellv. Gelltngnlskommlssar rur England und Wales. London 

Inwieweit können "Offene Anstallen" das traditionelle 
Gefängnis ersetzen? 

Berlcbt von 
ehade. Germaln, Direktor der Ge!!lng"nlsverwaltung, Justizminislerium, Paris 

Oefängnisverpflegung auf den Philippinen 
von 

Alb.do M. Buny., Vorstand deM Ne", Blllbid Gefängnisses, Muntinlupa. Rlzsl. Philippinen 

Wie hält man Gefängniswäsche in Ordnung? 
Disku!!Sion mit Hame Jone., AuMchtsbellmtin und J.alln. WaU, Aulsichtsbenmtin 

un der Bundesbesserungsanslalt [Ur Frauen, Alderson, West Virginia. USA. 
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Ceboia und Verboie 
von 

Oberlehrer Jot.1 Sohll.id.~. Strafanstalt Frelendlez 

Auch im Strafvollzug ist der Er
ziehungsel'folg weitgehendst abhän
gig von dem Maß des' Vertrauens 
zwischen dem Erzie):Jel' und dem zu 
Erziehenden. Die Schaffung eines 
Vertrauens verhältnisses zwischen 
Beamten und Gefangenen ist aber 
schwierig. Das hat seinen natürli
eben Grund darin, daß überaU dort, 
wo jemand ein tJbel erleidet, er ge
gensätzlich zu dem eingestellt ist, 
der das ü bel zufügt, mag es noch 
so notwendig und berechtigt sein, 
per Gefangene sieht daher auch in 
den Maßnahmen, die er über sich 
ergehen lassen muß, Schikanen oder 
Willkürakte, die erfunden wurden, 
um ihm das Leben in der Strafhar! 
schwer zu machen oder ihn gar ge
gen die Hausordnung straffällig 
werden zu lassen, Diese Auffassung 
ist, wie die Erfabl'ung lern,t, weit 
unter' den Häftlingen verbreitet; sie 
entsteht aus Unkenntnis, führt aber 
zu Verärgerung, Resignation und 
Trotz und endet meist in Boshaftig
keit. Die Vielfalt des Lebens in der 
Strafanstalt gebiert einen ganzen 
Katalog von Bestimmungen, Ver
ordnungen, Geboten und Verboten, 
um den reibungslosen Ablauf des 
Geschehens in der Anstalt zu ge
währleisten. 

Uber Gebote und Vel'bote gehen 
in der Erziehungswissenschaft die 
Ansichten auseinander, Schon Rous
seau glaubte, ohne sie auskommen 
zu können. Auch die neuzeitliclle, 
besonders die auf die individualpsy
chologie gegründete Pädagogik ist 

sparsam mit Geboten und Verboten. 
Gewiß wären Gebote und Verbote, 
einschließlich des StrafgesetZbuches 
und der 10 Gebote, überflüssig, wenn 
jeder Mensch von Natur aus wüßte, 
was er zu tun und zu lassen hat, 
Weil dem aber nicht so ist, kommen 
wir ohne Verkehl'sregeln ffu' unser 
Verhalten untereinander nicht aus, 
es fragt sich nur, in welchem Um
fang und in welcher Form sie die 
größte Aussicht für WIrksamkeit 
bieten. 
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Die Individualpsychologie sieht in 
Geboten und Verboten eine Quelle 
für Minderwertigkeitsgefühle, die für 
die charakterliche Entwicklung ver
hängnisvoll werden können. Wenn 
man Erziehung als eine Kraftprobe 
zwischen Erzieher und Zögling be
trachtet, so ist in der Tat jedes 
durchgesetzte Gebot für den Zögling 
eine Niederlage, mit der sich das 
Gefühl der Unterwertigkeit verbindet 
und das nach dem Gesetz der Kompen
sation in einem erhöhten Geltungs
bedürfnis seinen Ausdruck findet. 
Das Geltungsstreben wird sich zu 
Trotz, Haß und feindseliger Einstel
lung steigern, wenn dem Gehor
chenden die Einsicht in die Notwen
digkeit und Berechtigung des Ge
bo.tes fehlt, oder wenn er gal' das 
Gefühl ha.t, daß seine Durchführung 
nuI' der Prestigeerhaltung des Ge
bietenden dient. Das mag die Situa
tion sein, in der sich der Gefangene 
während der Haft befindet, und aus 
ihr heraus erklärt sich seine abstruse 
Einstellung zu Geboten und Verboten, 



Sie kann niemills eine Basis für ein 
Vertrauensverhiiltnis und damit für 
einefruchtbareErziehungsarbeitsein. 

Bemüht sich aber die moderne Pä
dagogik., vorbeugend schon gegen 
seelische Schäden. beim Mensc11en. 
in seinen fl'ühesten Entwicklungs
jabl·en die natürlichen Minderwer
tigkeitsgefühle abzubauen und das 
Aufkommen neuer zu verhindern, 
um wieviel mehr ist bei der thera
peutischen Behandlung bel'eits ein
getretener Störungen Vorsicht vor 
Mi nderwertigkeitsgetillllen am Platze, 
auch im Strafvollzug. 

Gebote und Verbote sollten daher 
auch im Strafvollzug auf ein not
wendiges Mindestmaß beschränkt 
werden. Man sollte dem Gefangenen 
nicht auf Schritt und Tritt predigen, 
was er nicht darf. sondern auch ein
mal sagen, was er darf. 

Jede Anordnung muß hinreicheml 
motiviert werden. Der Gerangene 
muß wissen, was der Strafvollzug 
von ihm erwartet, dabeI aber über 
den Sinn der Maßnabmen, denen er 
sich zu unterwerfen hat, belehJ1 
werden. Das kann im Unterricht, 
in Form einer gedruckten Hausord
nung oder auf andere Weise ge
schehen. Wie darüber hinaus der 
Anstaltsleiter zu diesem Zwecke mit 
den Gefangenen Fühlung nehmen 
kann, lese man in dem Aufsatz von 
Dr. Werner "Wochenspruch in Rok
kenberg" in Heft 3/50 der "Zeit
schrift für Strafvollzug" nach. Kommt 
der Gefangene zu der ErkeRDtnis, 
daß jede Anordnung seinem Besten, 
nämlich seiner Resozialisierung, 
dient, dann folgert er daraus, daß 
sein Erzieher den Glauben an das 
Gute in ihm noch nicht aurgegeben 
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hat, womit sein Vertrauen zum Er
zieher und damit auch zu sich selbst 
eine wesentliebe SHil'kung erführt. 

Keine Anordnun~ darf IlUI' der 
Prestigeel'haltung des Anordnenden 
wegen gegeben werden. Solche An
ordnungen waren im Wehrdienst 
bei Vorgesetzten niederer Dienst
grade sehr beliebt. Sie sollten angeb
lich zum "blinden Gehol·sam" er
ziehen, waren aber in Wirklichkeit 
Erscheinungsformen eines bedrohten 
PersönJicbkeitsgefühles des Vorge
setzten. Ihre Wirkungen auf den 
Untergebenen sind hinlänglich be
kannt. 

Gebote und Verbote werden nUI· 
wirksam und bleiben nur nachhaltig, 
wenn sie sich auch tatsächlich durch
rühren lassen. Ein Beispiel: Den Ge
fangenen des Landes Rheinland
Pfalz ist das Rauchen in der arbeits
freien Zeit bis zum Einschluß ge
stattet. Der Anstaltsleiter kann un
ter Berücksichtigung örtlicher Ver
hältnisse Abweichungen von dieser 
AnOl'dnung gestatten. Ohne diese 
Einschränkung ist die Anordnung 
nicht durchführbar. Verböte man 
den Gefangenen das Rauchen nach 
Einschluß, so müßte man sie konse
quenterweise während der ganzen 
Nacht unter ständigeI· Beobachtung 
halten. Das ist technisch nicht mög
lich und psychologisch nicht ver
tretbar. per Gefangene - auch der~ 
jenige, der sich der Anordnung fü
gen wollte - befände sich in einem 
Dauel'zustand der Unsicherbeit und 
Furcht, m. a. W. eines für die Erzie
hung SQ abträglichen Minderwertig
keitsgefühles. Drückte jedoch deI' 
beaufsichtigende Beamte die Augen 
zu, so wäre jeder Zug, den der 



Gefangene an seiner Zigarette macht, 
ein Triumpf über die Anstaltsord
nung und eine Stärkung seines Gel
tungsbedürfnisses. Ein weiteres Bei
spiel: Die Gefangenen dürfen nicht 
selbständig die aus der Bücherei 
zugewiesenen Bücher tauschen. Auch 
diese Anordnung wird täglich um
gangen, denn ihre Durchführung Ist 
schwer kontroJljerbar. Hinter jedem 
Verbot stehen Strafbestimmungen. 
Die Hausstraren, die für die Miß
achtung der erwähnten Anordnun
gen verhängt werden müßten, wä
ren Legion. Strafen entmutigen, 
schaffen oder verstärken Minder
wertigkeitsgefühle, stören das Ver
trauensverhältnis ; sie erziehen zu 
List und Heuchelei, denn der Gefan
gene wird die Anordnung doch um
gehen, aber danach trachten, sich 
nicht erwischen zu lassen. Das 
ließe sich vermeiden, wenn man die 
Verstöße legalisierte, den großen 

Zielen des Strafvollzuges wäre da
mit kein Abbruch getan. Der Anstalts
leiter würde also vc n der ihm gewähr
ten Freiheit bei der Durchfühl'ung 
des Raucherlasses Gebr'auch machen 
und das Rauchen nach Einschluß 
gestatten. Dem Gefangenen müßte 
erlaubt werden, seine Bücher unter 
Inanspruchnahme d.es Stationsbe
amten zu tauschen. Das ließe sich 
machen, ohne die Ordnung der An
stalt zu stören. Ubel'dies kann dem 
Lesebedürfnis des Gefangenen bei 
dem dezimierten Bestand der An
staltsbüchereien sowieso nicht voll 
Rechnung getragen werden. 

Wenn nach dem Gesagten Verbote 
und Gebote trotzdem nicht einge
halten werden, kann man anneh
men, daß böser Wille vorliegt. Es 
wäre inkonsequent, den Gefangenen 
dann nicht die Folgen seiner Un
terlassungen und Verstöße spüren 
zu lassen. 

Personalveränderungen in Berlin 

Mit der Leitung des Jugendgefängnisses Plötzen see ist am 15. 9. 1950 

der Psychologe Dr. Naegelabaeh beauftragt worden. 

Der bisherige Leiter des Zellengefängnisses Lehrter StJ'aße, Strafan

staltsdirektor Schimpf, ist mit Wirkung vom 1. Oktober 1950 wegen 

IJber'scbreitung der Altersgrenze in den Ruhestand getreten. Zu seinem 

Nachfolger ist der bisherige Obel'amtsanwalt Loeper ernannt worden. 
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Meine Meinung 
über die Strafvollzugsscbule Ludwigsburg 

von Sietan Engen, Obel'wftchlmelsler 

Als ich gegen Ende des Monats 
Juli 1950 von meinem Anstalts-Vor
stand den Befehl erhielt, ich müsse 
vom 31. 7. bis zum 12. 8. 1950 an 
einem Lehrgang lül' Aufsichtsbeamte 
teilnehmen, wal' ich nicht ger'ade 
sehr erbaut und stand der ganzen 
Angelegenheit ziemlich skeptisch 
gegenüber. Nachdem der Lehrgang 
nun beendet ist, und ich die Ab
schlußpl'üfung hin ter mir habe, 
möchte ich einen Rückblick halten 
und meine Eindrücke zu Papier 
bringen. 

Als Spätheimkehrel' hatte ich das 
Glück, wieder bei meiner alten Dienst
stelle die At'belt aufnehmen zu kön
nen. Obwohl ich durcb Krieg und Ge
fangenschaft etwa 10 Jahre aus dem 
Dienst herausgerissen worden war, 
hatte ich mich schnell wieder in 
meine Pflichten hineingefunden und 
mich recht gut eingelebt. 

Die Reise trat ich mit einem gleich
falls zum Kursus abgestellten Ka
meradenan. In Ludwigsburg ange
kommen schlenderten wir als Schüler 
(obwohl bald 50 Jahre alt) die Schorn
dOl'ferstraße entlang und bald stan
den wir vor dem gl'oßen Gebäude 
der Landesstrafanstalt. Die Fenster 
nach der Straßenseite sind mit 
Blumen geschmückt, so daß der 
ganze Gebäudekomplex so wirkt, 
als betrete man ein Schloß. 

Der Empfang durch den Torbe
amten war liebenswürdig, und zu
vorkommend wies el' uns den Weg 
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zur Strafvollzugsschule. Im 1. Stock 
erwarteten uns 3 herrliche mit wei
ßen Betten ausgestattete Zimmer, 
Waschraum und Toilette mit allem 
Komfort. Die Organisation klappte 
ausgezeichnet. Die Tische waren 
weiß gedeckt und ein Gefan
gener betreute uns als Ordonnanz, 
es war beim besten Willen nichts 
auszusetzen. Langsam kamen etwa 
20 " Schiller" aus Württ.-Baden, die 
am LehrgangteiJnehmensoLlten,zu
sammen. Es waren meist ältere Leute. 
Aber unser vorgerücktes Alter 
macllte uns nlcMs aus. Wir gingen 
mit frischem. frohen Mut ZUl' Schule. 

Der Leiter des Lehrgangs, Herr 
Regierungsrat Kleiner, empfing 
und begl'üßte uns, teUte uns dann 
mit würdevollem Zeremoniell unsere 
Plätze zu. Nach einer Führung durch 
die Anstalt erteilte uns Herr Re
gierungsrat Kleiner die erste Unter
l'icbtsstunde über das Thema: "Die 
Vollzugsanstalten und ihre Aufgaben" 
und übel' den "Vollstl'eckungsplan". 
- Schon bei diesel' ersten Stunde 
horchten wir überrascht auf. -
Hier sprach ein Mann mit einer jahr
zehntelangen umfassenden Erfah
rung. der es vor allem verstand, uns 
von seinem Wissen etwas abzugeben. 
Schon nach dieser ersten Stunde 
sagten die Lehrgangsteilnehmer 
übereinstimmend: "Es ist anschei
nend doch nicht umsonst, daß wir 
hierher gefahren sind." - Herr 
Regierungsrat Kleiner übermittelte 



uns s.ein hervorragendes Wissen 
aus einer Dienstzeit von etwa vier 
Jahrzehnten. Es ist wll'kUcb zu be
dauern, daß er bald in den Ruhe
stand tritt. Die Strafvollzugsschule 
verUert mit ibm eine ihrer besten 
Kräfte. Er verstand es, seinen Un
terricht so zu gestalten, daß wir 
wie die ABC-Schützen seinen Vor
trägen mit gespanntester Aufmerk
samkeit folgten. Im Strafvollzug des 
demokratischen Bundesstaates stebt 
der Erziehungsgedanke an erster 
Stelle. Jeder Aulsichtsbeamte müßte 
heute Pädagoge sein, um auf den 
straffällig gewordenen Menscben so 
erzieberisch einwiI'ken zu können, 
daß er als braucbbal'er Mensch 
wieder der menschlichen Gesell
scbaft zugeführt werden kann. 
Menschlicb, neuzeitig, soll der 
Strarvollzug gestaltet werden, im Ge
gensatz zum Mittelalter, wo der Ge
strauchelte eben für iminer ein'yerlo
rener war. Trotz aller Menschlichkeit 
muß der humane Strafvollzug 
streng undgerecht sein,denn dann 
wird derStraJfällige am meisten in sei
ner inneren EinstelJung gefördert. 

Im weiteren Verlauf der Tage 
lernten wir auch die anderen Lehrer 
kennen. Allg~mein kann gesagt wer
den, daß sämtlicbe Lehrkräfte aus
gezeichnete Fachleute sind. 

Herr Dr. Ne e b führte uns in die 
Anstaltshygiene ein. Weiter unter
richtete er uns über erste Hilfe bei 
Unfällen und übel' die Behandlung 
von Schwachsinnigen und Epilep
tikern. Sein Referat über infektions
krankheiten war ebenfalls sehr in
teressant und lehrreich. 

Herr Verwalter Stark berichtete 
in lebendiger fesselnder Schilderung 
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über die wafrenlose Verteidigung. 
Hel'r Regierungsrat Dr. Sc b mi d t 

unterwies uns in den Pflichten der 
VolJzugsbeamten und in den Grund
sätzen für die Behandlung der Straf
gefangenen. Ferner referierte er 
über die einzelnen Haftformen und 
über den Strafvollzug an kranken, 
invaliden und alten Gefangenen. 
Sehr wichtig war auch der Vortrag 
über Hausstraren, Verfahren und 
deren Vollstreckung. 

Herr Oberinspektor Raisch refe
rierte über die Disziplin der Ge
fangenen und ülter sieberen Ge
wahrsam. 

Uber allgemeine vel'waltungS1.ech
nische Dinge, wie Verwaltung der 
Eigengeldel' und Wertsachen der 
Gefangenen, belehrte uns Hel'I' 
Obersekretär pöll. t1ber Aus
führung und Transport der Ge
fangenen berichtete Sek retär Richter, 
über VerpTlegungs- und Bekleidungs
fragen Inspektor Scham. Inspektor 
Schneiderban berichtete übel' die 
Bescbäftigungsliste und Arbeiten für 
Beamte. 

Es würde zu weit führen, wenn 
ich auf die weiteren Einzelheiten 
des Lehrgangs eingeben würde, je
doch müssen noch die Referate des 
HelTn D.·, Beck , die sehr eindrucks
voll waren, hervorgehoben werden. 
Herr Dr. Beck referierte über 
schwierige Gefangene und ihre Be
handlung, echte und unechte Besse
rung bei Gefangenen und vor allem 
übel' das Thema: "Warum humaner 
Strafvollzug?" Es ist klar, daß die 
Gestrauchelten, Entarteten und Dege
nerierten nicht alle gleicbgeru1et 
sind. SiezeigenLücken und Mißbildun
gen der Geistesfähigkeiten. Eine 



Anzahl Ental'teter betont einen 
Zwangsantrieb zu verbrecherischen 
Handlungen. andere erotische Ge
mütsbewegungen. Auch eine fixe 
Idee, neben der das übrige Gei
stesleben völlig normal verläuft, 
kann zu Verbrechen führen. Ferner 
kommen gewisse Menschen zur Aus
führung von Verbrechen, denen aus 
zeitbedingten sozialen Umständen 
die EI'fIillung oft selbstverständlich 
~rscheinender Ansprüche versagt 
bleibt, Sie suchen sich nun die Er
füllung ihrer Wünsche mit Gewalt 
zu verschaffen. Vielfach wollen sich 
von der Gesellschaft geschädigte 
und benachteiligte Menschen das 
ihnen vermeintlich ebenso zustehen
de Lebensniveau durch eine Art 
Selbstjustiz verschaffen. Der größte 
Teil allel' Verbrechen wird jedoch 
aus einem gewissen übersteigerten 
Egoismus heraus begangen. Der Ge
strauchelte übel'sieht fast nie die 
Tragweite seiner Handlung, er schal
tet die Möglichkeit eines Mißerfolges 
von vornherein aus und steht dann 
später den Folgen seiner Tat billlos 
gegenüber. Hier muß die Erziehung 
einsetzen. 1st der Gefangene besse
rungsfähig, bekennt er und sieht er 
sein Unrecht ein, so bietet er nach 
Vel'büßung eines gewissen Teils der 
Strafe die Gewähr, in der Freiheit 
als ehrliches Mitglied der Gllsell
schaft weiterzuIeben, ohne erneut 
strarfällig zu werden. 

Leider wurde meiner Ansicht nach 
zu wenig Sport getrieben. Jeder 
Strafvollzugs beamte, der beute sei
nen Dit'nst versieht, soll nicht 
nill' geistig rege sein, sondern auch 
in sportlichen tJ bungen seinen Mann 
stehen. Wir dürfen heute in der 

Anstalt keine Waffe tragen. Erfreu
licherweise sind renitente und 
aufsässige Gefangene selten. Im heu
tigen modernen StrafvollZug müßt~n 
mehr denn je Selbstverteidigungs
griffe, anschließend PolizeigriHe, ge
übt werden; manches würde dann 
wieder aufgefrischt werden. 

Aufschlußreich war auch das Zu
sammensein mit den Kameraden der 
anderen Anstalten. Es wurde nicht 
nur in der Schule gearbeitet, auch 
des Abends wurde sehr lebhaft dis
kutiert und Erfahrungen wurden 
ausgetauscht. Wir haben vieles 
gelernt und wollen versuchen, das 
Gelernte in der Heimatanstalt zu 
verwerten. Der Lehl'gang stand auf 
einem derart hohen Niveau, daß auch 
die Verwalter und Anstaltsleiter viel 
Neues lel'nen könnten, denn gerade 
am grünen Tisch werden recht oft 
schwerwiegende Fehler gemacht, 
die allerdings höchst selten an die 
Offentlicbkeit gelangen. 
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Ferner müßte ein gewisser Fond ge· 
schaffen werden, der es den Vollzugs
beamten ermöglicht, andere An
stalten zu besichtigen, denn dadurch 
könnte man vieles lernen u. den Hori
zont der Aufsichtsbeamten erweitern. 

Das Museum der Landesstrafan
stall Ludwigsburg will ich noch er
wähnen; es führt den Besucher in 
den StrafvoUzug des Mittelaltel's. 

Abschließend möchte ich sagen, 
mir wäre es lieber gewesen, der 
Lehrgang hätte 4 Wochen gedauert. 
Von den ausgezeichneten Lehr
krärten der Strafvollzugsschule Lud
wigsburg wurde soviel Wissenswer
tes an uns herangetragen, daß leder 
gewinnen konnte, und es ist nur 
zu wünschen, daß alle Strafvollzugs
beamten in den Genuß dieses Lebr
gangs kommen. 
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